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KONZERNLAGEBERICHT 2019 

 Im Geschäftsjahr 2019 nahmen unsere Patientenzahlen in unseren Kliniken und Medizinischen

Versorgungszentren (MVZ) um 1,2 % zu. Die Umsatz- und EBITDA-Entwicklung blieb innerhalb

der Prognose.

 Das operative Ergebnis ist stark beeinflusst von zunehmenden regulatorischen Eingriffen, einem

wettbewerbsintensiven Umfeld und schwierigen Bedingungen bei der Gewinnung von Fachkräften.

 Das Geschäftsjahr 2019 war auch von den Anlaufeffekten des neuen Campus Bad Neustadt ge-

prägt. Der Umzug von vier Kliniken in den neuen Gebäudekomplex sowie der damit einhergehende

Patientenrückgang hat die operative Ergebnisentwicklung negativ beeinflusst.

 Im Juli 2019 wurde im Rahmen unserer strategischen langfristigen Finanzierungsstrategie unter

Ausnutzung der günstigen Zinsentwicklung eine Namensschuldverschreibung mit einem Gesamt-

nominalwert von 60,0 Mio. € und einer Laufzeit von 20 Jahren begeben.

1 GRUNDLAGEN DES RHÖN-KLINIKUM KONZERNS 

1.1 Überblick 

Im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG werden im Wesentlichen sektorenübergreifende, also stationä-

re und ambulante Gesundheitsdienstleistungen erbracht. Der Konzern ist mit wenigen Ausnahmen 

einstufig gegliedert. Die einzelnen Klinikgesellschaften sind mit Ausnahme des Campus Bad Neustadt 

rechtlich selbstständige Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz an der jeweiligen Betriebsstätte haben 

und als unmittelbare Tochtergesellschaften der RHÖN-KLINIKUM AG (Konzernobergesellschaft) ge-

führt werden. Die Konzernobergesellschaft hat ihren Sitz in Bad Neustadt a. d. Saale.  

Mit acht Kliniken und 5.312 Betten/Plätzen an insgesamt fünf Standorten in vier Bundesländern zählen 

wir zu den großen Klinikbetreibern in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2019 haben wir in unseren Ein-

richtungen 860.528 Patienten (Vj. 850.147) behandelt. Bei Umsatzerlösen in Höhe von 1.303,9 Mio. € 

(Vj. 1.232,9 Mio. €) erzielten wir ein EBITDA in Höhe von 125,3 Mio. € (Vj. 125,5 Mio. €). Zum Bilanz-

stichtag waren im Konzern 17.687 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2018: 16.985) so-

wie zusätzlich 455 Schüler der Gesundheitsfachberufe am Universitätsklinikum Gießen und Marburg 

beschäftigt.  

1.2 Zukunft des Konzerns 

Im Geschäftsjahr 2019 war die RHÖN-KLINIKUM AG – wie die gesamte Branche – mit einem schwie-

rigen Marktumfeld konfrontiert. Besonders die zunehmende Regulierung und Bürokratisierung des 

Krankenhaussektors durch den Gesetzgeber und der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege und in 

der Ärzteschaft stellten große Herausforderungen dar. Dennoch ist es uns auch in 2019 gelungen, 

wichtige Fachrichtungen mit renommierten Chefärzten zu besetzen und die Bildung leistungsstarker 

medizinischer Zentren planmäßig umzusetzen.  

Wir setzen uns proaktiv mit den Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft im Allgemeinen und 

mit denen an den Standorten im Besonderen auseinander. Wir nutzen die Chancen zur Erschließung 

neuer Wachstumsfelder. Unser Einstieg in den zukunftsträchtigen Telemedizin-Markt, unser RHÖN-

Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung und unsere konsequente 

Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sind wichtige Säulen unserer Un-

ternehmensstrategie.  
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Einstieg in den Wachstumsmarkt Telemedizin – Gründung von Medgate Deutschland 

Im Bereich der Telemedizin arbeitet die RHÖN-KLINIKUM AG mit dem Schweizer Telemedizinpionier 

Medgate an der Etablierung eines telemedizinischen und digitalen Leistungsangebots in Deutschland. 

Im Dezember 2019 erfolgte die Gründung der Medgate Deutschland GmbH. Die RHÖN-KLINIKUM 

AG hält mit 51,0 % die Mehrheit an der Gesellschaft, Medgate ist mit 49,0 % beteiligt. Der operative 

Start des Unternehmens mit geplanter Betriebsstätte in Berlin ist im Geschäftsjahr 2020 geplant.  

Telemedizin ist ein Wachstumsmarkt: Die RHÖN-KLINIKUM AG und Medgate sind davon überzeugt, 

dass mit dem Beginn der Öffnung der ärztlichen Berufsordnung hinsichtlich der Fernbehandlung von 

Patienten die Nachfrage nach telemedizinischen Angeboten auch in Deutschland signifikant steigen 

wird. Im Mai 2018 hatte der Deutsche Ärztetag einer Änderung der (Muster-) Berufsordnung für die in 

Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte zugestimmt und das bisher geltende berufsrechtliche Verbot 

der ausschließlichen Fernbehandlung gelockert. 

Gemeinsam mit Medgate haben wir umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Unter Berücksichtigung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen werden das Leistungsangebot und die dazu nötigen Strukturen 

am Schweizer Geschäftsmodell orientiert. Die künftigen Leistungen von Medgate Deutschland umfas-

sen u. a. eine telemedizinische Beratung und Behandlung sowie bei Bedarf eine weiterführende Steu-

erung der Patienten in ambulante und stationäre Versorgungsangebote.  

RHÖN-Campus-Konzept – Gesundheitsversorgung der Zukunft 

Mit dem Campus-Konzept trägt die RHÖN-KLINIKUM AG einer wachsenden Bedeutung der Ambulan-

tisierung der Medizin Rechnung und bietet gleichzeitig eine exzellente medizinische Versorgung im 

ländlichen Raum. Prävention, ambulante und stationäre medizinische Behandlung, Rehabilitation, 

Gesundheitsförderung und telemedizinische Angebote sind die Eckpfeiler dieses innovativen, zu-

kunftsweisenden und patientenzentrierten Konzepts. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit kur-

zen Kommunikationswegen und dem unterstützenden und entlastenden Einsatz digitaler Anwendun-

gen vereinfachen und beschleunigen den Behandlungsprozess der Patienten.  

Das Campus-Konzept wurde zunächst am Standort Bad Neustadt umgesetzt. Nach dreijähriger Bau-

zeit wurde mit Fertigstellung des ersten Bauabschnitts zum Jahreswechsel 2018/2019 der RHÖN-

KLINIKUM Campus Bad Neustadt in Betrieb genommen.  

Im Zuge der Weiterentwicklung des Campus Bad Neustadt erfolgte Ende 2019 der Start des zweiten 

Bauabschnitts. Dieser umfasst die Erweiterung des ambulanten OP-Zentrums mit der Etablierung 

einer Tagesklinik. Zudem wird die Psychosomatische Klinik um eine stationäre Rehabilitation erwei-

tert. Die RHÖN-KLINIKUM AG wird damit der steigenden Nachfrage nach diesen Leistungen gerecht. 

Am 1. Januar 2020 haben wir unser Leistungsspektrum in Bad Neustadt um die Klinik für Neurochi-

rurgie erweitert. Gemeinsam mit den Kliniken für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin, Neu-

rologische Frührehabilitation sowie Neurologische Rehabilitation bildet der neue Fachbereich das 

Neurologische Zentrum, in dem Patienten eine umfassende Behandlung und Rehabilitation erfahren 

und von der interdisziplinären Zusammenarbeit aller Fachbereiche profitieren. Mit dem neurologischen 

Zentrum und der Integration der neurochirurgischen Fachabteilung gehen wir einen weiteren Schritt 

hin zu einer vollumfänglichen medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Im Geschäftsjahr 2019 

haben die Inbetriebnahmeeffekte unser Ergebnis zunächst belastet. Im Geschäftsjahr 2020 werden 

auf der Grundlage gesammelter Erkenntnisse die operativen Abläufe weiter optimiert. 

Marburger Ionenstrahltherapie-Zentrum (MIT) 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 haben wir die wirtschaftliche Verantwortung für die Marburger Ionen-

strahl-Therapieanlage vom Universitätsklinikum Heidelberg übernommen. Seit dem 1. August 2019 

können die Patienten unter der alleinigen Verantwortung des Universitätsklinikums Gießen und Mar-

burg am MIT behandelt werden. 
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Damit haben wir unseren Beitrag zur Sicherstellung einer hochwertigen onkologischen Versorgung an 

einer Stelle geleistet, an der sich ein öffentliches Universitätsklinikum bewusst zurückgezogen hat. Die 

Anzahl der Patienten, bei denen die Behandlung in der Ionenstrahl-Therapieanlage begonnen wurde, 

konnte trotz eines Übergangsjahres auf 291 Patienten gesteigert werden. 

Trennungsrechnung 

Grundlage ist die 2017 erzielte Vereinbarung zwischen der RHÖN-KLINIKUM AG, der Universitätskli-

nikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM), dem Land Hessen sowie den beiden Universitäten Gie-

ßen und Marburg, die die Vergütung von Forschung und Lehre an unseren Universitätskliniken neu 

regelt. Die getroffene Vereinbarung sieht nun erstmals eine adäquate kostendeckende Vergütung in 

diesem Bereich vor. Die Regelung läuft bis Ende 2021, hat jedoch das Potenzial einer dauerhaften 

Lösung über die vereinbarte Laufzeit hinaus.  

Das UKGM ist das drittgrößte und einzige privatisierte Universitätsklinikum bundesweit. Seit 2006 

gehört es zu 95,0 % zur RHÖN-KLINIKUM AG und erfüllt auch hoheitliche Aufgaben im Bereich For-

schung und Lehre. Mit der Vereinbarung wurde ein umfangreiches und nachhaltiges Investitionspro-

gramm in Höhe von 100,0 Mio. € für beide Universitätskliniken möglich, von dem Patienten, Mitarbei-

ter und die Region Mittelhessen profitieren werden. Im Geschäftsjahr 2019 wurde u. a. in Marburg mit 

dem Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie begonnen. Weiterhin hat sich das UKGM verpflich-

tet, bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2021 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten und 

Auszubildende mit entsprechendem Leistungsprofil zu übernehmen. Im Geschäftsjahr 2019 hat der 

Vorstand Verhandlungen über einen neuen Vertrag aufgenommen.  

Digitalisierung 

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat die digitale Vernetzung weiter vorangetrieben, um alle am Behand-

lungsprozess Beteiligten zu integrieren – niedergelassene Ärzte, Kliniken und Gesundheitsdienstleis-

ter. Unser Ziel ist es, die Arbeit der Ärzte und Pflegenden einfacher und die Versorgung der Patienten 

noch sicherer und besser zu machen. Die Basis für unsere standortübergreifenden Informationssys-

teme und digitalen Anwendungen bildet eine moderne, leistungsstarke IT-Infrastruktur, die die Sicher-

heit der Patientendaten gewährleistet.  

Im Geschäftsjahr 2019 haben wir unsere Beteiligung an der Tiplu GmbH bekanntgegeben. Hierbei 

verfolgen wir das Ziel der Erlössicherung durch Verbesserung der Abläufe in der Fallkodierung. Wir 

setzen die Kodiersoftware Tiplu Momo zur vollständigen und leistungsgerechten Abrechnung, Erlössi-

cherung und Steuerung der Verweildauer ein.  

Zu den digitalen Anwendungen, die an einzelnen Standorten bereits in Anwendung sind, gehört die 

digitale Eigenanamnese, das Online-Terminmanagement oder auch das Medical Cockpit, das am 

Campus Bad Neustadt im Einsatz ist. Die Suchmaschine hilft, relevante Informationen in Arztbriefen, 

OP-Berichten und Röntgenbefunden strukturiert aufzubereiten, und dem behandelnden medizinischen 

Personal auf einer Oberfläche einen schnellen und umfassenden Überblick zu ermöglichen. Das 

Cockpit ist in das Klinikinformationssystem integriert und greift auf ein Universalarchiv zu. 

Maßnahmenplan zur Ergebnisverbesserung 

Das in 2017 initialisierte Ergebnisverbesserungsprogramm wurde im Geschäftsjahr 2019 neu justiert. 

Darüber hinaus wurde die Umsetzung der zweiten Stufe des Optimierungsprogramms mit dem 

Schwerpunkt auf medizinische und administrative Prozesse beschlossen. Hierbei gilt es zunächst im 

Rahmen sog. ergebnisoffener Machbarkeitsstudien unsere Potenziale besser einzuschätzen, um da-

rauf aufbauend Maßnahmen zu Ergebnisverbesserungen abzuleiten und umzusetzen.  

Unternehmensleitbild 

„Tue nichts, was du nicht willst, dass es dir angetan werde, und unterlasse nichts, von dem du willst, 

dass es dir angetan werde.“ An diesem ethischen Prinzip richten wir unser gesamtes Tun und Han-

deln aus.  
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Dieses Leitbild gibt den Rahmen für Regeln und Richtlinien vor und gewährleistet das ethisch ein-

wandfreie Handeln im Unternehmen. Die Bereiche Chancen- und Risikomanagement, Compliance, 

Corporate Governance sowie Qualitätsmanagement richten sich danach und bilden die zentralen In-

strumente, mit denen wir den Wert der RHÖN-KLINIKUM AG nachhaltig und kontinuierlich steigern 

und das Vertrauen unserer Anleger festigen. 

Corporate Social Responsibility 

Als Gesundheitsversorger, Arbeitgeber und Unternehmen bekennen wir uns zu nachhaltigem Enga-

gement. Unser Erfolg ist untrennbar mit der medizinischen, ökologischen und sozialen Verantwortung 

verbunden.  

Nachhaltigkeit ist Bestandteil der Unternehmensstrategie. Darüber berichten wir im Corporate Social 

Responsibility-Bericht (CSR-Bericht). Der CSR-Bericht enthält zudem den zusammengefassten ge-

sonderten nichtfinanziellen Bericht (NFB) gemäß §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB. Die RHÖN-

KLINIKUM AG erfüllt damit ihre Berichtsanforderungen gem. CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 

(CSR-RLUG) auf Gesellschaftsebene und auf Konzernebene. 

a) Lebensqualität verbessern

Das Wohl unserer Patienten steht für uns an oberster Stelle. Ethisches Handeln, eine exzellente me-

dizinische und therapeutische Versorgung sowie Pflege gehören für die RHÖN-KLINIKUM AG zur 

Unternehmensphilosophie.  

Wir untersuchen und behandeln auf Basis aktueller, wissenschaftlich fundierter Therapieverfahren, 

unterstützt durch modernste Medizintechnologie. Unsere Kliniken beteiligen sich an Forschungspro-

jekten mit externen Forschungs- und Entwicklungspartnern, die helfen, medizinische Innovationen 

voranzutreiben und spitzenmedizinische Lösungen zum Wohl unserer Patienten zu finden. Hierfür 

bauen wir auf den Austausch zwischen den einzelnen Kompetenzzentren. 

b) Umwelt schützen

Für uns als moderner Klinikkonzern, der auf innovative Technologien und Medizintechnik sowie 

höchste Ansprüche an das Patientenwohl setzt, ist eine intakte und lebenswerte Umwelt von zentraler 

Bedeutung. Umweltschutz, der gewissenhafte Umgang mit den Ressourcen Energie und Wasser, 

gehört für uns untrennbar zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Auf schonenden 

Ressourcenverbrauch achten wir deshalb nicht nur in unseren Kliniken, sondern auch bei unserem 

Geschäftsbericht, der seit der aktuellen Ausgabe ausschließlich digital zur Verfügung steht. 

c) Mitarbeiter fördern und binden

Hervorragend ausgebildete und zufriedene Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Mit unseren 

18.142 Beschäftigten (inklusive 455 Schülern der Gesundheitsfachberufe) gehören wir zu den größten 

Gesundheitskonzernen in Deutschland. Deren Fachwissen, Erfahrungen und Engagement ermöglicht 

eine exzellente medizinische Versorgung unserer Patienten. 

Aufgabe unseres Personalmanagements ist es, engagiertes und qualifiziertes Personal zu gewinnen, 

unsere Mitarbeiter weiterzuentwickeln und langfristig an unser Unternehmen zu binden. Wir wollen für 

alle Berufsgruppen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Alle unsere Kliniken bieten moderne Arbeitsplätze 

und medizintechnische Ausstattungen. Vielfältige Personalentwicklungs- und -fördermaßnahmen so-

wie zahlreiche Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie machen uns auch überregional zu 

einem interessanten Arbeitgeber und Ausbilder. 

Zu weiterführenden Informationen zum Punkt Corporate Social Responsibility wird auf den zusam-

mengefassten gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB im auf 

unserer Website www.rhoen-klinikum-ag.com/geschaeftsbericht veröffentlichten Geschäftsbericht 

verwiesen. 
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1.3 Ziele und Strategien 

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat weiterhin das Ziel, neue Wege zu gehen, und den Anspruch, den Pati-

enten die beste Medizin zu bieten. Hierbei können wir dank unserer Großstandorte mit hochspeziali-

sierten Zentren besser auf die Veränderungen und zunehmenden Anforderungen reagieren als der 

Gesamtmarkt. Wir werden auch weiterhin mit Energie und Mut am notwendigen Umbau des Gesund-

heitswesens und an der Umsetzung unserer Unternehmensziele arbeiten. Mit der verschärften Pfle-

gegesetzgebung wird das Geschäftsjahr 2020 einen neuen Höhepunkt staatlicher Regulierung mar-

kieren, der auch die RHÖN-KLINIKUM AG im niedrigen zweistelligen Mio. €-Bereich belasten wird.  

Um die Versorgung der Patienten im Sinne unseres Campus-Konzepts für eine sektoren-

übergreifende und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in Deutschland weiter zu verbessern, be-

schäftigen wir uns mit innovativen Vergütungs- und Versorgungsmodellen. Die von uns initiierte Pro-

jektidee mit dem Titel „Transsektorale bedarfsorientierte Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizi-

enz und Entwicklung eines alternativen Vergütungsmodells (sekTOR-HF)“ erhielt im Geschäftsjahr 

2019 von dem Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) eine Förderzu-

sage für das Projektkonsortium in Höhe von 3,8 Mio. €. 

Die Implikationen der Pflegepersonaluntergrenzen und Personalengpässe werden neben steigenden 

Personalkosten zunehmende Bettensperrungen bedingen. Wir haben uns bereits vor über einem Jahr 

sehr intensiv mit dem jeweiligen regionalen Wettbewerbsumfeld und dem jeweiligen medizinischen 

Leistungsportfolio auseinandergesetzt. Aus dieser Analyse haben wir eine Reihe konkreter organisa-

torischer, technischer und personeller Maßnahmenpakete abgeleitet, die konsequent weiterhin umge-

setzt werden, aber eben auch einen gewissen Vorlauf in Anspruch nehmen. Erste diesbezügliche 

Erfolge sind an einzelnen Standorten bereits sichtbar. In einem weiteren Schritt werden wir die Effizi-

enzpotenziale bei OP-, Betten-, Verweildauer- und Entlassmanagement sowie innerhalb der Verwal-

tung prüfen.  

Konzernweit arbeiten wir zudem an einer weiteren Verbesserung der Patientensteuerung, um den 

Patientenkomfort zu erhöhen sowie Fehlzuweisungen und Fehlbelegungen zu vermeiden. Software-

basierte Innovationen helfen uns dabei, operative Prozesse in allen Bereichen der Kliniken zu optimie-

ren. Im Zusammenhang mit der Digitalisierung, zu deren Anwendungen die digitale Eigenanamnese, 

das Medical Cockpit oder das Online-Terminmanagement gehören, ist es u. a. unser Ziel, insbesonde-

re die Arbeit der Ärzte und Pflegenden einfacher und die Versorgung der Patienten noch sicherer und 

besser zu machen. Auch künftig werden wir bei passenden Marktgelegenheiten strategiekonforme 

Zukäufe tätigen bzw. strategische Beteiligungen an Unternehmen eingehen, mit denen wir unsere 

Digitalisierungsstrategie weiter umsetzen und fortsetzen können. 

Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels im Bereich der Pflege, aber auch 

im ärztlichen Bereich und z. B. in der IT, werden wir unsere erfolgreichen Personalkampagnen und die 

vielfältigen Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortsetzen. Zu den 

zahlreichen Personalmaßnahmen gehört auch unser International-Scholarship-Programm, das am 

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt seit vielen Jahren erfolgreich etabliert ist. Aufgrund der posi-

tiven Erfahrung in diesem Bereich – sowohl bei der Integration ausländischer Ärzte als auch bei der 

Pflege – wollen wir dieses Programm auf die anderen Standorte zeitnah ausrollen. Ziel ist es, der Per-

sonalknappheit mit der strukturierten und systematischen Rekrutierung von qualifizierten ärztlichen 

und pflegerischen Mitarbeitern aus dem Ausland entgegenzutreten und die standortbezogenen Per-

sonalmaßnahmen durch das Programm zu ergänzen.  

Im Wachstumsmarkt der Telemedizin werden wir das telemedizinische Leistungsangebot etablieren 

und weiter ausbauen. Hierbei geht es um die Ergänzung und Entlastung der bestehenden Versor-

gungsstrukturen durch vorgelagerte telemedizinische Angebote, also die rasche Versorgung der Pati-

enten mittels Telefon und Video, wo dies sachgerecht medizinisch erfolgen kann.  
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1.4 Steuerungssystem 

Der Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG wird unter Berücksichtigung strategischer und finanzieller Zie-

le gesteuert. Unser Zielsystem definiert steuerungsrelevante Kennzahlen wie Umsatzerlöse und 

EBITDA sowie Kennzahlen für das Wachstum der Leistungen und den Konzerngewinn. Diese Kenn-

zahlen werden durch den Vorstand überwacht. Das monatliche Berichtswesen an den Vorstand um-

fasst die Kliniken. Die Konzernführungskosten werden vollständig auf die operativen Segmente ver-

teilt. Der monatliche Plan-Ist-Vergleich und Ist-Ist-Vergleich im Bericht an den Vorstand dient durch 

die Zusammenfassung der operativen Segmente zu einem Berichtssegment der Steuerung der in der 

Unternehmensprognose veröffentlichten Zielgrößen.  

Wir sind der Ansicht, dass ein profitables Wachstum unserer Leistungen, unserer Fallzahlen bzw. 

unserer Bewertungsrelationen sowie unserer Umsatzerlöse wichtige Faktoren für die Steigerung unse-

res Unternehmenswertes sind.  

Die Bewertungsrelationen sind Kennzahlen zur Abrechnung medizinischer Leistungen in Krankenhäu-

sern. Für jede Gruppe von Patienten erhält man in Kombination mit dem Case-Mix-Index (Größe für 

die durchschnittliche Fallschwere im System der Diagnosis Related Groups, DRG), die jeweilige Be-

wertungsrelation. Die Bewertungsrelation ist damit ein Maß für den Schweregrad eines medizinischen 

Falls und auch für den Kostenaufwand. Multipliziert man die Bewertungsrelationen mit dem Basisfall-

wert, erhält man den wesentlichen Betrag, den ein Kostenträger (Krankenkasse) an ein Krankenhaus 

für einen stationären Behandlungsfall zahlen muss. Durch Zusatzentgelte und Vergütungen z. B. für 

neue Behandlungsformen kann sich dieser Betrag im Einzelfall noch erhöhen.  

Auch wenn der Anteil der ambulanten Umsätze am steuerungsrelevanten Gesamtumsatz zunehmend 

steigt, repräsentieren die stationären Umsatzerlöse immer noch den wichtigsten finanziellen Leis-

tungsindikator. Für Zwecke der Messung und Steuerung werden die Umsatzerlöse grundsätzlich um 

Konsolidierungseffekte bereinigt, um so das organische Wachstum zu ermitteln. 

Das EBITDA beschreibt unsere operative Leistungsfähigkeit vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern 

und stellt einen weiteren wichtigen steuerungsrelevanten finanziellen Leistungsindikator dar. Unser 

Ziel ist es, über das Geschäftsjahr hinweg EBITDA-Margen zu erzielen, die entsprechend der Ausrich-

tung der einzelnen Kliniken zu den attraktivsten des Krankenhausmarkts zählen. Diese sind definiert 

als Quotient aus EBITDA und den Umsatzerlösen.  

Für die Messung und Steuerung der Ertragskraft auf Konzernebene wird der Konzerngewinn nach 

Steuern verwendet. Diese Größe hat den bedeutendsten Einfluss auf das für die Kapitalmarktkommu-

nikation verwendete Ergebnis je Aktie.  

Das Ziel des Managements beim Umgang mit Eigenkapital und Fremdkapital ist die strikte Verfolgung 

einer Fristenkongruenz (horizontale Bilanzstruktur) von Mittelherkunft und Mittelverwendung. Langfris-

tig gebundenes Vermögen soll langfristig finanziert sein. Zur langfristigen Mittelherkunft zählen die in 

der Bilanz ausgewiesenen Posten Eigenkapital und langfristige Schulden. Diese Kennzahl soll min-

destens 100 % betragen. Obwohl der Konzern bei einer Personalkostenquote von über 50 % häufig 

der Dienstleistungsbranche zugerechnet wird, ist das Geschäftsmodell langfristig ausgerichtet und 

initial investitionsgetrieben. Die Investitionskosten wollen wir dabei nachhaltig durch mindestens 35 % 

Eigenkapital unterlegen.  

Beim Einsatz von Fremdkapital orientieren wir uns zur Risikominimierung an nachfolgender Steue-

rungsgröße. Es wird angestrebt, den Quotienten aus Nettofinanzverschuldung (diese entspricht den 

Finanzschulden abzüglich Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten) und EBITDA auf maximal 

das 3,5-Fache zu begrenzen.  

Neben den finanziellen Kennzahlen für das Wachstum der Leistungen nutzen wir weitere nichtfinanzi-

elle Leistungsindikatoren, um das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln. Zu den weiteren nicht-

finanziellen Leistungsindikatoren gehören Qualitätssicherung, Arbeitsschutz, Patientenbefragungen, 

Mitarbeiterförderung und Themen der Energie und Umwelt.  
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1.5 Qualität 

Medizinische Exzellenz zum Wohl der Patienten ist unser vorrangiges Ziel – an jedem Tag, rund um 

die Uhr. Dementsprechend steuern und überwachen wir systematisch die Verbesserung unserer me-

dizinischen Qualität und folgen strikt einem ganzheitlichen Ansatz: Klinisches Risikomanagement, 

Medizincontrolling und Krankenhaushygiene sind die wichtigsten Elemente.  

Transparenz gewähren unsere Qualitätsberichte. Die konsequente und umfassende Veröffentlichung 

der Ergebnisse gibt Patienten, Angehörigen, einweisenden Ärzten und Krankenkassen die Möglich-

keit, sich umfassend über die Behandlungsqualität in unseren Kliniken zu informieren.  

Zu weiterführenden Informationen wird auf den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen 

Bericht nach §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB im auf unserer Website veröffentlichten Geschäfts-

bericht verwiesen. 

1.6 Medizinische Forschung und Transfer in die Praxis 

Die exzellente Gesundheitsversorgung der RHÖN-KLINIKUM AG baut auf den kontinuierlichen Trans-

fer von Wissen aus der Forschung in den klinischen Alltag. Unsere Kliniken sind in Forschungsver-

bünden und -projekten tätig und profitieren von der engen Vernetzung mit den zum Unternehmen 

gehörenden Universitätskliniken in Gießen und Marburg. Diese unmittelbare Anbindung an die univer-

sitäre Maximalversorgung und der Zugang zu hochschulmedizinischen Forschungsergebnissen er-

möglicht es, modernste wissenschaftliche Erkenntnisse schnell und gezielt in die medizinische Kran-

kenversorgung einzuführen und qualifiziert in die Fläche zu tragen.  

Unsere Klinikstandorte pflegen den offenen wissenschaftlichen Dialog – sei es als Ausrichter von me-

dizinischen Konferenzen, als Partner an klinischen Langzeitstudien und internationalen Forschungs-

projekten, als universitäre Lehrbeauftragte oder als Anbieter von Fortbildungsmaßnahmen für Ärzte. 

Zu weiterführenden Informationen wird auf den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen 

Bericht nach §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB im auf unserer Website veröffentlichten Geschäfts-

bericht verwiesen. 

1.7 Compliance 

Compliance – das Handeln im Einklang mit Gesetzen und unternehmensweiten ethischen Maßstä-

ben – ist für uns als Gesundheitsdienstleister unverzichtbar. Mit unserer Compliance-Organisation 

messen wir dem Thema große Bedeutung bei. Grundsätze und Regeln eines fairen Miteinanders so-

wie einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung werden hier festgelegt:  

Sie definieren die Beziehung zu unseren Patienten, Kunden, Lieferanten, Aktionären und der Öffent-

lichkeit sowie das Verhalten der Mitarbeiter untereinander. 

Neben den gesetzlichen Vorschriften halten wir uns darüber hinaus strikt an weitere intern definierte 

Vorgaben, denen noch strengere ethische Maßstäbe zugrunde liegen. Formuliert sind diese als Kon-

zernbetriebsvereinbarungen, die Geschäftsordnung Compliance sowie als Richtlinien und Handlungs-

empfehlungen (z. B. Verhaltenskodex). Sie befähigen jeden Mitarbeiter, die Unternehmensziele im 

Einklang mit unseren Wertvorstellungen zu verfolgen. Die konzernweite Geschäftsordnung Compli-

ance regelt Aufbau und Arbeitsweise unseres Compliance-Management-Systems. Erster Verantwortli-

cher für Compliance ist der Vorstandsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM AG. 

Zu weiterführenden Informationen wird auf den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen 

Bericht nach §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB im auf unserer Website veröffentlichten Geschäfts-

bericht verwiesen. 
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1.8 Corporate Governance 

Gezeichnetes Kapital 

Das im Konzernabschluss ausgewiesene gezeichnete Kapital der RHÖN-KLINIKUM AG entfällt voll-

ständig auf 66.962.470 stimmberechtigte, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit 

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 2,50 €. Beschränkungen, die Stimmrechte oder 

die Übertragung von Aktien betreffen – auch wenn sie sich aus Vereinbarungen von Gesellschaftern 

ergeben können –, bestehen nicht bzw. sind uns nicht bekannt. Keine unserer Aktien ist mit Sonder-

rechten ausgestattet, die ihrem Inhaber besondere Kontrollbefugnisse verleihen. Mitarbeiter, die Ak-

tien halten, üben ihr Stimmrecht frei aus. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte bei der Hauptver-

sammlung selbst ausüben oder Stimmrechtsvertreter bestellen. Unter Berücksichtigung der uns mitge-

teilten Schwellenüber- bzw. Schwellenunterschreitungen ergibt sich nach §§ 33, 34 WpHG hinsichtlich 

der Aktionärsstruktur zum Stichtag 31. Dezember 2019 folgendes Bild: 

Mitteilungspflichtiger
Veröffentlicht 

am

Direkt 

gehalten 

%

Zu-

rechnung 

%

Stimmrechts-

verfügung

%

Tag der 

Schwellen-

über-/-unter-

schreitung

Über-/ Unter-

schreitung 

der Schwelle 

von

Meldung gem. § 33 f. WpHG

Zurechnung nach WpHG/Zusatzinformation

B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft
11.03.2019 25,23 25,23 12.12.2018 > 25 %

zugerechnet (§ 34 WpHG): B. Braun 

Melsungen Aktiengesellschaft

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
05.01.2018 0,0005 25,10 25,10 29.12.2017 > 25 %

zugerechnet (§ 34 WpHG): Asklepios 

Kliniken GmbH & Co. KGaA

Eugen Münch 28.11.2017 6,94 7,61 14,56 23.11.2017 > 10 % zugerechnet (§ 34 WpHG): HCM SE

Ingeborg Münch 26.10.2015 5,44 5,44 15.10.2015 > 5 % direkt gehalten (§ 33 WpHG) 

Landeskrankenhilfe V.V.a.G 22.10.2018 5,21 5,21 19.10.2018 > 5 % direkt gehalten (§ 33 WpHG) 

Konzernabschluss, Kommunikation mit Aktionären und Analysten 

Der Konzernabschluss wird nach den Grundsätzen der in der Europäischen Union anzuwendenden 

International Financial Reporting Standards (IFRS) und unter Anwendung von § 315e Handelsgesetz-

buch (HGB) aufgestellt und sowohl nach nationalen als auch nach internationalen Prüfungsstandards 

geprüft. Der Halbjahresabschluss wird auf freiwilliger Basis nach den gleichen vorgenannten Grund-

sätzen einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Bei der Auftragsvergabe an Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften wird auf die erforderliche Unabhängigkeit der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft geachtet. Den Prüfungsauftrag für den Jahres- sowie für den Halbjahresabschluss des Kon-

zerns und für die Prüfung der Konzernobergesellschaft erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses nach pflichtgemäßer Prüfung gemäß der Beschlussfassung in der Hauptversammlung.  

Unseren Konzernabschluss veröffentlichen wir im März des folgenden Geschäftsjahres. Die Ordentliche 

Hauptversammlung findet üblicherweise in den ersten sechs Monaten des neuen Geschäftsjahres statt. 

Unsere Prognosen für die Geschäftsjahre geben wir gemäß den Anforderungen bekannt. Wir führen 

Analysten- und Investorengespräche und berichten zudem im Rahmen von telefonischen Analystenkon-

ferenzen über die Geschäftsentwicklung. Über alle sonstigen wesentlichen wiederkehrenden Termine 

informieren wir unsere Aktionäre, Aktionärsvereinigungen, Analysten und die Medien durch unseren 

Finanzkalender, der im Geschäftsbericht und im Internet auf unserer Homepage veröffentlicht ist.  

Organe der Gesellschaft 

Vorstand und Aufsichtsrat sind nach deutschem Aktienrecht konstituiert. Danach leitet der Vorstand 

die Gesellschaft und führt die Geschäfte; der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht dessen 

Geschäftsführung. Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand ent-

spricht den aktienrechtlichen Bestimmungen (Aufsichtsrat: § 101 ff. AktG; Vorstand: § 84 AktG) und 

den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG).  

Der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG ist nach den Vorgaben des Mitbestimmungsgesetzes pari-

tätisch und satzungsgemäß mit 16 Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer besetzt und trat 

im Jahr 2019 zu fünf Sitzungen (2018: fünf Sitzungen) zusammen. Die letzte Wahl der Anteilseigner-

vertreter in den Aufsichtsrat fand turnusgemäß im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung am 

10. Juni 2015 statt. Die fünfjährige Amtsperiode des Aufsichtsrats endet mit Schluss der Hauptver-

sammlung, in der über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen wird.

Die Satzung sieht für Mitglieder eine Altersgrenze von 75 Jahren vor. Mit Beendigung der Hauptver-

sammlung am 5. Juni 2019 ist Herr Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun aus dem Aufsichtsrat ausge-
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schieden. Ab Beendigung der Hauptversammlung am 5. Juni 2019 ist Herr Jan Hacker neues Mitglied 

im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat setzt sich aktuell zu 43,8 % aus Frauen und zu 56,2 % aus Männern 

zusammen. In der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats ist die Bildung von Ausschüssen vorgesehen. 

Im Jahr 2019 bestanden sieben ständige Ausschüsse: der Vermittlungsausschuss, der Personalaus-

schuss, der Prüfungsausschuss, der Investitions-, Strategie- und Finanzausschuss und der Aus-

schuss für Compliance und Kommunikation als beschließende Ausschüsse i. S. v. § 107 Abs. 3 AktG 

und der Nominierungs- sowie der Medizininnovations- und Qualitätsausschuss. Die jeweiligen Aus-

schussvorsitzenden berichten in regelmäßigen Abständen an den Aufsichtsrat über die Arbeit der 

Ausschüsse. 

Für die Tätigkeit des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie für die Zusammenarbeit beider Organe 

bestehen Geschäftsordnungen.  

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG ist für die Leitung der Gesellschaft zuständig. Gemäß der 

Geschäftsordnung werden die Geschäfte in gemeinschaftlicher Verantwortung geführt. Der Vorstand 

erstattet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend Bericht über alle bedeutenden Fragen 

betreffend die Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns und seiner Gesellschaften. Der Vor-

stand der RHÖN-KLINIKUM AG besteht aktuell aus drei Mitgliedern: Herrn Stephan Holzinger, Vor-

standsvorsitzender und Finanzvorstand (CEO/CFO), Herrn Prof. Dr. Bernd Griewing, Vorstand Medi-

zin (CMO), und Herrn Dr. Gunther K. Weiß, Operativer Vorstand (COO).  

Vergütungsbericht 

Im Vergütungsbericht sind die Grundsätze, die für die Festlegung der Vergütung des Vorstands der 

RHÖN-KLINIKUM AG angewendet werden, zusammengefasst. Außerdem werden Struktur und Höhe 

der Vorstandsbezüge sowie Grundsätze und Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats erläutert.  

Im Jahr 2019 setzt sich die Vergütung des Vorstands aus festen und variablen Bestandteilen zusam-

men. Die Vergütung des Aufsichtsrats besteht ausschließlich aus fixen Komponenten. Die Bezüge von 

Aufsichtsrat und Vorstand werden aufgeteilt in ihre Bestandteile im Konzernlagebericht individualisiert 

tabellarisch aufgeführt. 

Vergütung des Vorstands 

Der Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem für den Vorstand in den Leitlinien zur Vergütung der Vor-

standsmitglieder der RHÖN-KLINIKUM AG (Vergütungsleitlinien) grundsätzlich festgelegt.  

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus mehreren Vergütungsbestandteilen zu-

sammen. Im Einzelnen besteht die Vergütung aus dem Grundgehalt, der Tantieme, Nebenleistungen 

(Sachbezüge) und einer bedingten Altersvorsorgeleistung. Bei einigen ehemaligen Vorstandsmitglie-

dern kam teilweise eine langfristige aktienkursbasierte Vergütung hinzu.  

Infolge des am 5. August 2009 in Kraft getretenen Gesetzes zur Angemessenheit der Vor-

standsvergütung (VorstAG) ist für die Festlegung der individuellen Vorstandsvergütung das Plenum 

nach Vorbereitung durch den Personalausschuss zuständig. 

Wesentlicher Inhalt des Vergütungssystems des Vorstands 

Gemäß Vorgabe des Vergütungssystems sind bei Festlegung und Überprüfung der Gesamtbezüge 

der Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat die Kriterien für die Angemessenheit und Üblichkeit 

sowie die Aufgaben des einzelnen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung, die wirtschaftliche 

Lage und der Erfolg des Unternehmens zu beachten. Weiterhin sollen die Gesamtbezüge die übliche 

Vergütung nicht ohne besonderen Grund übersteigen. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens, wird der Aufsichtsrat die Gesamtbezüge nach Maßgabe des § 87 Abs. 2 AktG herab-

setzen, wenn die Weitergewährung der Gesamtbezüge unbillig wäre.  

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus einer erfolgsunabhängigen und einer erfolgsbezo-

genen Komponente sowie aus kurzfristigen und langfristigen Anreizwirkungen. Der erfolgsunabhängi-

ge Teil setzt sich aus dem Grundgehalt und den Nebenleistungen zusammen, die erfolgsbezogene 
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Komponente umfasst eine Tantieme. Es gibt Regelungen zu einer Mindestvergütung und zur Begren-

zung der Gesamtvergütung (Cap), die bei unvorhergesehenen Ergebnisentwicklungen ausgleichend 

wirken sollen. Außerdem bestand für einige ehemalige Vorstände eine langfristige aktienkursbasierte 

Vergütung (virtuelle Aktienoptionen), die an eine langfristige Entwicklung der RHÖN-KLINIKUM AG 

Aktie gekoppelt war und im Konzernlagebericht offengelegt ist. Diese virtuellen Aktien wurden im Ge-

schäftsjahr 2019 vereinbarungsgemäß an die ehemaligen Vorstandsmitglieder ausbezahlt. Das virtu-

elle Aktienprogramm ist damit beendet. Grundlage für die bedingten Altersvorsorgeleistungen ist stets 

die Jahresvergütung zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses. Somit stehen diese Leis-

tungen unter dem Einfluss der erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen Komponenten des Vergü-

tungssystems.  

Das Grundgehalt beträgt in der Regel 192 Tsd. € p. a. und wird als leistungsunabhängige Vergütung 

in zwölf gleichen Monatsraten ausbezahlt. Dem Vorstandsvorsitzenden steht für gewöhnlich das 1,5-

Fache bis das Doppelte des Regelgehalts oder aktuell ein festes Jahresgrundgehalt zu. Ein etwaiger 

ständiger Vertreter des Vorstandsvorsitzenden kann hierfür ein um 10 % erhöhtes Grundgehalt erhal-

ten. Zusätzlich erhalten die Vorstandsmitglieder Nebenleistungen in Form von Sachbezügen, wobei 

diese im Wesentlichen aus dem nach den steuerlichen Richtlinien anzusetzenden Wert für private 

Dienstwagennutzung, den Versicherungsprämien für eine Unfallversicherung, Umzugskosten sowie 

der D&O-Versicherung bestehen. Die Dienstwagennutzung und die Versicherungsprämien zur Unfall-

versicherung sind vom einzelnen Vorstandsmitglied als Vergütungsbestandteil zu versteuern. Grund-

sätzlich stehen sie allen Vorstandsmitgliedern in gleicher Weise zu; die Höhe variiert je nach der per-

sönlichen Situation.  

Die erfolgsbezogene Komponente der Vergütung stellt die Tantieme dar. Als mehrjährige oder einjäh-

rige Bemessungsgrundlage für ihre Höhe dient die Entwicklung des Konzernergebnisses nach Min-

derheitenanteilen gemäß den jeweils geltenden IFRS als Bezugsgröße. Sollte das Konzernergebnis 

durch außerordentliche Entwicklungen beeinflusst worden sein, wird deren einmalige Auswirkung 

eliminiert. Die Berechnung der Tantieme passt sich an die geänderten Gegebenheiten des Konzerns 

an. Die Tantiemeregelungen der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Vorstände setzten sich wie folgt 

zusammen:  

Die Bemessungsgrundlage der Tantieme ergibt sich aus dem Durchschnitt der Konzernergebnisse der 

letzten drei Geschäftsjahre, die mit den Faktoren 3, 2 und 1 gewichtet werden. Die zeitlich am weites-

ten in der Vergangenheit liegenden Konzernergebnisse werden mit dem geringsten Faktor gewichtet. 

Die Bemessungsgrundlage des Vorstandsvorsitzenden ermittelt sich aus dem Konzernergebnis des 

Jahres abzüglich eines fest definierten Sockelbetrags. Als Konzernergebnis wird das Konzernergebnis 

nach Minderheitenanteilen gemäß den jeweils geltenden IFRS herangezogen. Sollte das Konzerner-

gebnis durch außerordentliche Entwicklungen beeinflusst worden sein, kann deren einmalige Auswir-

kung eliminiert werden. Der Tantiemesatz wird individuell für jedes Vorstandsmitglied durch den Auf-

sichtsrat auf Empfehlung des Personalausschusses festgelegt. Berücksichtigt werden dabei Leistung, 

Aufgaben und Anzahl der Amtsperioden. Üblicherweise erhält der Vorstandsvorsitzende die 1,5-

fachen bis doppelten Tantiemesätze. Es ist möglich, für erstmals bestellte, insbesondere für stellver-

tretende Vorstandsmitglieder eine angemessene Ermäßigung der Tantiemesätze zu vereinbaren. 

Diese Option besteht bei Vorliegen besonderer Gründe auch für die übrigen Vorstandsmitglieder.  

Die Vorstandsmitglieder erhalten ab dem Geschäftsjahr 2016 eine garantierte Jahresgesamtvergütung 

(Summe aus Grundgehalt und Tantieme) von mindestens 600 Tsd. €. Die Obergrenzen (Cap) sind 

jeweils individuell und im Konzernlagebericht dargestellt. Die garantierte Jahresgesamtvergütung wird 

in zwölf gleichen Monatsraten als Vorschuss ausbezahlt. Es gilt grundsätzlich, dass Mindestvergütung 

und Obergrenze für den Vorstandsvorsitzenden bis zum 2,5-Fachen und für seinen ständigen Vertre-

ter und den Finanzvorstand bis zum Doppelten dieser Beträge festgesetzt werden können. Der Vor-

standsvorsitzende hat bei einem Kontrollwechsel auf Ebene der RHÖN-KLINIKUM AG das Recht, 

binnen vier Monaten mit einer definierten Abfindung die Vorstandstätigkeit niederzulegen und den 

Dienstvertrag zu kündigen.  

Im Jahr 2014 wurde den in diesem Jahr amtierenden Vorständen ein Incentive-Programm von virtuel-

len Aktien gewährt. Dabei handelte es sich um eine langfristige aktienkursbasierte Vergütung. Das 

Ziel war, die Neuausrichtung des Unternehmens langfristig zu unterstützen. Jeder amtierende Vor-
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stand des Jahres 2014 hatte unverfallbare virtuelle Aktien erhalten, die an sämtlichen Kapitalmaß-

nahmen und Dividenden teilnahmen. Nach fünf Jahren (gerechnet ab dem Jahr 2014) wurden den 

betreffenden (ehemaligen) Vorstandsmitgliedern die verbliebenen virtuellen Aktien – wie erwähnt – 

zum 13. Juni 2019 zum durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate vergütet. 

Endet der Dienstvertrag eines Vorstandsmitglieds, ohne dass in dessen Person ein wichtiger Grund 

vorliegt, oder verstirbt das Vorstandsmitglied während seiner Amtszeit, so erhält das Vorstandsmit-

glied (bzw. erhalten im Todesfall seine Erben) eine Altersvorsorgeleistung in Form einer Einmalzah-

lung. Für jedes volle Jahr der Tätigkeit als Vorstandsmitglied beträgt diese das 0,125-Fache der Jah-

resbezüge (Jahresgrundgehalt zuzüglich Tantieme ohne virtuelle Aktien) für das Kalenderjahr des 

Ausscheidens bzw. des Todesfalls – maximal das 1,5-Fache dieser letzten Bezüge, aber mindestens 

das 1,5-Fache der Durchschnittsvergütung während der Vertragslaufzeit für die Dauer der Vorstands-

tätigkeit. Die Altersvorsorgeleistung ist sechs Monate nach Ablauf desjenigen Geschäftsjahres zur 

Zahlung fällig, in dem der Dienstvertrag endet oder das Vorstandsmitglied verstorben ist. In der Regel 

entfällt die Gewährung der Altersvorsorgeleistung, wenn ein Vorstandsmitglied von sich aus den 

Dienstvertrag vor Erreichung des 60. Lebensjahres aus einem Grund kündigt, den die Gesellschaft 

nicht zu vertreten hat, oder ihn nicht verlängert, obwohl es das Angebot für eine Verlängerung erhal-

ten hat.  

Wird einem Vorstandsmitglied, das seine Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig beendet 

hat, eine Abfindung zugestanden, so darf die Summe dieser Leistung inklusive der Nebenleistungen 

den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten und nicht mehr als die Restlaufzeit des 

Anstellungsvertrags vergüten.  

Pensionszusagen, Kredite und ähnliche Leistungen werden Vorstandsmitgliedern derzeit nicht gewährt. 

Im Geschäftsjahr 2019 beliefen sich die Bezüge der amtierenden Mitglieder des Vorstands auf insge-

samt 4,0 Mio. € (Vj. 3,9 Mio. €). Davon entfielen 2,2 Mio. € (Vj. 2,2 Mio. €) auf erfolgsunabhängige 

Komponenten und 1,8 Mio. € (Vj. 1,7 Mio. €) auf variable Bestandteile. Die Rückstellung für Ansprü-

che auf Altersvorsorgeleistungen des amtierenden Vorstands nach IFRS zum 31. Dezember 2019 

belief sich auf 1,6 Mio. € (Vj. 1,0 Mio. €). Die Vergütungen der Vorstandsmitglieder, die zum Bilanz-

stichtag nicht mehr im Amt waren, bzw. ihrer Hinterbliebenen betrugen im Geschäftsjahr 2019 

1,1 Mio. € (Vj. 3,7 Mio. €). Die Auszahlungen an ehemalige Vorstandsmitglieder im Zusammenhang 

mit virtuellen Aktienoptionen betrugen im Geschäftsjahr 2019 7,1 Mio. €. 

Die Gesamtbezüge des Vorstands entfallen im Einzelnen auf: 

Amtierendes 

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Nebenleistungen 16 16 16 16 16 16

Summe 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 79 216 0 1.000 216 0

Gesamtbezüge 1.895 2.032 1.816 2.816 2.032 1.816

Versorgungsaufwand1 249 239 249 249 249 239

Gesamtvergütung 2.144 2.271 2.065 3.065 2.281 2.055
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Stephan Holzinger

(Vorstandsvorsitzender)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss
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Amtierendes 

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 192 192 192 192 192 192

Nebenleistungen 12 12 12 12 12 12

Summe 204 204 204 204 204 204

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 1.008 1.008 1.008 1.308 1.008 1.008

Gesamtbezüge 1.212 1.212 1.212 1.512 1.212 1.212

Versorgungsaufwand1 157 158 157 157 157 158

Gesamtvergütung 1.369 1.370 1.369 1.669 1.369 1.370
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Prof. Dr. Bernd Griewing

(Mitglied des Vorstands)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss

Amtierendes 

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 192 128 192 192 192 128

Nebenleistungen 13 8 13 13 13 8

Summe 205 136 205 205 205 136

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 708 472 708 1.308 708 472

Gesamtbezüge 913 608 913 1.513 913 608

Versorgungsaufwand1
121 79 121 121 121 79

Gesamtvergütung 1.034 687 1.034 1.634 1.034 687
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Dr. Gunther K. Weiß

(Mitglied des Vorstands ab 1. Mai 2018)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss

Ehemaliges

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 0 96 0 0 0 96

Nebenleistungen 0 5 0 0 0 5

Summe 0 101 0 0 0 101

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 0 279 0 0 0 279

Mehrjährige variable Vergütung

Virtuelle Aktienoptionen 355 0 0 1.702 2.353 20

Gesamtbezüge 355 380 0 1.702 2.353 400

Versorgungsaufwand1 0 48 0 0 0 48

Gesamtvergütung 355 428 0 1.702 2.353 448
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Dr. Dr. Martin Siebert

(ständiger Vertreter des Vorstandsvorsitzenden bis zum 28. März 

2018)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss
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Ehemaliges

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 0 0 0 0 0 0

Nebenleistungen 0 0 0 0 0 0

Summe 0 0 0 0 0 0

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 0 0 0 0 0 0

Mehrjährige variable Vergütung

Virtuelle Aktienoptionen 355 0 0 1.702 2.353 20

Gesamtbezüge 355 0 0 1.702 2.353 20

Versorgungsaufwand1 0 0 0 0 0 0

Abfindungsleistungen 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung 355 0 0 1.702 2.353 20
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Martin Menger

(Mitglied des Vorstands bis 23. Februar 2017)

       Gewährte Zuwendungen            Zufluss

 
 
 

 

Ehemaliges

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 0 0 0 0 0 0

Grundgehalt (Nachzahlung für 

das Vorjahr) 0 901 0 0 0 901

Nebenleistungen 0 0 0 0 0 0

Summe 0 901 0 0 0 901

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 0 0 0 0 0 0

Mehrjährige variable Vergütung

Virtuelle Aktienoptionen 355 0 0 1.702 2.353 52

Gesamtbezüge 355 901 0 1.702 2.353 953

Versorgungsaufwand1 0 0 0 0 0 1.050

Abfindungsleistungen 0 2.400 0 0 0 2.400

Gesamtvergütung 355 3.301 0 1.702 2.353 4.403
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Jens-Peter Neumann

(Mitglied des Vorstands bis 23. Februar 2017)

       Gewährte Zuwendungen            Zufluss

 
 

Bei der Beendigung des Dienstvertrags erhalten die Vorstände unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Altersvorsorgeleistung. Diese beträgt für jedes volle Jahr (zwölf volle Kalendermonate) der Tätig-

keit als Vorstandsmitglied 12,5 % der am Tage der Beendigung des Dienstvertrags geschuldeten Jah-

resbezüge, insgesamt jedoch höchstens das 1,5-Fache dieser letzten Bezüge. Für diese Leistungen, 

die den Mitgliedern des Vorstands nach Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, wurden 

folgende Altersvorsorgeleistungen zurückgestellt: 

Altersvorsorgeleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2018

Veränderung

Altersvorsor-

geleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2019

Nominalbetrag 

bei Vertrags-

ablauf1

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Amtierende Vorstandsmitglieder

Stephan Holzinger 470 292 762 1.125

Prof. Dr. Bernd Griewing 469 196 665 750

Dr. Gunther K. Weiß 79 136 215 413

Gesamt 1.018 624 1.642 2.288

1 
Anspruch nach planmäßigem Auslaufen des Vorstandsvertrags der amtierenden Vorstandsmitglieder auf Basis der Bezüge.

 

0.0906646.001



- 14 -

Altersvorsorgeleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2018

Veränderung

Altersvorsor-

geleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2019

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Ehemalige Vorstandsmitglieder

Dr. Dr. Martin Siebert (bis 28. März 2018) 1.181 -1.181 0

Gesamt 1.181 -1.181 0

Vergütung des Aufsichtsrats 

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 14 der Satzung geregelt. Die Vergütung ist leistungsbezogen 

und berücksichtigt den Zeitaufwand, die Aufgaben und die funktional übernommene Verantwortung 

der Aufsichtsratsmitglieder. Die Aufsichtsratsvergütung setzt sich zusammen aus einer fixen Grund-

vergütung, einem fixen Sitzungsgeld sowie einem Anteil an der jährlichen fixen Gesamtvergütung.  

Die fixe Grundvergütung beträgt für jedes volle Geschäftsjahr 40 Tsd. €. Der Aufsichtsratsvorsitzende 

erhält den dreifachen, die stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden erhalten den doppelten Betrag 

der fixen Grundvergütung. Bei der fixen Grundvergütung ist ein Anteil von 20 Tsd. € von der Teilnah-

me an den Plenumssitzungen und an der Hauptversammlung abhängig. Für jede Nichtteilnahme ver-

mindert sich dieser Anteil um ein Fünftel.  

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für die persönliche Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichts-

rats, eines Ausschusses und einer Hauptversammlung ein fixes Sitzungsgeld in Höhe von 2 Tsd. €. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende und die stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden erhalten den doppel-

ten Betrag des fixen Sitzungsgelds. Die Vorsitzenden von beschließenden Ausschüssen des Auf-

sichtsrats erhalten ebenfalls den doppelten Betrag, wenn sie nicht zugleich Aufsichtsratsvorsitzender 

oder stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender sind. Ist ein Aufsichtsratsmitglied Vorsitzender mehre-

rer beschließender Ausschüsse, erhält er den doppelten Betrag nur einmal. Für Aufsichtsratsmitglie-

der, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören, gilt, dass sie eine 

im Verhältnis anteilige Vergütung erhalten.  

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt eine fixe Gesamtvergütung in 

Höhe von 800 Tsd. € pro Jahr. Die Verteilung dieser fixen Gesamtvergütung auf die einzelnen Mitglie-

der des Aufsichtsrats erfolgt nach einer vom Aufsichtsrat erlassenen Vergütungsordnung. Neben der 

übernommenen Verantwortung werden hierbei insbesondere auch der Zeitaufwand des einzelnen 

Mitglieds sowie der unterjährige Belastungswechsel der Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt.  

Sämtliche Auslagen, die Aufsichtsratsmitgliedern im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Mandats 

entstehen, sowie die auf die Bezüge entfallende Umsatzsteuer werden erstattet. Dem Aufsichtsrats-

vorsitzenden werden der Fahrdienst der Gesellschaft und ein Büro mit Sekretariat zur Verfügung ge-

stellt. Kredite werden Mitgliedern des Aufsichtsrats von der Gesellschaft nicht gewährt. Im Geschäfts-

jahr 2019 betrug die Vergütung der aktiven Mitglieder des Aufsichtsrats 1,9 Mio. € (Vj. 2,0 Mio. €). Der 

Gesamtbetrag im Jahr 2019 entfiel vollständig auf fixe Vergütungsbestandteile. 
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Die Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) für Mitglieder des Aufsichtsrats gliedern sich im Einzelnen 

wie folgt auf: 

Gesamtbezüge

Fixe 

Grundvergütung

Fixes 

Sitzungsgeld

Fixe Gesamt-

vergütung

Gesamt 

2019

Gesamt 

2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Eugen Münch 120 32 200 352 357

Georg Schulze-Ziehaus 80 32 26 138 138

Wolfgang Mündel 80 44 172 296 301

Dr. Annette Beller 36 52 73 161 172

Peter Berghöfer 40 20 40 100 100

Björn Borgmann (bis 28. Februar 2018) 0 0 0 0 17

Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun (bis 5. Juni 2019) 14 8 11 33 73

Prof. Dr. Gerhard Ehninger 36 10 13 59 54

Jan Hacker (ab 5. Juni 2019) 26 8 15 49 0

Stefan Härtel 40 16 26 82 82

Klaus Hanschur 40 16 26 82 82

Meike Jäger 40 20 40 100 91

Dr. Brigitte Mohn 36 8 10 54 56

Christine Reißner 40 20 40 100 100

Oliver Salomon (ab 1. März 2018) 40 16 26 82 59

Evelin Schiebel 40 22 26 88 80

Dr. Katrin Vernau 36 22 34 92 112

Natascha Weihs 40 18 22 80 80

784 364 800 1.948 1.954

Aktienbesitz von Organmitgliedern 

Die Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand und die ihnen nahestehenden Personen hielten gemäß 

Art. 19 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) zum 31. Dezember 2019 zusammen 20 % am 

Grundkapital. Auf den Aufsichtsrat und die ihm nahestehenden Personen entfallen hiervon 20 % der 

ausgegebenen Aktien. Die Mitglieder des Vorstands und die ihnen nahestehenden Personen halten 

keine Anteile am Grundkapital.  

Weiterhin legen wir alle meldepflichtigen Transaktionen von Mitgliedern des Vorstands und des Auf-

sichtsrats nach Art. 19 MAR offen.  

Weitere Verträge mit Kontrollwechselklausel 

Die Unternehmenskaufverträge der von uns akquirierten Kliniken sahen Regelungen vor, wonach 

unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots für die RHÖN-

KLINIKUM AG eine Rückübertragung der Gesellschaftsanteile gefordert werden kann. Dies galt ins-

besondere für die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH bis zum Ablauf des Geschäftsjah-

res 2019. Ebenso liegen verschiedene Verträge über Finanzinstrumente vor, bei denen die Kreditge-

ber bei Vorliegen eines Kontrollwechsels eine sofortige Rückzahlung verlangen können. Als Kontroll-

wechsel ist dabei die Übernahme von mehr als 50 % der Anteile an der RHÖN-KLINIKUM AG defi-

niert. Ausnahmen bestehen für die Ankeraktionäre B. Braun Melsungen AG/Asklepios Kliniken GmbH 

& Co. KGaA/Herrn Münch (HCM SE) und Frau Münch im Schuldscheindarlehensvertrag aus dem 

Geschäftsjahr 2018 und in der Namensschuldverschreibung aus dem Geschäftsjahr 2019. Gemäß 

Vertragsdokumentation liegt kein Kontrollwechsel vor, wenn einer oder mehrere Ankeraktionäre mehr 

als 50 %, aber maximal 70,1 % (Schuldscheindarlehensvertrag 2018) bzw. 70,3 % (Namensschuld-

verschreibung 2019) der stimmberechtigten Aktien an der RHÖN-KLINIKUM AG innerhalb des Krei-

ses der Ankeraktionäre erwirbt bzw. erwerben. 
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1.9  Erklärung zur Unternehmensführung 

Die Erklärung zur Unternehmensführung enthält neben der Entsprechenserklärung von Vorstand und 

Aufsichtsrat nach § 161 AktG auch weitergehende Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die 

Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der von ihnen eingerichteten 

Gremien und die Berichterstattung über die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in 

Führungsebenen und das Diversitätskonzept.  

Zu näheren Einzelheiten verweisen wir auf unsere Website www.rhoen-klinikum-ag.com, auf der die 

Erklärung zur Unternehmensführung unter der Rubrik Corporate Governance öffentlich zugänglich ist. 

2  WIRTSCHAFTSBERICHT 

2.1  Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die deutsche Wirtschaft hat sich auch im Jahr 2019 positiv entwickelt. Das preisbereinigte Bruttoin-

landsprodukt (BIP) stieg nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) im Jahr 

2019 um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr.  

Die Wirtschaftsleistung ist vorrangig in den Dienstleistungsbereichen und im Baugewerbe gewachsen 

– in der Industrie ging sie dagegen deutlich zurück. Insbesondere die schwache Produktion in der 

Automobilindustrie, die der größte Teilbereich der Industrie ist, trug zum Rückgang bei. Überdurch-

schnittlich stark entwickelten sich hingegen die Bereiche Information und Kommunikation sowie Fi-

nanz- und Versicherungsdienstleister mit jeweils +2,9 %, gefolgt vom Bereich Handel, Verkehr und 

Gastgewerbe mit +2,4 %. Der Bereich öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit verzeichne-

te einen Zuwachs von 1,6 %.  

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigte sich 2019 robust. Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurch-

schnitt erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. 

Gleichzeitig waren auf dem deutschen Arbeitsmarkt weiterhin zahlreiche Stellen unbesetzt. Zwar 

nahm die Zahl der offenen Stellen um 3,0 % ab, in einigen Regionen und Berufen verschärften sich 

aber die personellen Engpässe weiter, beispielsweise in Gesundheits- und Pflegeberufen.  

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal 

in Folge mit einem Überschuss in Höhe von 49,8 Milliarden Euro. Gemessen am BIP in jeweiligen 

Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2019 eine Überschussquote von 1,5 %. 

2.2  Branchenspezifische Rahmenbedingungen 

Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser hat sich laut „Krankenhaus Barometer 2019“ des 

Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) spürbar verschlechtert. Im Jahr 2018 schrieben 40 % der Kran-

kenhäuser Verluste (2017: 30 %). 2019 beurteilte nur noch jedes fünfte Krankenhaus seine wirtschaft-

liche Lage als gut. Gleichzeitig sind die Erwartungen für das Jahr 2020 eher negativ: Gemäß DKI er-

wartet nur rund ein Sechstel der Häuser (17 %) eine Verbesserung, 44 % der Kliniken eine Ver-

schlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation. 

Das RWI – Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (RWI) führt im Krankenhaus Rating Report 

2019 u. a. den Rückgang der stationären Fallzahl im Jahr 2017 um 0,5 % als mit ausschlaggebend für 

die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage an. Die Gründe hierfür seien beispielsweise die zu-

nehmende Ambulantisierung, der Personalmangel, ein bereits hoher Sättigungsgrad bei kardiologi-

schen und orthopädischen Leistungen sowie intensivere MDK-Prüfungen. 

Die verschärften regulatorischen branchenspezifischen Rahmenbedingungen und Vorhaben des Ge-

setzgebers, wie z. B. die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), das Pflegepersonal-

Stärkungsgesetz (PpSG) und Mindestmengenvorgaben, die einen neuen Höhepunkt exzessiver staat-

licher Regulierung markieren, werden zu einer Marktkonsolidierung führen, an deren Ende weniger 

Kliniken in Deutschland stehen dürften. Dies sagen Studien des RWI sowie der Bertelsmann-Stiftung 
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voraus. Auch die Digitalisierung, die Investitionsfinanzierung sowie die Ausgliederung der Pflegekos-

ten aus den DRGs stellen die Kliniken vor große Herausforderungen. 

Der Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich von Pflege und Ärzteschaft, wird sich weiter ver-

schärfen, und es wird zunehmend schwieriger werden, den entsprechenden Personalbedarf zu de-

cken. Gemäß DKI hatten Ende 2019 drei Viertel der Krankenhäuser Probleme, offene Stellen in der 

Intensivpflege oder auf den Allgemeinstationen zu besetzen. Bundesweit sind rund 17.000 Pflegestel-

len vakant – eine Zunahme seit 2016 von 50 % in der Intensivpflege bzw. mehr als 200 % auf Allge-

meinstationen. 

Wir gehen davon aus, dass die verschärfte Pflegegesetzgebung unseren Konzern im Geschäftsjahr 

2020 im niedrigen zweistelligen Mio. €-Bereich zusätzlich belasten wird. Darüber hinaus führt die deut-

lich verschärfte Wettbewerbssituation auf dem Arbeitsmarkt für medizinisches Fachpersonal dazu, 

dass wir mit höheren Tarifabschlüssen als in der Vergangenheit rechnen müssen. 

2.3 Geschäftsverlauf 

2.3.1  Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage 

Im Geschäftsjahr 2019 haben wir im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei um 71,0 Mio. € bzw. 5,8 % 

höheren Umsatzerlösen einen leichten Rückgang des EBITDA um 0,2 Mio. € bzw. 0,2 % auf 

125,3 Mio. €, einen Rückgang des EBIT um 8,1 Mio. € bzw. 12,5 % auf 56,8 Mio. € sowie einen Rück-

gang des Konzerngewinns um 6,7 Mio. € bzw. 13,1 % auf 44,5 Mio. € zu verzeichnen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Geschäftsjahr 2019 Rückstellungen für rechtliche und steuerli-

che Risiken auf der Grundlage neuer Erkenntnisse in Höhe von 39,2 Mio. € (Vj. 5,7 Mio. €) aufgelöst 

wurden. Im Übrigen war das Geschäftsjahr 2018 von einem einmaligen positiven EBITDA-Beitrag aus 

der Einigung über die Trennungsrechnung am Universitätsklinikum Gießen und Marburg in Höhe von 

20,0 Mio. € beeinflusst.  

Gegenläufig zu den Branchenherausforderungen und den operativen Belastungen, wie z. B. Implikati-

onen der Pflegepersonaluntergrenzen und Personalengpässen, die neben steigenden Personalkosten 

zunehmende Bettensperrungen verursachen, verzeichnen wir im Geschäftsjahr 2019 höhere Erlöse 

aus unseren Hochschulambulanzen sowie positive Nachlaufeffekte aus der Fresenius/Helios-

Transaktion. Im Übrigen ist der Konzerngewinn aufgrund einer steuerlichen Risikovorsorge im Zu-

sammenhang mit einer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs belastet. 

Das Geschäftsjahr 2019 war auch von den Anlaufeffekten des neuen Campus Bad Neustadt geprägt. 

Der Umzug von vier Kliniken in den neuen Gebäudekomplex sowie der damit im Zusammenhang ste-

hende anfängliche Patientenrückgang hat die operative Ergebnisentwicklung negativ beeinflusst. 

2.3.2  Leistungsentwicklung 

Kliniken Betten

Stand am 31.12.2018 11 5.369

Verschmelzung Gesellschaften -3 -57

Kapazitätsveränderung - -

Stand am 31.12.2019 8 5.312
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Die Kapazitätsveränderung gegenüber dem 31. Dezember 2018 entfällt vollständig auf unsere statio-

nären Kapazitäten: 

31.12.2019 31.12.2018 Absolut %

Stationäre Kapazitäten

Akutkliniken 4.617 4.637 -20 -0,4

Rehabilitationskliniken und sonstige 

stationäre Kapazitäten 500 537 -37 -6,9

5.117 5.174 -57 -1,1

Teilstationäre und tagesklinische 

Kapazitäten 195 195 0 0,0

Insgesamt 5.312 5.369 -57 -1,1

VeränderungPlanbetten/Plätze

Mit der rechtlichen Verschmelzung der Herz- und Gefäß-Klinik GmbH Bad Neustadt und der Neurolo-

gische Klinik GmbH Bad Neustadt/Saale zum 1. Januar 2018 sowie der Umsetzung des RHÖN-

Campus-Konzepts reduzierten sich in Anlehnung an die Krankenhausbedarfsplanungen zum 

1. Januar 2019 die Anzahl der Kliniken von elf Kliniken auf acht Kliniken und die Anzahl der Bet-

ten/Plätze von 5.369 Betten/Plätze auf 5.312 Betten/Plätze.

Zum 31. Dezember 2019 betreiben wir sieben Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit insgesamt 

47,50 Facharztsitzen:  

MVZ
Facharzt-

sitze

Stand am 31.12.2018 7 42,00

Inbetriebnahmen/Erwerbe

 MVZ Bad Neustadt a. d. Saale - 4,00

MVZ Frankfurt (Oder) - 1,50

MVZ Marburg - 0,25

Abgänge 

 MVZ Marburg - -0,25

Stand am 31.12.2019 7 47,50

Die Patientenzahlen in unseren Kliniken und MVZ entwickelten sich wie folgt: 

Januar bis Dezember 2019 2018

absolut %

Stationär und teilstationär

behandelte Patienten in unseren

Akutkliniken 210.075 209.802 273 0,1

Rehabilitationskliniken und sonstigen 

Einrichtungen 5.067 4.900 167 3,4

215.142 214.702 440 0,2

Ambulant behandelte Patienten 

in unseren Akutkliniken 464.000 460.117 3.883 0,8

in unseren MVZ 181.386 175.328 6.058 3,5

645.386 635.445 9.941 1,6

Gesamt 860.528 850.147 10.381 1,2

     Abweichung

Der allgemeine Trend zur fortschreitenden Ambulantisierung der Medizin setzt sich weiter fort. Wäh-

rend die Anzahl der ambulant behandelten Patienten um 9.941 Patienten bzw. 1,6 % gestiegen ist, 

sind die Fallzahlen der stationär und teilstationär behandelten Patienten mit +440 Patienten 

bzw. +0,2 % lediglich geringfügig angestiegen.  
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2.3.3  Ertragslage 

Aus rechentechnischen Gründen können in den nachstehenden Tabellen Rundungsdifferenzen in 

Höhe von + einer Einheit (€, % usw.) auftreten. Soweit nachfolgend Angaben zu einzelnen Gesell-

schaften gemacht werden, handelt es sich um Werte vor Konsolidierung. 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns stellt sich wie folgt dar: 

Januar bis Dezember 2019 2018

Mio. € Mio. € Mio. € %

Ertrag

Umsatzerlöse 1.303,9 1.232,9 71,0 5,8

Sonstige Erträge 229,9 183,4 46,5 25,4

Gesamt 1.533,8 1.416,3 117,5 8,3

Aufwand

Materialaufwand 407,9 372,4 35,5 9,5

Personalaufwand 867,0 796,1 70,9 8,9

Sonstiger Aufwand 133,4 122,1 11,3 9,3

Ergebnis aus der Wertminderung von 

finanziellen Vermögenswerten 0,2 0,2 0,0 0,0

Gesamt 1.408,5 1.290,8 117,7 9,1

EBITDA 125,3 125,5 -0,2 -0,2

Abschreibungen und Wertminderungen 68,5 60,6 7,9 13,0

EBIT 56,8 64,9 -8,1 -12,5

Finanzergebnis -2,6 -1,7 -0,9 -52,9

EBT 54,2 63,2 -9,0 -14,2

Ertragsteuern 9,7 12,0 -2,3 -19,2

Konzerngewinn 44,5 51,2 -6,7 -13,1

Veränderung

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 um 71,0 Mio. € bzw. 5,8 % angestiegen. 

In den Umsatzerlösen sind wie im Vorjahreszeitraum Erlöse aus der Abrechnung eines Zusatzentgelts 

zur medikamentösen Behandlung von Spinaler Muskelatrophie sowie Erlöse aus der Abrechnung 

eines Zusatzentgelts zur Behandlung von Multipler Sklerose, das erstmalig im zweiten Quartal 2018 

zur Anwendung kam, enthalten. Vorgenannte Zusatzentgelte werden neben den reinen DRG (Diagno-

sis Related Groups) vergütet und belasten in beinahe gleicher Höhe den Materialaufwand. In den 

Umsatzerlösen sind erstmalig ab dem Geschäftsjahr 2019 angesetzte Kostenerstattungen für Krebs-

immuntherapien enthalten, die in gleicher Höhe den Materialaufwand belasten. Im Übrigen haben wir 

im Geschäftsjahr 2019 von höheren Umsatzerlösen aus unseren Hochschulambulanzen profitieren 

können. 
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Im Geschäftsjahr 2019 wurden Rückstellungen für rechtliche und steuerliche Risiken auf der Grundlage 

neuer Erkenntnisse in Höhe von 39,2 Mio. € (Vj. 5,7 Mio. €) aufgelöst. Die Erträge wurden innerhalb der 

sonstigen Erträge erfasst. Im Übrigen resultiert der Anstieg der sonstigen Erträge u. a. aus gestiegenen 

Verkäufen von Arzneimitteln (u. a. Erlöse aus der Abrechnung eines Medikaments zur Behandlung von 

Multipler Sklerose, das in gleicher Höhe den Materialaufwand belastet) und Zytostatika sowie aus erst-

mals refinanzierten Personalkosten für Schüler der Gesundheitsfachberufe. Zu berücksichtigen ist dabei, 

dass im Vorjahr 12,8 Mio. € einmalige Erträge aus der Vereinbarung zur Trennungsrechnung unter die-

sem Posten sowie weitere 7,2 Mio. € unter dem Personalaufwand erfasst waren.  

2019 2018

% %

Materialquote 31,3 30,2

Personalquote 66,5 64,6

Sonstige Aufwandsquote 10,2 9,9

Abschreibungsquote 5,2 4,9

Finanzergebnisquote -0,2 -0,2

Steueraufwandsquote 0,8 0,9

Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres hat sich der Materialaufwand im Geschäftsjahr 

2019 um 35,5 Mio. € bzw. 9,5 % überproportional zum Anstieg der Umsatzerlöse erhöht. Die Material-

quote ist von 30,2 % auf 31,3 % angestiegen. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für die medi-

kamentöse Behandlung von Spinaler Muskelatrophie, Multipler Sklerose sowie erstmals ab dem Ge-

schäftsjahr 2019 Aufwendungen für Krebsimmuntherapien (z. B. der CAR-T-Zell-Therapie) enthalten, 

die in beinahe gleicher Höhe vergütet werden und unter den Umsatzerlösen bzw. sonstigen Erträgen 

ausgewiesen sind. Bereinigt um diesen Effekt hat sich die Materialquote durch den Einsatz sachkos-

tenintensiver Leistungen von 28,5 % auf 29,5 % erhöht. Durch die verpflichtende Anwendung des 

neuen Standards IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ erstmalig ab dem Geschäftsjahr 2019 werden bisher 

unter dem Materialaufwand erfasste Aufwendungen in Höhe von 0,7 Mio. € nicht mehr unter dem Ma-

terialaufwand ausgewiesen. Die Nutzungsrechte an den Leasingobjekten werden über die Laufzeit 

des jeweiligen Leasingvertrags abgeschrieben, die Leasingverbindlichkeiten werden unter Anwendung 

der Effektivzinsmethode verzinst und mit 0,7 Mio. € unter den Abschreibungen und Wertminderungen 

bzw. dem Finanzergebnis erfasst. 

Neben einem Anstieg der Mitarbeiterzahlen wirken sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 allge-

meine Tariferhöhungen sowie die aktienbasierten Vergütungen ehemaliger Vorstandsmitglieder in 

Form von virtuellen Aktien aufwandserhöhend aus. Im Übrigen sind im Geschäftsjahr 2019 erstmals 

Personalaufwendungen für Schüler der Gesundheitsfachberufe enthalten, denen Erstattungsbeträge 

in gleicher Höhe im sonstigen Ertrag gegenüberstehen. Die Personalaufwandsquote stieg von 64,6 % 

auf 66,5 % an.  

Die sonstige Aufwandsquote stieg leicht von 9,9 % auf 10,2 %. Durch die erstmalige Anwendung des 

IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ ab dem Geschäftsjahr 2019 werden bisher unter den sonstigen Auf-

wendungen erfasste Aufwendungen des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 1,6 Mio. € nicht mehr 

unter den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen. Die Nutzungsrechte an den Leasingobjekten wer-

den über die Laufzeit des jeweiligen Leasingvertrags abgeschrieben, die Leasingverbindlichkeiten 

werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode verzinst und mit 1,6 Mio. € unter den Abschreibun-

gen und Wertminderungen bzw. dem Finanzergebnis erfasst. 

Das negative Ergebnis aus der Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 

0,2 Mio. € resultiert aus dem ab 1. Januar 2018 erstmals verpflichtend anzuwendenden IFRS 9, der 

u. a. die Erfassung zukünftig erwarteter Verluste finanzieller Vermögenswerte regelt.

Die Abschreibungen und Wertminderungen sind im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 

7,9 Mio. € bzw. 13,0 % auf 68,5 Mio. € angestiegen. Ursächlich hierfür ist u. a. die Inbetriebnahme des 

Campus Bad Neustadt zum Jahreswechsel 2018/2019. Die Abschreibungsquote stieg von 4,9 % auf 

5,2 %. Aus der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ ab dem Geschäftsjahr 

2019 resultiert ein Anstieg in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. €. 
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Das negative Finanzergebnis hat sich im Geschäftsjahr 2019 um 0,9 Mio. € auf 2,6 Mio. € verschlech-

tert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Finanzierungsaufwendungen im Zusammenhang mit der 

im Juli 2019 begebenen Namensschuldverschreibung sowie dem im Oktober 2018 begebenen 

Schuldscheindarlehen. Im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 „Leasingver-

hältnisse“ ab dem Geschäftsjahr 2019 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 0,1 Mio. € unter dem 

Finanzergebnis erfasst. 

Der Ertragsteueraufwand ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 2,3 Mio. € zurück-

gegangen. Der Rückgang resultiert aus einer gesunkenen steuerlichen Bemessungsgrundlage. Auf-

wandserhöhend wirkten sich eine Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und die damit verbundene 

Risikovorsorge aus. 

Der Konzerngewinn ist um 6,7 Mio. € bzw. 13,1 % auf 44,5 Mio. € (Vj. 51,2 Mio. €) zurückgegangen. 

Der auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinn ging im Vergleich zur Vorjahresperiode um 

1,0 Mio. € bzw. 45,5 % auf 1,2 Mio. € (Vj. 2,2 Mio. €) zurück. 

Die im Konzernlagebericht 2018 angegebene Prognose des Umsatzes für das Jahr 2019 in Höhe von 

1,30 Mrd. € in einer Bandbreite von jeweils 5 % nach oben bzw. unten haben wir mit 1,30 Mrd. € er-

reicht. Das im Konzernlagebericht 2018 prognostizierte EBITDA für das Geschäftsjahr 2019 zwischen 

117,5 Mio. € und 127,5 Mio. € haben wir im Ist mit 125,3 Mio. € ebenso erfüllt.  

Der auf die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG für das Geschäftsjahr 2019 entfallende Gewinnanteil 

ist gegenüber dem Vorjahr um 11,6 % auf 43,3 Mio. € (Vj. 49,0 Mio. €) zurückgegangen. Dies ent-

spricht einem Ergebnis je Aktie gemäß IAS 33 von 0,65 € (Vj. 0,73 €).  

Das Gesamtergebnis (Summe Konzerngewinn und sonstiges Ergebnis) des Geschäftsjahres 2019 

beträgt 46,8 Mio. € (Vj. 51,1 Mio. €). Dabei waren Gewinne aus Änderungen des beizulegenden Zeit-

wertes von Beteiligungen (FVOCI) in Höhe von 2,2 Mio. € (Vj. Verluste in Höhe von 0,4 Mio. €) sowie 

Gewinne aus der Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen in Höhe von 0,2 Mio. € (Vj. 

0,3 Mio. €) unmittelbar beim Eigenkapital zu erfassen.  

2.3.4  Vermögens- und Finanzlage 

Mio. € % Mio. € %

AKTIVA

Langfristiges Vermögen 1.068,9 65,5 1.039,6 65,4

Kurzfristiges Vermögen 563,0 34,5 549,7 34,6

1.631,9 100,0 1.589,3 100,0

PASSIVA

Eigenkapital 1.185,8 72,7 1.159,2 72,9

Langfristiges Fremdkapital 183,8 11,3 116,9 7,4

Kurzfristiges Fremdkapital 262,3 16,0 313,2 19,7

1.631,9 100,0 1.589,3 100,0

31.12.2019 31.12.2018

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 um 42,6 Mio. € bzw. 2,7 % 

auf 1.631,9 Mio. € (Vj. 1.589,3 Mio. €) angestiegen. Ursächlich hierfür ist u. a. die Begebung einer 

Namensschuldverschreibung im Juli 2019 mit einem Gesamtnominalwert von 60,0 Mio. €. 

Die Eigenkapitalquote ging seit dem letzten Bilanzstichtag von 72,9 % auf 72,7 % leicht zurück und 

befindet sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Wir weisen nunmehr ein Eigenkapital in Höhe 

von 1.185,8 Mio. € (Vj. 1.159,2 Mio. €) aus. Der Anstieg des Eigenkapitals gegenüber dem Bilanz-

stichtag 31. Dezember 2018 um 26,6 Mio. € resultiert mit 44,5 Mio. € aus dem Konzerngewinn des 

Geschäftsjahres 2019, mit 2,2 Mio. € aus Gewinnen aus der Änderung des beizulegenden Zeitwertes 

von Beteiligungen (FVOCI), mit 0,2 Mio. € aus Gewinnen aus der Neubewertung von leistungsorien-

tierten Pensionsplänen und mit 0,1 Mio. € aus Veränderungen des Konsolidierungskreises, denen mit 
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20,4 Mio. € Ausschüttungen an die Aktionäre und nicht beherrschende Anteile eigenkapitalmindernd 

gegenüberstehen.  

Das langfristige Vermögen ist rechnerisch zu 128,1 % (Vj. 122,7 %) vollständig fristenkongruent durch 

Eigenkapital und langfristige Schulden finanziert. Zum 31. Dezember 2019 weisen wir eine Nettoliqui-

dität in Höhe von 65,4 Mio. € (31. Dezember 2018: 141,2 Mio. €) aus. Die Nettoliquidität ermittelt sich 

wie folgt: 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Zahlungsmittel (kurzfristig) 128,0 132,3

Festgelder (kurzfristig) 89,8 114,4

Festgelder (langfristig) 19,8 0,0

Zahlungsmittel, Festgelder 237,6 246,7

Finanzschulden (kurzfristig) 0,9 0,3

Finanzschulden (langfristig) 158,3 99,5

Leasingverbindlichkeiten 13,0 5,7

Finanzverbindlichkeiten 172,2 105,5

Nettoliquidität 65,4 141,2

Inklusive zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte und Schulden.

 

Die Leasingverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019 enthalten Verpflichtungen resultierend aus dem 
ab dem Geschäftsjahr 2019 verpflichtend anzuwendenden Standard IFRS 16 in Höhe von 8,3 Mio. €. 

Die Herkunft und Verwendung unserer liquiden Mittel ist nachstehender Übersicht zu entnehmen: 

Januar bis Dezember 2019 2018

Mio. € Mio. €

Mittelzufluss (+)/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit 47,3 49,5

Mittelzufluss (+)/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit -86,7 -125,0

Mittelzufluss (+)/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit 35,1 85,3

Veränderung des Finanzmittelfonds -4,3 9,8

Finanzmittelfonds am 01.01. 132,3 122,5

Finanzmittelfonds am 31.12. 128,0 132,3

davon zur Veräußerung gehaltener Finanzmittelfonds am 31.12. 0,3 -

davon nicht zur Veräußerung gehaltener Finanzmittelfonds am 31.12. 127,7 132,3

 

Der Finanzmittelfonds hat sich im Geschäftsjahr 2019 um 4,3 Mio. € vermindert (Erhöhung im Ge-

schäftsjahr 2018 um 9,8 Mio. €).  

Hierbei wurde ein positiver Cash-Flow aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe von 47,3 Mio. € 

(Vj. 49,5 Mio. €) erzielt. 

Ursächlich für die Veränderung des Finanzmittelfonds gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist einerseits 

der rückläufige Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 38,3 Mio. €. Während im Geschäfts-

jahr 2019 Investitionsauszahlungen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Hö-

he von 87,0 Mio. € getätigt wurden, waren dies im Geschäftsjahr 2018 bedingt durch den Campus-

Neubau in Bad Neustadt a. d. Saale 146,0 Mio. €. Andererseits hat sich der Mittelzufluss aus Finanzie-

rungstätigkeit um 50,2 Mio. € verringert. Während im Geschäftsjahr 2019 eine Namensschuldver-

schreibung mit einem Gesamtnominalwert von 60,0 Mio. € begeben wurde, erfolgte im Geschäftsjahr 

2018 die erfolgreiche Begebung eines Schuldscheindarlehens mit einem Gesamtnominalwert von 

100,0 Mio. €.  

Das Finanzmanagement des RHÖN-KLINIKUM Konzerns ist im Wesentlichen zentral organisiert und 

umfasst die Funktionen Kapitalbeschaffung, Kapitalanlage, konzerninternes Liquiditätsmanagement 

sowie Finanzabwicklung. Die in diesem Zusammenhang implementierten Prozesse tragen den fun-

damentalen Grundsätzen des Vieraugenprinzips, der Funktionstrennung sowie der Transparenz 
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Rechnung. Wir haben das Finanzmanagement als Dienstleister innerhalb unseres Geschäftsmodells 

etabliert.  

Unser Finanzmanagement bewegt sich in dem konkurrierenden Zielsystem von Liquidität, Risikomini-

mierung, Rentabilität und Flexibilität.  

Oberste Priorität hat dabei die Liquiditätssicherung mit dem Ziel, eine fristenkongruente und auf den 

Planungs- bzw. Projekthorizont des Unternehmens abgestimmte Laufzeitfixierung zu realisieren. Zur 

Liquiditätssicherung stehen die internen Cash-Flows zur Verfügung. Geldanlagen werden extrem kon-

servativ disponiert. 

Zum Bilanzstichtag verfügen wir über kurzfristig verfügbare Geldanlagen sowie über freie Kreditlinien 

von zusammen rund 346,1 Mio. €. 

2.3.5  Investitionen 

Die Gesamtinvestitionen im Geschäftsjahr 2019 von 103,8 Mio. € (Vj. 187,2 Mio. €) gliedern sich wie 

folgt auf: 

Einsatz von 

Fördermitteln

Einsatz von 

Eigenmitteln
Insgesamt

Mio. € Mio. € Mio. €

Laufende Investitionen 27,5 69,4 96,9

Übernahmen - 6,9 6,9

Insgesamt 27,5 76,3 103,8

Im Geschäftsjahr 2019 haben wir in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und als 

Finanzinvestition gehaltene Immobilien insgesamt 103,8 Mio. € (Vj. 187,2 Mio. €) investiert. Von die-

sen Investitionen betreffen 27,5 Mio. € (Vj. 17,4 Mio. €) nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 

(KHG) geförderte Anlagegüter, wobei die Fördermittel anschaffungskostenmindernd berücksichtigt 

werden.  

Im Konzernabschluss weisen wir Nettoinvestitionen in Höhe von 76,3 Mio. € (Vj. 169,8 Mio. €) aus. 

Von den Nettoinvestitionen entfallen 69,4 Mio. € (Vj. 169,2 Mio. €) auf laufende Investitionen des Ge-

schäftsjahres und 6,9 Mio. € (Vj. 0,6 Mio. €) auf Anlagegüter und Facharztsitze, die im Rahmen von 

Übernahmen zugingen. Die eigenmittelfinanzierten laufenden Investitionen des Vorjahres waren durch 

unseren Campus-Neubau in Bad Neustadt a. d. Saale geprägt. 

Unsere eigenmittelfinanzierten Investitionen im Geschäftsjahr 2019 verteilen sich auf folgende 

Standorte: 

Mio. €

Gießen, Marburg 32,6

Bad Neustadt a. d. Saale 25,6

Bad Berka 11,3

Frankfurt (Oder) 6,8

Gesamt 76,3

Die Vereinbarung mit dem Land Hessen im Zusammenhang mit der Finanzierung der zu erbringenden 

Leistungen für Forschung und Lehre an den zum Konzern gehörenden Universitätskliniken sieht In-

vestitionsverpflichtungen in Höhe von 100,0 Mio. € bis 2021 vor. Zum Bilanzstichtag 31. Dezem-

ber 2019 bestanden hiervon noch Investitionsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. €. Im 

Übrigen bestehen weitere Verpflichtungen zu Gebäudesanierungen und -erweiterungen an den 

Standorten Gießen und Marburg. 

Aus abgeschlossenen Unternehmenskaufverträgen bestehen zum Bilanzstichtag keine Investitions-

verpflichtungen.  
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2.3.6  Mitarbeiter 

Am 31. Dezember 2019 waren im Konzern 17.687 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezem-
ber 2018: 16.985) beschäftigt:  

Stand am 31.12.2018 16.985

Personalveränderungen in Klinikgesellschaften 492

Personalveränderungen in MVZ-Gesellschaften 52

Personalveränderungen in Servicegesellschaften 158

Stand am 31.12.2019 17.687

Aufgrund einer mit der Gewerkschaft ver.di in 2019 abgeschlossenen Einigung erfolgt im Übrigen eine 
Ausbildungsvergütung für 455 Schüler der Gesundheitsfachberufe am Universitätsklinikum Gießen 
und Marburg. 

Der Anteil ärztlicher Mitarbeiter belief sich stichtagsbezogen auf 15,5 % (Vj. 15,3 %), der Anteil der 
pflegerischen und medizinischen Fachkräfte auf 54,8 % (Vj. 55,7 %). Im Jahresdurchschnitt haben wir 
bei den Vollkräften einen Anstieg von 2,75 % zu verzeichnen. Der Frauenanteil liegt bei rund 72 % (Vj. 
rund 73 %).  

3  PROGNOSEBERICHT 

3.1 Strategische Zielsetzung 

Der Einstieg in den Telemedizin-Markt, das innovative RHÖN-Campus-Konzept und die konsequente 
Fortsetzung des digitalen Wandels im Unternehmen für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsver-
sorgung sind wichtige Säulen unserer Unternehmensstrategie.  

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat das Ziel, den Patienten die beste Medizin zu bieten und die Patienten 
auf der Basis neuester wissenschaftlich fundierter Therapieverfahren und unter Einsatz modernster 
Medizintechnologie zu diagnostizieren und zu behandeln. Aufgrund der interdisziplinären Zusammen-
arbeit und einer starken Vernetzung mit allen unseren Einrichtungen profitieren unsere Patienten und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon gleichermaßen. 

Um auch in Zukunft insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmenden gesetzgeberischen Regu-
lierung, die aus unserer Sicht zu einer Marktkonsolidierung führen wird, wettbewerbsfähig bleiben zu 
können, müssen wir unsere modernen Kliniken und Standorte noch stärker in den Fokus unserer 
Handlungen stellen. Wir haben uns bereits sehr intensiv mit dem regionalen Wettbewerbsumfeld un-
serer Einrichtungen beschäftigt und das medizinische Leistungsportfolio angepasst und optimiert. Zur 
Fortsetzung des bereits in 2017 initiierten Verbesserungsprogramms werden wir in einem weiteren 
Schritt die Effizienzpotenziale bei OP-, Betten-, Verweildauer- und Entlassmanagement sowie inner-
halb der Verwaltungsstrukturen an den Standorten und in der Konzernzentrale prüfen, um anschlie-
ßend Ergebnisverbesserungen aus der Prozess- und Strukturoptimierung zu generieren. 

Wir werden die Chancen, die sich aus einer Marktbereinigung ergeben, nutzen, um bei passenden 
Marktgelegenheiten strategiekonforme Zukäufe zu tätigen bzw. strategische Beteiligungen an innova-
tiven, jungen Unternehmen einzugehen, mit denen wir unsere Digitalisierungsstrategie weiter umset-
zen und fortsetzen können. 

Im Übrigen wird auf Kapitel 1.3 Ziele und Strategien in diesem Konzernlagebericht verwiesen. 

3.2  Konjunktur und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Prognosen führender Forschungsinstitute sowie der Bundesregierung Deutschland für die wirt-
schaftliche Entwicklung in Deutschland sehen für das Jahr 2020 ein schwaches Wachstum voraus. 
Gemäß dem Jahreswirtschaftsbericht 2020 der Bundesregierung bleibt die konjunkturelle Dynamik 
zum Jahresauftakt 2020 zwar noch verhalten, im weiteren Verlauf dürfte die Wirtschaft aber leicht an 
Fahrt aufnehmen. Der Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts verringerte sich von 96,3 Punkten im De-
zember 2019 auf 95,9 Punkte im Januar 2020. Der Indikator zur aktuellen Lage ist hingegen leicht von 
98,8 Punkten im Dezember 2018 auf 99,1 Punkte im Januar 2020 gestiegen. 
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Für das Jahr 2020 erwartet die Bundesregierung im Übrigen einen Anstieg des preisbereinigten Brut-
toinlandsprodukts um 1,1 % – und damit mehr als doppelt so viel wie im Geschäftsjahr 2019 mit 
0,5 %. Dabei treibt die Finanzpolitik der Bundesregierung die Konjunktur über Entlastungen bei Steu-
ern und Sozialbeiträgen, über eine Ausweitung staatlicher Transfers und über eine Zunahme der öf-
fentlichen Konsum- und Investitionsausgaben an. 

Führende Forschungsinstitute sehen derzeit als größtes Konjunkturrisiko eine erneute Zuspitzung der 
Handelskonflikte zwischen den USA und China oder der Europäischen Union sowie den Strukturwan-
del in der Autoindustrie, der gut bezahlte Arbeitsplätze kosten und mehr Unternehmen aus dem Markt 
drängen könnte als bisher angenommen. 

Die Arbeitslosenquote wird gemäß Bundesregierung voraussichtlich bei rund 5,0 % stabil bleiben. Der 
Aufbau der Beschäftigten wird sich weiter fortsetzen – wenn auch in einem langsameren Tempo. 

Die verschärften regulatorischen krankenhausspezifischen Rahmenbedingungen und Vorhaben des 
Gesetzgebers, wie z. B. die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), das Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz (PpSG) und Mindestmengenvorgaben, werden zu einer Marktkonsolidierung führen, 
an deren Ende weniger Kliniken in Deutschland stehen dürften. Dies sagen Studien des RWI – Leib-
nitz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V. sowie der Bertelsmann-Stiftung voraus. Auch die Digitalisie-
rung, die Investitionsfinanzierung sowie die Ausgliederung der Pflegekosten aus den DRGs stellen die 
Kliniken vor große Herausforderungen. 

Der Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich von Pflege und Ärzteschaft, wird sich weiter ver-
schärfen, und es wird zunehmend schwieriger werden, den entsprechenden Personalbedarf zu de-
cken. Gemäß DKI hatten Ende 2019 drei Viertel der Krankenhäuser Probleme, offene Stellen in der 
Intensivpflege oder auf den Allgemeinstationen zu besetzen. Bundesweit sind rund 17.000 Pflegestel-
len vakant – eine Zunahme seit 2016 von 50 % in der Intensivpflege bzw. mehr als 200 % auf Allge-
meinstationen. 

Technische Innovationen – Innovationen aus den Bereichen Digitalisierung, Telemedizin, künstliche 
Intelligenz, Roboterassistenz – werden zunehmend an Bedeutung gewinnen, um Ärzte und Pflege-
kräfte zu entlasten. Damit die Krankenhäuser wirtschaftlich und leistungsfähig bleiben können, müs-
sen sie ihre strategischen Ziele auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen – wie den sozialen 
und demografischen Wandel, den medizinischen und technischen Fortschritt oder auch die Digitalisie-
rung – ausrichten. Letztere eröffnet der Medizin die Chance, Patienten künftig individuell und noch 
präziser diagnostizieren und behandeln zu können.  

3.3  Prognose 

Das wirtschaftliche Fundament des RHÖN-KLINIKUM Konzerns bilden auch im kommenden Ge-

schäftsjahr seine fünf Großstandorte in vier Bundesländern mit rund 5.300 Betten und knapp 17.700 

Mitarbeitern. Damit gehören wir zu den großen Klinikbetreibern in Deutschland.  

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 gehen wir von einem Umsatz in Höhe von 1,4 Mrd. € in einer 

Bandbreite von jeweils 5 % nach oben bzw. unten aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 

Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem Wert zwischen 72,5 Mio. € und 82,5 Mio. €.  

Diese Prognose spiegelt die gegenüber 2019 weiter verschärften gestiegenen regulatorischen Eingrif-

fe des Gesetzgebers, wie beispielsweise die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), das 

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) und Mindestmengenvorgaben, wider, die unseren Konzern 

im Geschäftsjahr 2020 im niedrigen zweistelligen Mio. €-Bereich zusätzlich belasten werden. Unser 

Ausblick steht natürlich unter dem Vorbehalt etwaiger regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf 

die Vergütungsstruktur im Jahr 2020. 
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4 Chancen- und Risikobericht 

Eine wertorientierte und nachhaltige Unternehmensführung wird maßgebend durch ein gelebtes 

Chancen- und Risikomanagement geprägt. Die Fähigkeit, Chancen und Risiken adäquat abzuwä-

gen, ist ein zentraler Faktor des unternehmerischen Erfolgs, der wesentlich von der Qualität der Ent-

scheidungen der Unternehmensführung abhängt. Der Umgang mit Chancen und Risiken und deren 

wirksame und nachhaltige Steuerung sehen wir deshalb als eine unternehmerische Kernaufgabe an, 

die im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG fest in der Führungskultur verankert ist. Ziele unserer 

wertorientierten Unternehmensstrategie sind, die Unternehmensressourcen vor verlustträchtigen 

Risiken zu schützen, neue Chancen zu identifizieren sowie die Interessen unserer Aktionäre und 

anderer Kapitalmarktteilnehmer zu wahren. 

Unser unternehmerisches Handeln ist untrennbar mit Chancen und Risiken verbunden. Als Dienst-

leister im Gesundheitssektor setzen wir uns mit einer äußerst komplexen Risikolandschaft auseinan-

der. Die Herausforderung für uns liegt darin, in angemessener Weise mit diesen Risiken umzugehen 

– denn nur ein Unternehmen, das seine wesentlichen Risiken rechtzeitig erkennt und ihnen systema-

tisch begegnet, ist gleichzeitig in der Lage, sich bietende Chancen zu erkennen und unternehmerisch

verantwortlich zu nutzen. Dabei gilt es, Chancen und Risiken permanent gegeneinander abzuwägen.

Als Gesundheitsdienstleister sehen wir die Gefährdung von Leben und Gesundheit unserer Patien-

ten und unserer Mitarbeiter stets als größtes Risiko. Maßnahmen, die selbst kleinste Fehler im medi-

zinischen und pflegerischen Bereich vermeiden, genießen bei uns höchste Priorität. Weitere Fakto-

ren wie die ordnungspolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, der weiter zunehmende

Kosten-, Wettbewerbs- und Konsolidierungsdruck innerhalb der Branche, die steigenden Ansprüche

an die stationäre Versorgungsqualität und die Ansprüche der Patienten bieten Chancen, bergen aber

auch Risiken.

4.1  Risikobericht 

4.1.1 Risikomanagementsystem 

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG hat ein konzernweites Risikomanagementsystem implemen-

tiert, um drohende Risiken frühzeitig zu erkennen und ihnen im Rahmen eines systematischen Pro-

zesses zielgerichtet zu begegnen. Unser Risikomanagementsystem trägt der gesetzlich vorgeschrie-

benen Früherkennung von bestandsgefährdenden Risiken in vollem Umfang Rechnung und ent-

spricht den Anforderungen nach § 91 Abs. 2 AktG. Das zentral gesteuerte Risikomanagement hat 

die Aufgabe, das System kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu optimieren. Es bietet die Möglich-

keit, sowohl Chancen als auch Risiken zu melden. 

Grundlage unseres Risikomanagementsystems ist die Konzernrisikorichtlinie, in der sowohl die Defi-

nition des Risikobegriffs und die Grundsätze des Risikomanagements hinterlegt sind als auch die 

konzernweit einheitlichen verbindlichen Vorgaben für den Risikomanagementprozess sowie die ent-

sprechenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten beschrieben sind. Der eigentliche Risikomanage-

mentprozess wird in einer Risikomanagementsoftware dokumentiert. Mit einer offenen Risikokultur, 

regelmäßigen Schulungen und Feedbackrunden sichern wir die Akzeptanz des Risikomanagements 

im Unternehmen. Anlassbezogen wird vom Vorstand die Interne Revision mit der prozessunabhän-

gigen Prüfung von Sachverhalten beauftragt. In diesem Zusammenhang überwacht sie auch die 

Funktionsfähigkeit des Risikomanagements und die korrekte Anwendung der entsprechenden Vor-

gaben in Teilbereichen oder Gesellschaften der RHÖN-KLINIKUM AG. 

Definition 

Unter Risiken verstehen wir Ereignisse und mögliche Entwicklungen innerhalb und außerhalb der 

RHÖN-KLINIKUM AG, die sich negativ auf die Erreichung der gesetzten Unternehmensziele, die 

künftige Aufgabenerfüllung sowie die Qualität und Reputation der RHÖN-KLINIKUM AG und ihrer 

Tochtergesellschaften auswirken können. Analog zum Risikobegriff verstehen wir unter Chancen 

Ereignisse und mögliche Entwicklungen, die sich positiv auswirken können. 

0.0906646.001



 - 27 - 

Risikomanagementprozess 

Wir verstehen Risikomanagement als einen kontinuierlichen Prozess, der unterteilt ist in die Phasen: 

 Risikoidentifikation,  

 Risikoanalyse und -bewertung,  

 Risikosteuerung und -bewältigung,  

 Risikoüberwachung, 

 Risikokommunikation.  

Durch diesen Prozessablauf sollen mögliche Risiken beherrschbar gemacht und Chancen erkannt 

werden. Dabei bezieht sich unser Risikomanagement nicht nur auf finanzielle Risiken, sondern auf 

Risiken aller Art im Unternehmen. Als unser größtes Risiko sehen wir die Gefährdung von Leben und 

Gesundheit unserer Patienten, die ein medizinischer Eingriff grundsätzlich mit sich bringen kann. 

Risikoidentifikation und Chancenerkennung sind bei uns in die geschäftsüblichen Arbeitsabläufe 

integriert, denn nur Chancen und Risiken, die wir kennen, können wir auch steuern. Die Risikoidenti-

fikation umfasst die systematische und strukturierte Erfassung aller relevanten Risiken im Unterneh-

men. Die Risikoidentifikation ist aufgrund der sich ständig ändernden Verhältnisse und Anforderun-

gen eine kontinuierliche Aufgabe und erfolgt dezentral durch im Vorfeld festgelegte Verantwortlich-

keiten in den einzelnen Unternehmensbereichen. Relevante identifizierte Risiken werden kategori-

siert in einem zentral vorgegebenen Risikoatlas im Risikomanagementsystem erfasst. 

Die Analyse und Bewertung der relevanten Risiken obliegt den jeweiligen Verantwortlichen. Bei der 

Risikoanalyse und -bewertung wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der möglichen mone-

tären Auswirkung des Risikos (Schadenshöhe) unter Erläuterung der Bewertungsannahmen (Brutto-

bewertung) hergeleitet. Es ist der Fall zu bewerten, der am realistischsten ist, die mögliche Scha-

denshöhe berechnet sich dabei als Auswirkung auf das Ergebnis vor Steuern zukunftsbezogen auf 

das Geschäftsjahr bzw. für die Risikodauer. 

Bei der Risikosteuerung und -bewältigung wird analysiert, mit welchen Maßnahmen Risiken gesteu-

ert werden können. Hierzu sind für jedes identifizierte Risiko geeignete Maßnahmen mit dem zu 

erwartenden Maßnahmeneffekt zu hinterlegen. Primäres Ziel der Risikosteuerung ist die Risikomin-

imierung und, wenn möglich, die Risikovermeidung, wobei stets auch die damit verbundenen Chan-

cen zu berücksichtigen sind. Aus den zu erwartenden Maßnahmeneffekten können die Wirksamkeit 

der Maßnahmen und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen bestimmt werden. Dabei sind die in 

Betracht gezogenen Maßnahmen unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten abzuwägen und so zu 

wählen, dass hierdurch die zu erwartende Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. Schadenshöhe in die 

unternehmenseigenen Grenzen der Risikotoleranz gelenkt wird. 

Im Rahmen der Risikoüberwachung werden die Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen und deren 

Auswirkungen geprüft. Die Ergebnisse des Risikomanagementprozesses werden zu den festgeleg-

ten Terminen zur Verfügung gestellt. Durch eine zeitnahe, offene interne und externe Risikokommu-

nikation schaffen wir Vertrauen und die Basis für Selbstkritik und kontinuierliches Lernen. 

4.1.2 Risikoauswertung 

Nicht alle Risiken sind gleich zu gewichten. Um eine effiziente Risikobewältigung zu gewährleisten, 

führen wir eine systematische Bewertung der identifizierten Risiken durch. Im Rahmen der Risiko-

bewertung werden die Eintrittswahrscheinlichkeit und die mögliche monetäre Auswirkung des Risi-

kos ermittelt, wobei auch bereits bestehende und geplante Maßnahmen Berücksichtigung finden. 

Zur Klassifizierung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung wird eine Risikomatrix eingesetzt, 

aufgeteilt in die drei Stufen niedrig, mittel und hoch. Risiken, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Auswirkung hoch sind, stufen wir als bestandsgefährdend ein. Eine mittlere Eintrittswahrscheinlich- 
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keit klassifizieren wir ab einem Wert von über 30 %, eine hohe ab einem Wert von über 70 %. Gene-

rell sind alle Risiken, die den Definitionen der Konzernrisikorichtlinie entsprechen, unabhängig vom 

Risikobetrag zu melden. Als hoch werden bestandsgefährdende Risiken bewertet. 

 

Konzernweit wurden elf relevante Risiken aus verschiedenen Risikofeldern gemeldet. Bestandsge-

fährdende Risiken wurden nicht identifiziert. Auf Basis der Risikobewertung und unter Berücksichti-

gung der eingeleiteten Maßnahmen werden alle Risiken als vergleichsweise gering eingestuft. Die 

Gesamtrisikolage stufen wir weiterhin als niedrig ein. Wir rechnen mit einem Risikoerwartungswert 

für das Gesamtjahr von rund 1,0 Mio. €. Aufgrund von leistungswirtschaftlichen Entwicklungen sowie 

weiteren Kosteneinsparpotenzialen sollten diese Risiken die Planung 2020 nicht wesentlich beein-

flussen. 

Neben der Risikoklassifizierung werden Risiken zudem in nachstehende Risikofelder kategorisiert, 

die Einfluss auf die allgemeine Geschäftsentwicklung sowie auf die Entwicklung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage haben: 

Umfeld- und Branchenrisiken 

Von den Entwicklungen der Binnenkonjunktur sind wir nur mittelbar betroffen, da die Gesundheits-

ausgaben vom Beitragsaufkommen der Versicherten und damit von der Lage am Arbeitsmarkt be-

einflusst werden. Da wir ausschließlich auf dem inländischen Gesundheitsmarkt tätig sind, berühren 

uns außenwirtschaftliche Faktoren kaum. 

Bei künftigen möglichen Unternehmenstransaktionen und deren Auswahl setzen wir weiter auf unse-

re Doppelstrategie Digitalisierung und Campus-Modell. Bei Übernahmen bzw. Unternehmensbeteili-

gungen entstehende rechtliche Risiken werden von uns bei Bedarf geprüft, überwacht und bewertet.  

Als Gesundheitsdienstleister waren wir auch im letzten Jahr unter den bekannten Rahmenbedin-

gungen tätig. Sie werden derzeit durch verstärkte gesundheitspolitische Regulationseinflüsse ge-

prägt. Mit Beginn des Jahres 2019 sind neue regulatorische Anforderungen nach und nach in Kraft 

getreten. Insbesondere die neue Pflegeregulierung (PpUGV) und für 2020 geltende Änderungen 

durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) schaffen neue Bürokratie, und sind nicht geeig-

net, die ärztlichen und pflegerischen Berufe attraktiver zu machen, und werden auch weiter zu Er-

gebnisbelastungen führen. Um die Dynamik und Komplexität der Digitalisierung erfolgreich umzu-

setzen, müssen politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, wobei die Patienten im Mittel-

punkt stehen müssen. Für uns ist die Digitalisierung eine der Voraussetzungen für Innovationen und 

für eine bessere Gesundheitsversorgung.  

Nach wie vor prägen noch zwei weitere Entwicklungen unsere Branche. So nimmt die Nachfrage 

nach medizinischen, insbesondere auch spitzenmedizinischen Leistungen weiter zu. Demgegenüber 

wird die Vergütung der erbrachten Leistungen nicht angemessen angepasst und es findet eine zu-

nehmende Verschiebung ehemals stationärer Leistungen in den ambulanten Versorgungssektor 

statt. 

Die vorstehenden Entwicklungen sind bereits in unseren Planungen berücksichtigt. Wir werden 

ihnen zukunftsgerichtet mit geeigneten Aktivitäten und Maßnahmen begegnen. Weitere Umfeld- und 

Branchenrisiken werden als sehr niedrig eingestuft. Die gesetzlichen Neuregulierungen können zu 

weiteren Risiken für die Kliniken der RHÖN-KLINIKUM AG führen. 
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Leistungswirtschaftliche Risiken 

Durch die staatliche Krankenhausbedarfsplanung verfügen alle Plankrankenhäuser in Deutschland 

faktisch über einen staatlich regulierten Gebietsschutz. Klassische Markt- und Absatzrisiken beste-

hen nur dort, wo Standortschließungen durch Planfortschreibungen festgelegt werden bzw. die Qua-

lität eines Krankenhauses durch einweisende Ärzte oder durch Patienten deutlich schlechter einge-

schätzt wird als diejeniger benachbarter Kliniken. In letzterem Fall können Patientenwanderbewe-

gungen ausgelöst werden. Auch die zunehmenden Prüfungsaktivitäten des Medizinischen Diensts 

der Krankenversicherung, insbesondere von Leistungen bzw. Fällen, die einen hohen Schweregrad 

aufweisen, machen sich bemerkbar. 

Leistungsschwankungen in unseren Einrichtungen, Leistungsverschiebungen vom stationären in 

den ambulanten Bereich, aber auch in benachbarte Fremdeinrichtungen (auch aufgrund von Um-

baumaßnahmen im laufenden Betrieb), die regulierte Preissetzung sowie mögliche qualitätsbezoge-

ne Abschläge können zu Umsatzeinbußen und Kostensteigerungen und damit zu Ergebnisbeein-

trächtigungen führen. Durch regelmäßige Zeit- und Betriebsvergleiche bezüglich Leistung, Umsatz 

und Ergebnis sowie ausgewählter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen und anderer Indikatoren ist es 

uns möglich, unerwünschte Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Wo es angebracht und notwendig 

ist, können wir korrigierend eingreifen und steuern ein überschaubares niedriges Risikopotenzial.  

Um unsere Leistungsfähigkeit auch in Zukunft sicherzustellen, haben wir bereits im Geschäftsjahr 

2017 ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Profitabilität auf den Weg gebracht, 

das weiterhin fortgeführt wird. Hierbei haben wir zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht. 

Neben der Überprüfung der Instandhaltungs- und Wartungsverträge sind wir intensiv die branchen-

übergreifende Problematik der vermeidbaren Verluste durch Prüfungen des Medizinischen Diensts 

der Krankenversicherungen (MDK) angegangen. Vor dem Hintergrund der deutlich erhöhten Prüf-

quoten durch den MDK setzen wir mit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an dem Software-

anbieter Tiplu GmbH im Februar 2019 auf diesem Gebiet bei der Rechnungsstellung verstärkt auch 

auf den Einsatz semantischer Kodierunterstützung zur vollständigen Erfassung erbrachter Leistun-

gen sowie vermehrt auf Schulungen und die Errichtung konzerninterner Wissensdatenbanken. Nach 

den erzielten Fortschritten im Bereich der Vermeidung von MDK-Verlusten wird zurzeit die Struktur 

der Konzern- und Standortverwaltungen in den Mittelpunkt gestellt. Hierzu wurde eine Analyse und 

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die noch im ersten Halbjahr 2020 aufzeigen soll, wie aus 

effizienteren Verwaltungsstrukturen ein Ergebnisbeitrag generiert werden kann, der den hohen fi-

nanziellen Belastungen aus der Pflegeregulierung entgegenwirkt. 

Betriebsrisiken 

Der medizinische Fortschritt und der Anspruch, Patienten ganzheitlich und nicht partikulär zu diag-

nostizieren und zu therapieren, erfordern eine Organisation von immer stärker interdisziplinärarbeits-

teiligen Prozessen. Kooperation ist dabei nicht nur im Krankenhaus nötig, sondern auch zwischen 

der ambulanten und stationären Versorgung und auch zur digitalen Versorgung. Störungen im Pro-

zessablauf bergen Risiken für den Patienten und die Klinik. Wir legen allerhöchsten Wert darauf, 

diese Risiken zu minimieren, indem wir Behandlungsqualität mit qualifizierten und geschulten Mitar-

beitern durch leitliniengerechtes Vorgehen in betriebssicheren und hygienegerechten Krankenhaus-

gebäuden sicherstellen. Die permanente Überwachung aller Aufbau- und Ablauforganisationen bei 

der Behandlung von Patienten sowie die konsequente Ausrichtung aller Anstrengungen auf die Be-

dürfnisse unserer Patienten erzeugen ein Höchstmaß an Behandlungsqualität und begrenzen be-

stehende Betriebsrisiken. 

Neben den typischen klinischen Risikobereichen im Umfeld der Patientensicherheit (Hygiene, Pflege 

und medizinische Versorgung) werden in den Kliniken, wie in den Vorjahren auch, Risikopotenziale 

in der Infrastruktur wie etwa Brandrisiken und in der IT-System-Ausstattung gesehen. Nach der 

neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind Unternehmen mit personenbezogenen Ge-

sundheitsdaten im besonderen Maße rechenschaftspflichtig und müssen die „Integrität und Vertrau-

lichkeit“ der Datenverarbeitung nachweisen können. Auf diesem Sicherheitsniveau sind wir in der IT-

Sicherheit gut aufgestellt und sollten gezielten Angriffen angemessen widerstehen können.  
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Insgesamt stufen wir die Risikolage in diesem Bereich als niedrig ein, was vor allem auf die beste-

henden Maßnahmenkataloge zurückzuführen ist. Für nicht abwendbare Risiken im Klinikbereich 

besteht ein angemessener und regelmäßig aktualisierter Versicherungsschutz. 

Personalrisiken 

Natürlich sind der steigende Fachkräftebedarf und ein damit verbundener Mangel an qualifiziertem 

Personal für uns – wie für die gesamte Branche – zentrale Themen. Um als diversifizierter Gesund-

heitskonzern mit führender Fachkompetenz nachhaltig erfolgreich zu sein, benötigen wir engagierte 

und hochqualifizierte Mitarbeiter/innen und Führungskräfte. Krankenhäuser weisen im Durchschnitt 

Personalkostenquoten zwischen 50 % und 70 % aus, das macht sie besonders abhängig von tarifli-

chen Entwicklungen. Fachkräftemangel ist auch im Gesundheitssektor ein entscheidendes Thema, 

dabei sind regionale Unterschiede in den einzelnen Häusern zu erkennen. Auch für die RHÖN-

KLINIKUM AG ist es eine Herausforderung, hochqualifiziertes und motiviertes Personal zu finden, 

um die vielseitigen und komplexen Anforderungen der Gesundheitswirtschaft zu erfüllen. Wir be-

gegnen diesen Anforderungen mit zahlreichen, auf lokale Herausforderungen zugeschnittene Maß-

nahmen an unseren Standorten. Neben zeitgemäßen Vergütungsstrukturen, einem attraktiven Ar-

beitsumfeld, klinikeigenen Kindergärten, der Bereitstellung günstiger Wohnungen und der Unterstüt-

zung bei der Wohnungssuche bieten wir als moderner Arbeitgeber vielfältige Karrieremöglichkeiten 

und Benefits.  

Für uns ist es von zentraler Bedeutung sicherzustellen, dass wir qualifiziertes Personal von uns 

überzeugen und an unser Unternehmen binden können. So betreiben wir z. B. eigene staatlich an-

erkannte Schulen für Krankenpflege und nicht ärztliche Berufe und setzen uns durch unsere aka-

demischen Lehrkrankenhäuser für die Ausbildung Medizinstudierender auf höchstem Niveau ein. 

Zudem nehmen wir durch unsere Zusammenarbeit mit weiteren Ausbildungsstätten und Schwer-

punktuniversitäten frühzeitig Kontakt mit qualifizierten Absolventen auf, um für unsere Belegschaft 

den notwendigen Nachwuchs zu gewinnen. Gleichzeitig haben wir unsere internen Ausbildungska-

pazitäten schrittweise erweitert und u. a. mitgeholfen, ein neues Schwerpunktcurriculum „Digitale 

Medizin, eHealth und Telemedizin“ für junge Ärzte an der Universität Gießen partnerschaftlich zu 

konzipieren. Das internationale Stipendienprogramm vom Campus Bad Neustadt wollen wir sukzes-

sive auch an unseren anderen Standorten einführen, um ausländische Pflegekräfte besser integrie-

ren zu können. Durch den Auf- und Ausbau strukturierter Rekrutierungs- und Qualifizierungskonzep-

te für den ärztlichen Dienst, die Pflege und die Gesundheitsberufe sowie für unsere Führungskräfte 

sehen wir noch Möglichkeiten, dem gegenwärtigen Personalmangel effizient entgegenzuwirken, und 

stufen derzeit die Personalrisiken konzernweit weiterhin als vergleichsweise niedrig ein. 

Beschaffungsrisiken 

Für die Materialbeschaffung im Bereich medizinischer Einrichtungen und Ausstattungen sowie beim 

medizinischen Bedarf sind wir auf Fremdanbieter angewiesen. Aus diesen Geschäftsbeziehungen 

können Risiken, beispielsweise ausgelöst durch Lieferschwierigkeiten und Qualitätsprobleme, ent-

stehen. Besonders betroffen von Lieferengpässen und der Beschaffung von Ersatzpräparaten sind 

verbrauchsintensive Fachabteilungen wie beispielsweise Neurologie und Onkologie. Im Rahmen 

des Maßnahmenprogramms arbeitet die Materialwirtschaft derzeit intensiv und systematisch an 

Konzernvertragsvereinbarungen sowie der Bereinigung und Vereinfachung des Sortiments und op-

timiert die internen Beschaffungsprozesse. Zudem stellen wir durch kontinuierliche Markt- und Pro-

duktbeobachtung sicher, dass sich die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, Produkten und 

Dienstleistern in engen Grenzen hält, und stufen die Risikolage in diesem Bereich insgesamt als 

niedrig ein. 

Finanzwirtschaftliche Risiken 

Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine hohe und gesunde Eigenkapitalausstattung, eine 

nachhaltige Innenfinanzierungskraft und eine starke Liquiditätssituation im dreistelligen Mio. €-

Bereich aus. Im Nachgang der strategischen Neuausrichtung im Jahr 2014 hatten wir alle Finanz-

schulden zurückgeführt. Im Oktober 2018 haben wir ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 

100,0 Mio. € begeben. Im Juli 2019 haben wir unsere strategische Finanzierung um die langfristige 

Komponente „Namensschuldverschreibung“ mit einem Gesamtnominalwert von 60,0 Mio. € erwei-
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tert. Beide Emissionen sehen wir als sinnvolle Ergänzung unserer bereits im Oktober 2017 abge-

schlossenen syndizierten Kreditlinie als Bestandteil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie an. 

Eine langfristige Finanzierungs- und Planungssicherheit ist durch die Kombination von ausschließ-

lich fix verzinsten Tranchen verschiedener Laufzeiten gegeben. Finanzierungs- und Liquiditätsrisi-

ken sehen wir derzeit keine. Da wir ausschließlich in Deutschland tätig sind, unterliegen wir keinen 

Transaktions- und Währungsrisiken. Wertpapiere, ausgenommen 24.000 Stück eigene Aktien, wer-

den im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG nicht gehalten. Entsprechende Bonitäts- und Kursrisiken 

bestehen ebenfalls nicht. 

Gesamteinschätzung 

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat risikosenkende Maßnahmen implementiert. Im Rahmen der Risikoin-

ventur für das Geschäftsjahr 2019 wurden bei einer Nettobetrachtung der Risiken keine Risiken 

identifiziert, die sehr wahrscheinlich schwerwiegend negative Auswirkungen auf die Aspekte haben 

und haben werden. Es wurden auch keine bestandsgefährdenden Risiken gemeldet. Die Grundsät-

ze des gesetzlich vorgeschriebenen Systems zur Früherkennung von bestandsgefährdenden Risi-

ken wurden im Berichtsjahr analog zu den Vorjahren fortgeführt. 

Die Überprüfung der Risikolage im Konzern und in den Einzelgesellschaften der RHÖN-KLINIKUM 

AG hat für das Geschäftsjahr 2019 als Gesamteinschätzung ergeben, dass bestandsgefährdende 

Risiken weder für die Einzelgesellschaften noch für den Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG beste-

hen und weiterhin auch keine entwicklungsbeeinträchtigenden Sachverhalte gesehen werden. Die 

Risiken in den einzelnen Gesellschaften sowie im gesamten Konzern werden weiterhin als niedrig 

eingestuft. 

4.2 Chancenbericht 

Um Chancen wahrnehmen zu können, müssen manchmal mögliche Risiken bewusst in Kauf ge-

nommen werden. So setzt z B. jeder medizinische Eingriff den Patienten einer Gefahr aus, verschafft 

ihm aber gleichzeitig die Chance auf Heilung. Unser Chancenmanagement umfasst dementspre-

chend die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den systematischen und transparenten Umgang mit 

Chancen fördern. 

Wir kontrollieren und optimieren unsere Prozesse und Strategien kontinuierlich. So haben wir unsere 

Aktivitäten zur Standortoptimierung durch Überprüfung des Leistungsportfolios und Identifizierung 

von Leistungspotenzialen weiter fortgesetzt. Die Prozess- und Kommunikationswege verlaufen ana-

log dem Risikomanagement. 

Analog zum Risikobegriff verstehen wir unter Chancen Ereignisse und mögliche Entwicklungen in-

nerhalb und außerhalb der RHÖN-KLINIKUM AG, die sich positiv auf die Erreichung der gesetzten 

Unternehmensziele, die künftige Aufgabenerfüllung sowie die Qualität und Reputation der RHÖN-

KLINIKUM AG auswirken können. 

Die stetig zunehmende Regulierung durch den Gesetzgeber, vor allem auf dem Gebiet der Pflegefi-

nanzierung, stellt den Krankenhaussektor vor große Herausforderungen, die perspektivisch zu einer 

grundlegenden Veränderung der Krankenhauslandschaft führen werden. Die RHÖN-KLINIKUM AG 

will die Chancen, die eine solche Marktbereinigung mit sich bringt, aktiv nutzen. Wir sehen uns, auch 

im Rückblick auf die Bereinigung unseres Portfolios an Krankenhäusern, gut aufgestellt. Unser Un-

ternehmen ist nur moderat verschuldet und verfügt daher über einen guten finanziellen Spielraum, 

um bei passenden Marktgelegenheiten sinnvolle Zukäufe zu tätigen. Mit unserem Campus-Konzept, 

der digitalen Transformation unseres Unternehmens und der Erschließung wichtiger zusätzlicher 

Geschäftsfelder, wie der Telemedizin, haben wir die richtige Strategie, um auch zukünftig auf einem 

von regulatorischen Eingriffen geprägten Gesundheitsmarkt eine führende Position einzunehmen.  

Mit dem RHÖN-Campus-Konzept verfolgen wir ein organisches, moderates Wachstumsmodell. 

Wenn sich die demografische Situation ab 2022 weiter wie prognostiziert verschärft, sind wir mit dem 

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und der entsprechenden Expertise am Markt gut aufge-

stellt und werden unsere Chancen mit dem Roll-out des RHÖN-Campus-Konzepts zu nutzen wissen. 
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Im Februar 2019 haben wir unsere Minderheitsbeteiligung an der Tiplu GmbH bekanntgegeben. 

Hierbei verfolgen wir das Ziel der Erlössicherung durch Verbesserung der Abläufe in der Fallkodie-

rung. Wir setzen die Kodiersoftware Tiplu Momo zur vollständigen und leistungsgerechten Abrech-

nung, Erlössicherung und Steuerung der Verweildauer ein. Ein weiteres wichtiges digitales Projekt ist 

das Medical Cockpit – eine semantische Suchmaschine, die hilft, relevante Informationen in Arztbrie-

fen, Röntgenbefunden und OP-Berichten in kürzester Zeit zu finden, und somit den Ärzten und allen 

anderen am Behandlungsprozess Beteiligten die Arbeit erleichtert und zugleich den Behandlungs-

prozess schneller und sicherer für die Patienten macht. Mit dem Start des Campus wird das Medical 

Cockpit am Campus Bad Neustadt im aktiven Dialog mit den klinischen Anwendern sukzessive in 

den Regelbetrieb eingeführt. Das Medical Cockpit wurde ebenso in unser neu konzipiertes Ärztepor-

tal (der arztgeführten elektronischen Patientenakte) integriert und steht damit auch niedergelassenen 

Ärzten zur Verfügung. Eine weitere Anwendung unter den zahlreichen Projekten ist die geplante 

Einführung der digitalen Anamnese und Befragung. Durch die Erfassung von Patientenfragebögen 

auf einem Tablet ermöglichen wir eine durchgängige digitale Erfassung behandlungsrelevanter In-

formationen. 

Unserer Einschätzung nach wird sich das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren grundle-

gend wandeln und die Nachfrage nach telemedizinischen Angeboten wird wachsen. Im Rahmen der 

im Dezember 2019 mit dem Schweizer Telemedizinanbieter Medgate neu gegründeten Medgate 

Deutschland GmbH bieten wir im Zukunftsmarkt Telemedizin die Erbringung telemedizinischer und 

digital-medizinischer Dienstleistungen in Deutschland. Der Einstieg in diesen zukunftsträchtigen 

Markt stellt für uns eine sinnvolle strategische Ergänzung zu unseren Aktivitäten dar. Hierbei geht es 

um die Ergänzung und Entlastung der bestehenden Versorgungsstrukturen durch vorgelagerte tele-

medizinische Angebote, also die rasche Versorgung der Patienten mittels Telefon und Video, wo dies 

sachgerecht medizinisch erfolgen kann.  

Neben der fortschreitenden Digitalisierung bleibt auch die konzeptionelle und bauliche Modernisie-

rung unserer Standorte ein bedeutendes Thema. Aus unseren umfangreichen Investitionen an fast 

allen Standorten des Konzerns werden sich positive Auswirkungen auf die medizinische Versorgung 

der Patienten ergeben. 

Als strategische Beratungsfunktion für Vorstand und Geschäftsführungen der Kliniken ist das Medical 

Board implementiert. Das Medical Board ist in seiner Funktion an der Vorbereitung von Entscheidun-

gen bei medizinisch-strategischen Fragestellungen beteiligt und hat auch die Aufgabe, Innovations-

projekte zu begleiten und medizinische Expertise mit den unternehmerischen Zielen zu synchronisie-

ren. Die Hauptaufgabe des Medical Boards ist es dabei, die jeweils besonderen Kompetenzen von 

Medizin und Ökonomie zusammenzuführen, zu koordinieren und zu begleiten. 

2019 haben wir erneut den Mut und die Innovationskraft bewiesen, die Chancen in einem von regula-

torischen Herausforderungen geprägten Wettbewerbsumfeld zu nutzen, um die Unternehmensziele 

zu erreichen. Unsere Ziele sind dabei unverändert geblieben: ein gesundes und agiles Unternehmen, 

exzellente medizinische Leistungen und – stets im Mittelpunkt unseres Tuns – das Wohl unserer 

Patienten. Insgesamt sehen wir unseren Konzern sehr gut positioniert. Auch in Zukunft gehören wir 

zu den großen Klinikbetreibern in Deutschland als ein leistungsstarker, homogener Konzern mit einer 

konsequenten Ausrichtung und Konzentration auf maximalversorgungsnahe Spitzenmedizin, die 

weitere Stärkung der Behandlungsexzellenz und Patientenversorgung durch die Fokussierung auf 

Digitalisierung und Netzwerkmedizin sowie die schrittweise Umsetzung des Campus-Konzepts. Hier-

zu nutzen wir alle sich uns bietenden Chancen und begegnen den damit möglichen Risiken durch ein 

gelebtes und funktionsfähiges Risikomanagement. 

5 Berichterstattung gemäß § 315 Abs. 4 HGB über interne Kon-
troll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf den 
Rechnungslegungsprozess 

Im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG besteht das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem 

aus dem internen Steuerungs- und dem internen Überwachungssystem, das die Erstellung der Jah-

resabschlüsse für den Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG und die RHÖN-KLINIKUM AG selbst und 

ihre Tochtergesellschaften sicherstellt. Das Risikomanagementsystem als Bestandteil des internen 
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Kontrollsystems ist mit Bezug auf die Rechnungslegung auch auf das Risiko der Falschaussage in der 

Buchführung sowie in der externen Berichterstattung ausgerichtet. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem in unserem Konzern umfasst alle Grundsät-

ze, Verfahren und Maßnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmä-

ßigkeit der Rechnungslegung sowie zur Sicherung der Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vor-

schriften. 

Der Konzernrechnungslegungsprozess ist so organisiert, dass für jede der Tochtergesellschaften zu 

jedem Stichtag – d. h. monatlich, vierteljährlich und jährlich – auf Basis einer konzernweit einheitlichen 

Bilanzierungsrichtlinie und eines konzernweit einheitlichen Buchhaltungsprogramms ein handelsrecht-

licher Abschluss in konzerneigenen Rechenzentren erstellt wird. Aus diesen Abschlüssen wird für 

jedes Quartal ein Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) 

abgeleitet. Die Abschlussdaten der Tochtergesellschaften werden mittels zertifizierter Konsolidie-

rungssoftware nach der Kapitalkonsolidierung und einer Konsolidierung von Aufwendungen und Er-

trägen, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Eliminierung etwaiger Zwischengewinne zu einem 

Konzernabschluss zusammengefasst. IFRS-relevante Umbewertungen bzw. Umgliederungen werden 

auf Konzernebene nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren durchgeführt. 

Die Abschlüsse werden zeitnah nach Ablauf des jeweiligen Stichtags an das Konzernrechnungswesen 

gemeldet, erstellt und veröffentlicht. Zusammen mit der Abteilung Controlling und fallweise auch mit 

der Abteilung Interne Revision werden die Abschlüsse analysiert, plausibilisiert und bewertet.  

Sowohl für die Erstellung der Einzelabschlüsse nach HGB als auch für die Erstellung des Konzernab-

schlusses nach den gültigen IFRS gibt es zur Vereinheitlichung der Bilanzierung entsprechend um-

fangreiche Bilanzierungsvorgaben und -richtlinien, deren Einhaltung strikt überwacht wird. Sowohl bei 

den Einzelgesellschaften als auch im Konzern bestehen klare Verantwortlichkeiten für die Erstellung 

der Jahresabschlüsse. Die dabei zur Anwendung kommenden fallweise präventiven oder nachgela-

gerten bzw. manuellen oder automatisierten Kontrollen tragen den Grundsätzen der Funktionstren-

nung Rechnung. 

Die Quartalsabschlüsse, der Halbjahresfinanzbericht sowie der Jahresabschluss werden dem Prü-

fungsausschuss des Aufsichtsrats zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfungsergebnisse des Prüfungsaus-

schusses werden dokumentiert. Darüber hinaus beauftragt der Prüfungsausschuss regelmäßig auch 

den Abschlussprüfer mit der Durchführung einer rechnungslegungsbezogenen Schwerpunktprüfung. 

Soweit sich aus den Prüfungen des Prüfungsausschusses sowie des Abschlussprüfers Verbesserun-

gen des Konzernrechnungslegungsprozesses ableiten lassen, werden diese unverzüglich etabliert. 

Bad Neustadt a. d. Saale, den 14. Februar 2020 

Der Vorstand 

Prof. Dr. Bernd Griewing Stephan Holzinger Dr. Gunther K. Weiß 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und  

Konzern-Gesamtergebnisrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 
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KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2019

Anhang 2019 2018
Tsd. € Tsd. €

Umsatzerlöse 5.1 1.303.898 1.232.908
Sonstige Erträge 5.2 229.938 183.469

1.533.836 1.416.377
Materialaufwand 5.3 407.923 372.440
Personalaufwand 5.4 866.975 796.136
Abschreibungen und Wertminderungen 5.5 68.522 60.600
Sonstige Aufwendungen 5.6 133.460 122.080
Ergebnis aus der Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten 5.7 152 178

1.477.032 1.351.434
Operatives Ergebnis 56.804 64.943
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen 5.9 80 83
Finanzierungserträge 5.9 194 342
Finanzierungsaufwendungen 5.9 2.976 2.046
Ergebnis aus der Wertminderung von Finanzanlagen 5.9 140 -144
Finanzergebnis (netto) 5.9 -2.562 -1.765
Ergebnis vor Steuern 54.242 63.178
Ertragsteuern 5.10 9.763 11.990
Konzerngewinn 44.479 51.188

davon entfallend auf 
Nicht beherrschende Anteile 5.11 1.202 2.195
Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG 43.277 48.993

Ergebnis je Aktie in €
unverwässert 5.12 0,65 0,73
verwässert 5.12 0,65 0,73



KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2019

2019 2018
Tsd. € Tsd. €

Konzerngewinn 44.479 51.188
davon entfallend auf

Nicht beherrschende Anteile 1.202 2.195
Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG 43.277 48.993

Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen
(FVOCI) 2.560 -471

Ertragsteuern -405 75

Sonstiges Ergebnis (Änderungen des beizulegenden Zeitwerts
von Beteiligungen FVOCI), das anschließend nicht in die
Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird 2.155 -396

Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen 196 322
Ertragsteuern -31 -51

Sonstiges Ergebnis (Neubewertung von Pensionsplänen), das
anschließend nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung
umgegliedert wird 165 271

Sonstiges Ergebnis * 2.320 -125
davon entfallend auf

Nicht beherrschende Anteile - -
Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG 2.320 -125

Gesamtergebnis 46.799 51.063
davon entfallend auf

Nicht beherrschende Anteile 1.202 2.195
Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG 45.597 48.868

* Summe der im Eigenkapital erfolgsneutral erfassten Wertveränderungen. 
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Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019 



KONZERNBILANZ

31. DEZEMBER 2019

A K T I V A Anhang 31.12.2019 31.12.2018
Tsd. € Tsd. €

Langfristige Vermögenswerte
Geschäftswerte und sonstige
immaterielle Vermögenswerte 6.1 178.128 176.707
Sachanlagen 6.2 858.151 852.100
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 9.3.3 2.349 2.490

Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 6.4 388 390
Latente Steuerforderungen 6.3 626 3.178
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 6.5 29.290 4.682

1.068.932 1.039.547

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 6.6 28.437 25.939
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.7 226.606 212.376
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 6.8 167.928 169.276
Sonstige Vermögenswerte 6.9 10.479 7.820
Laufende Ertragsteueransprüche 6.10 1.482 2.047
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6.11 127.694 132.283
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 4 361 -

562.987 549.741
1.631.919 1.589.288
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P A S S I V A Anhang 31.12.2019 31.12.2018
Tsd. € Tsd. €

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 6.12 167.406 167.406
Kapitalrücklage 574.168 574.168
Sonstige Rücklagen 420.006 393.821
Eigene Anteile -76 -76
Aktionären der RHÖN-KLINIKUM AG zurechenbares
Eigenkapital 1.161.504 1.135.319
Nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital 24.305 23.903

1.185.809 1.159.222

Langfristige Schulden
Finanzschulden 6.13 158.315 99.525
Rückstellungen für Leistungen nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses 6.14 1.642 2.199
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 6.17 23.807 15.170

183.764 116.894
Kurzfristige Schulden

Finanzschulden 6.13 943 303
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 6.16 84.451 115.883
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 6.19 16.417 3.847
Sonstige Rückstellungen 6.15 14.029 62.436
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 6.17 35.087 23.557
Sonstige Verbindlichkeiten 6.18 111.328 107.146
Zur Veräußerung gehaltene Schulden 4 91 -

262.346 313.172
1.631.919 1.589.288
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Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 
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KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

Gezeich-
netes

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-

rücklagen
Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Stand 31.12.2017/01.01.2018 vor
Anpassungen

167.406 574.168 360.803
Anpassungen durch Übernahme von IFRS 9 (nach
Steuern) - - -1.122
Stand 31.12.2017/01.01.2018 nach
Anpassungen 167.406 574.168 359.681
Eigenkapitaltransaktionen mit Anteilseignern

Dividendenausschüttungen - - -14.728
Konzerngewinn - - 48.993
Sonstiges Ergebnis - - -125
Sonstige Veränderungen

Veränderungen des Konsolidierungskreises - - -
Stand 31.12.2018 167.406 574.168 393.821
Stand 31.12.2018/01.01.2019 167.406 574.168 393.821
Eigenkapitaltransaktionen mit Anteilseignern

Dividendenausschüttungen - - -19.412
Konzerngewinn - - 43.277
Sonstiges Ergebnis - - 2.320
Sonstige Veränderungen

Veränderungen des Konsolidierungskreises - - -
Stand 31.12.2019 167.406 574.168 420.006
1Einschließlich des sonstigen Ergebnisses  (OCI).



Eigene
Anteile

Aktionären
der RHÖN-

KLINIKUM AG
zurechenbares

Eigenkapital

Nicht
beherrschende

Anteile am Eigen-
kapitalEigenkapital 1

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-76 1.102.301 22.955 1.125.256

- -1.122 -30 -1.152

-76 1.101.179 22.925 1.124.104

- -14.728 -1.217 -15.945
- 48.993 2.195 51.188
- -125 - -125

- - -  -
-76 1.135.319 23.903 1.159.222
-76 1.135.319 23.903 1.159.222

- -19.412 -947 -20.359
- 43.277 1.202 44.479
- 2.320 - 2.320

-  - 147 147
-76 1.161.504 24.305 1.185.809



0.0906646.001



Konzern-Kapitalflussrechnung 
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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Anhang 2019 2018
Mio. € Mio. €

Ergebnis vor Ertragsteuern 54,2 63,2
Finanzergebnis (netto) 5.9 2,7 1,8
Abschreibungen und Wertminderungen sowie Ergebnisse aus dem Abgang von
Vermögenswerten 5.5 68,1 60,6

125,0 125,6
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens
Veränderung der Vorräte 6.6 -2,2 -0,9
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.7 -11,2 -9,0
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte
und sonstigen Vermögenswerte 6.8 f. -24,2 -18,7
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.16 -5,7 -15,7
Veränderung übrige Nettoschulden/
Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge 6.17 f. 11,8 2,5
Veränderung der Rückstellungen 6.14 f. -41,2 -30,0
Gezahlte Ertragsteuern 5.10 -3,1 -3,6
Zinsauszahlungen -1,9 -0,7
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 47,3 49,5
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 6.1 f. -114,5 -163,4
Zugeflossene Fördermittel zur Finanzierung der Investitionen in Sachanlagen
und immaterielle Vermögenswerte 27,5 17,4
Veränderung Anlage in Festgelder 6.5/6.8 5,0 20,1
Investitionen in Finanzanlagen 6.5 -2,2 -1,0
Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel 4 -3,4 -0,6
Verkaufserlöse aus dem Abgang von Vermögenswerten 0,7 2,2
Zinseinzahlungen 0,2 0,3
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -86,7 -125,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 6.13 59,0 99,7
Auszahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 6.13 -0,3 -0,2
Auszahlungen für Leasing 9.3 -3,4 1,7
Dividendenzahlungen an Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG 6.12 -19,4 -14,7
Auszahlungen an nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital 6.12 -0,8 -1,2
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 35,1 85,3
Veränderung der Finanzmittelfonds 6.11 -4,3 9,8
Finanzmittelfonds am 01.01. 132,3 122,5
Finanzmittelfonds am 31.12. 128,0 132,3
davon zur Veräußerung gehaltener Finanzmittelfonds am 31.12. 4 0,3 -
davon nicht zur Veräußerung gehaltener Finanzmittelfonds am 31.12. 6.11 127,7 132,3
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1 Grundlegende Informationen 

Die RHÖN-KLINIKUM AG und ihre Tochterunternehmen errichten, erwerben und betreiben 

Krankenhäuser in allen Versorgungsstufen, vorwiegend im Akutbereich, wobei die Konzen-

tration auf maximalversorgungsnahe Spitzenmedizin mit direkter Verbindung zu Universitäten 

und Forschungseinrichtungen gerichtet ist. An einigen Standorten werden für ausgewählte 

Fachrichtungen als Ergänzung zu den akut-stationären Angeboten auch Rehabilitationen ange-

boten. Ausgebaut werden im Übrigen ambulante Strukturen in Form von Medizinischen Versor-

gungszentren (MVZ). Aktuell wird der Einstieg in den Bereich Telemedizin vorbereitet. Wir er-

bringen unsere Dienstleistungen ausschließlich in Deutschland.  

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ist seit 1989 börsenno-

tiert (SDAX®). Sitz der Gesellschaft ist Bad Neustadt a. d. Saale, Salzburger Leite 1, Deutsch-

land. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Registergericht Schweinfurt unter HRB 1670 

eingetragen.  

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Der Konzernabschluss basiert auf einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die 

stetig angewendet wurden. Die Aufstellungswährung und die funktionale Währung des Kon-

zerns sind der Euro. Die Zahlen im Anhang sind im Wesentlichen in Millionen Euro (Mio. €) an-

gegeben. Bei der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenver-

fahren gewählt. Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen 

in Höhe von + einer Einheit (€, % usw.) auftreten.  

2.1 Grundlagen der Abschlusserstellung 

Der Konzernabschluss der RHÖN-KLINIKUM AG zum 31. Dezember 2019 wurde unter An-

wendung von § 315e HGB („Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstan-

dards“) im Einklang mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) des Interna-

tional Accounting Standards Board (IASB), London, sowie den Interpretationen des Internatio-

nal Financial Reporting Standards Interpretations Committee (IFRS IC) erstellt, wie sie gemäß 

der Verordnung Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rats über die Anwen-

dung internationaler Rechnungslegungsstandards in der Europäischen Union im Geschäftsjahr 

2019 verpflichtend anzuwenden sind. Eine vorzeitige Anwendung neuer Standards ist derzeit 

nicht vorgesehen. 
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a) Neue Rechnungslegungsvorschriften ab dem Geschäftsjahr 2019

Folgende neue bzw. geänderte Standards und Interpretationen sind – sofern durch die Euro-

päische Union verabschiedet – ab dem Geschäftsjahr 2019 anzuwenden. Sie haben aus derzei-

tiger Sicht ab dem Geschäftsjahr 2019 sowie in den Folgejahren wesentliche Auswirkungen, 

keine wesentlichen Auswirkungen bzw. keine praktische Relevanz auf den Konzernabschluss 

der RHÖN-KLINIKUM AG: 

Standard/Interpretation

Zeitpunkt 

verpflichtende 

Anwendung Endorsement
1) Auswirkungen

Neu IFRS 16 Leasingverhältnisse 1.1.2019 Ja

Wesentliche 

Auswirkungen

Neu IFRIC 23

Unsicherheit bezüglich der 

ertragsteuerlichen 

Behandlung 1.1.2019 Ja

Keine wesentlichen 

Auswirkungen

Änderungen IFRS 9 Finanzinstrumente 1.1.2019 Ja

Keine praktische 

Relevanz

Änderungen IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer 1.1.2019 Ja

Keine wesentlichen 

Auswirkungen

Änderungen IAS 28

Anteile an assoziierten 

Unternehmen 1.1.2019 Ja

Keine wesentlichen 

Auswirkungen

Änderungen

Jährliche Verbesserungen 

an den IFRS: Zyklus 2015-

2017

Sammelstandard zur 

Änderung mehrerer IFRS 1.1.2019 Ja

Keine praktische 

Relevanz

1) Übernahme der IFRS-Standards bzw . -Interpretationen durch die Europäische Union.

Nachfolgend werden die Standards und Interpretationen erläutert, die bereits von der Europäi-

schen Union übernommen wurden: 

 IFRS 16 „Leasingverhältnisse“

Der im Januar 2016 veröffentlichte und für Geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 

1. Januar 2019 verpflichtend anzuwendende neue Standard IFRS 16 definiert ein Leasingver-

hältnis als einen Vertrag, der das Recht zur Nutzung eines Vermögenswertes über einen Zeit-

raum im Austausch für eine Gegenleistung beinhaltet. Die bisherige Klassifizierung in Finanzie-

rungs- und Operating-Leasing-Verhältnisse entfällt für den Leasingnehmer ab dem Erstanwen-

dungszeitpunkt. Für Leasingnehmer erfordert der neue Standard einen vollkommen neuen An-

satz für die bilanzielle Erfassung von Leasingverträgen. So ist ab dem Erstanwendungszeit-

punkt grundsätzlich jedes Leasingverhältnis in der Bilanz beim Leasingnehmer in Form eines 

Nutzungsrechts und einer Leasingverbindlichkeit zu erfassen. Die Leasingverbindlichkeit be-

misst sich nach den mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz abgezinsten ausstehenden Leasing-

zahlungen, sofern der dem Leasingverhältnis zugrunde liegende Zinssatz nicht ermittelt werden 

kann. Das Nutzungsrecht wird grundsätzlich mit dem Betrag der Leasingverbindlichkeit zuzüg-

lich anfänglicher direkter Kosten bewertet. Während der Leasinglaufzeit ist das Nutzungsrecht 

abzuschreiben und die Leasingverbindlichkeit unter Anwendung der Effektivzinsmethode und 
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Berücksichtigung der Leasingzahlungen fortzuschreiben. Für Leasinggeber sind die Bilanzie-

rungsvorschriften weitgehend unverändert geblieben.  

Im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG wird der neue Standard ab dem 1. Januar 2019 mit dem 

modifiziert rückwirkenden Ansatz angewendet. Bei Leasingverhältnissen mit einer Laufzeit von 

maximal zwölf Monaten ab dem 1. Januar 2019 sowie bei Leasingverhältnissen über geringwer-

tige Vermögenswerte werden kein Nutzungsrecht und keine Leasingverbindlichkeit in der Bilanz 

angesetzt und die Leasingzahlungen werden weiterhin als Aufwand und somit EBITDA-

belastend in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Der Konzern wendet die Ausnahmere-

gelung bezüglich Beibehaltung der Definition eines Leasingverhältnisses an. Somit wird IFRS 

16 auf alle Verträge angewendet, die vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossen wurden und nach 

IAS 17 und IFRIC 4 als Leasingverhältnis klassifiziert worden sind. Die Anwendung des IFRS 

16 als Leasingnehmer hat auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der RHÖN-KLINIKUM 

AG wesentliche Auswirkungen. So kam es zum Erstanwendungszeitpunkt 1. Januar 2019 in-

nerhalb der Bilanz zu einem Anstieg der Aktiva und Passiva (Bilanzverlängerung) um 

8,2 Mio. €. Die auf der Aktivseite zum Erstanwendungszeitpunkt erstmals angesetzten Nut-

zungsrechte in Höhe von 8,2 Mio. € wurden in denjenigen Bilanzposten ausgewiesen, in denen 

die dem Leasingvertrag zugrunde liegenden Vermögensgegenstände ausgewiesen worden 

wären, wenn sie im Eigentum der Gesellschaft stehen würden. Die Nutzungsrechte wurden da-

her unter den langfristigen Vermögenswerten im Posten Sachanlagen ausgewiesen. Die auf der 

Passivseite zum Erstanwendungszeitpunkt erstmalig angesetzten Leasingverbindlichkeiten in 

Höhe von 8,2 Mio. €, wovon 6,1 Mio. € unter den langfristigen Schulden und 2,1 Mio. € unter 

den kurzfristigen Schulden ausgewiesen sind, wurden mit dem Barwert der ausstehenden Lea-

singzahlungen bewertet. Der Barwertermittlung lagen die Grenzfremdkapitalzinssätze vom 

1. Januar 2019 zugrunde. Der gewichtete Grenzfremdkapitalzinssatz zum 1. Januar 2019 be-

trug 1,1 %. Der aus der Änderung der Bilanzierungsregeln resultierende Anstieg der langfristi-

gen und kurzfristigen Schulden wirkte sich zum Erstanwendungszeitpunkt mit 8,2 Mio. € negativ 

auf die Nettoliquidität aus. Im Eigenkapital ergaben sich keine Effekte aus der Erstanwendung 

von IFRS 16. Aufgrund der erstmaligen Erfassung der Leasingverbindlichkeiten verringerte sich 

die Eigenkapitalquote zum 1. Januar 2019 um rund 0,4 %. Im Gegensatz zur bisherigen Vorge-

hensweise, nach der Aufwendungen für Operating-Leasing-Verhältnisse das EBITDA belasten, 

führt die Anwendung des neuen Standards IFRS 16 zu einer Entlastung des EBITDA und einer 

Erhöhung der Abschreibungen. Durch die Anwendung des IFRS 16 wird das EBITDA des Ge-

schäftsjahres 2019 um 2,3 Mio. € entlastet und im Gegenzug erhöhen sich die Abschreibungen 

des Geschäftsjahres 2019 um 2,2 Mio. €. Durch die Aufzinsung der Leasingverbindlichkeiten 
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belasten im Übrigen um 0,1 Mio. € höhere Zinsaufwendungen das Finanzergebnis des Ge-

schäftsjahres 2019. Die Differenz zwischen den zum 31. Dezember 2018 nach IFRS 16 diskon-

tierten Auszahlungen für Operating-Leasing-Verhältnisse in Höhe von 8,2 Mio. € und den in der 

Bilanz zum 1. Januar 2019 erfassten Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 13,9 Mio. € ergibt 

sich aus der Berücksichtigung bereits bestehender Finanzierungs-Leasing-Verhältnisse nach 

IAS 17. Eine Überprüfung und Neueinschätzung der bereits bestehenden Finanzierungs-

Leasing-Verhältnisse nach IAS 17 ergab keine Änderung im Sinne von IFRS 16. Im Übrigen hat 

die Anwendung des IFRS 16 als Leasinggeber keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der RHÖN-KLINIKUM AG. 

 IFRIC 23 „Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung“ 

Die am 7. Juni 2017 vom IFRS IC veröffentlichte Interpretation IFRIC 23 „Unsicherheit bezüg-

lich der ertragsteuerlichen Behandlung“ enthält Regelungen zum Ansatz und zur Bewertung von 

Steuerrisikopositionen und schließt somit diesbezüglich bestehende Regelungslücken im IAS 

12 „Ertragsteuern“.  

Steuerrisikopositionen i. S. v. IFRIC 23 umfassen sämtliche risikobehaftete Steuersachverhalte, 

auf welche in Bezug auf die Akzeptanz durch die Steuerbehörde Unsicherheiten bestehen, und 

sind daher nicht ausschließlich auf bereits bestehende Streitigkeiten mit Steuerbehörden be-

schränkt. Die Voraussetzung für den Ansatz einer Steuerrisikoposition als Vermögenswert oder 

Schuld ist, dass eine Zahlung oder eine Erstattung als wahrscheinlich eingeschätzt wird. Risi-

kobehaftete Steuersachverhalte können entweder einzeln oder zusammengefasst angesetzt 

werden, abhängig davon, durch welchen Ansatz die erwartete steuerrechtliche Klärung der 

Sachverhalte am besten dargestellt wird. Für die Bewertung der Steuerrisikoposition ist entwe-

der der wahrscheinlichste Wert oder der Erwartungswert anzuwenden, abhängig davon, welche 

Methode die Erwartung des Unternehmens über die Klärung des jeweiligen risikobehafteten 

Steuersachverhalts am besten darstellt. Zudem wird klargestellt, dass sich risikobehaftete 

Steuersachverhalte auf die Ermittlung sowohl der tatsächlichen Steuern als auch der latenten 

Steuern auswirken können und dass somit für die Ermittlung jeweils einheitliche Schätzungen 

und Annahmen zu treffen sind. Der Standard ist ab Geschäftsjahren anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Die Anwendung des IFRIC 23 hat keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der RHÖN-KLINIKUM AG. 
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 Änderungen an IFRS 9 „Finanzinstrumente“

Am 12. Oktober 2017 hat das IASB Änderungen an IFRS 9 veröffentlicht. Die Änderungen sol-

len eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. erfolgsneutral zum beizulegen-

den Zeitwert (FVOCI) auch für solche finanziellen Vermögenswerte mit vorzeitiger Rückzah-

lungsoption ermöglichen, bei denen eine Partei bei Kündigung eine angemessene Entschädi-

gung erhält oder zahlt. Ferner sehen die Änderungen vor, dass die schon bisher geltende Aus-

nahme für Entschädigungszahlungen im Kündigungsfall auch insoweit zutreffen kann, als das 

dort erwähnte angemessene Entgelt für die vorzeitige Kündigung negativ ist, d. h. de facto ein 

Entgelt für die kündigende Partei darstellt. Die ergänzende Regelung macht es notwendig, die 

bestehende Ausnahmeregelung dahingehend abzuändern, dass diese dem Wortlaut nach nur 

mehr auf „angemessenes Entgelt“ (anstatt wie bisher auf „angemessenes zusätzliches Entgelt“) 

abstellt. Wie bereits bisher muss der Betrag der vorzeitigen Rückzahlung im Wesentlichen den 

vertraglichen Nennwert und die aufgelaufenen, noch nicht gezahlten vertraglichen Zinsen dar-

stellen und kann ein angemessenes Entgelt für die vorzeitige Beendigung des Vertrags beinhal-

ten. Die Änderungen am Standard IFRS 9 sind ab Geschäftsjahren anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Die Anwendung des IFRS 9 hat für die RHÖN-KLINIKUM 

AG keine praktische Relevanz. 

 Änderungen an IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“

Am 7. Februar 2018 hat das IASB Änderungen an IAS 19 veröffentlicht, die die Bilanzierung 

von Plananpassungen, -kürzungen und -abgeltungen betreffen. Die Änderungen schreiben vor, 

auf welcher Basis der laufende Dienstzeitaufwand und der Nettozinsaufwand bzw. Nettozinser-

trag für den Zeitraum zwischen dem Eingriff und dem Ende der Berichtsperiode zu ermitteln 

sind. Im Fall einer unterjährigen Plananpassung, -kürzung oder -abgeltung sind für die Ermitt-

lung des Dienstzeitaufwands und des laufenden Nettozinsaufwands (bzw. -ertrags) nach dem 

Eingriff die versicherungsmathematischen Annahmen und die Nettoschuld (bzw. der Nettover-

mögenswert) im Zeitpunkt des Eingriffs heranzuziehen (IAS 19.122 A ff.). Die Änderungen des 

Standards sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2019 begin-

nen. Die Änderungen dieses Standards haben für die RHÖN-KLINIKUM AG keine wesentlichen 

Auswirkungen. 

 Änderungen an IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen“

Die durch das IASB veröffentlichten Änderungen an IAS 28 stellen klar, dass Anteile, die dem 

wirtschaftlichen Gehalt nach der Nettoinvestition in ein nach der Equity-Methode bilanziertes 
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Unternehmen zuzuordnen sind, bezüglich der Ermittlung etwaiger Wertminderungen dieser An-

teile nach IFRS 9 zu bilanzieren und zu bewerten sind. Es bleibt jedoch nach wie vor bei der 

Regelung des IAS 28.38, derartige Anteile bei der Verlustzuordnung im Rahmen der Anwen-

dung der Equity-Methode auf den Wert von Beteiligungen mit zu berücksichtigen. Dabei sind 

Verluste zunächst dem Equity-Buchwert und erst nachrangig dem anderen langfristigen Anteil 

zuzuweisen. Die Änderungen des Standards sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Die Änderungen dieses Standards haben für die RHÖN-

KLINIKUM AG keine wesentlichen Auswirkungen. 

  Jährliche Verbesserungen an den IFRS: „Zyklus 2015 - 2017“ 

Die im Rahmen des Prozesses zur Vornahme von Verbesserungen von Standards und Inter-

pretationen veröffentlichten „Jährlichen Verbesserungen an den IFRS: Zyklus 2015 - 2017“, die 

grundsätzlich erstmals für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen, 

anzuwenden sind, betreffen folgende Standards bzw. Klarstellungen:  

 Änderungen an IFRS 3: „Unternehmenszusammenschlüsse“ 

Sofern ein Unternehmen durch den Erwerb weiterer Anteile Beherrschung im Sinne von 

IFRS 10 über eine vormals gemeinschaftliche Tätigkeit erlangt, sind die Regelungen des 

IFRS 3 zu einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss anzuwenden und somit 

eine Neubewertung des zuvor gehaltenen Anteils gemäß IFRS 3.42 durchzuführen. Zu-

dem stellt das IASB klar, dass der gesamte zuvor gehaltene Anteil an der gemeinschaft-

lichen Tätigkeit neu zu bewerten ist und nicht durch die zuvor anteilig bilanzierten Ver-

mögenswerte und Schulden. Die Änderungen haben keine praktische Relevanz für die 

RHÖN-KLINIKUM AG.  

 Änderungen an IAS 12: „Ertragsteuern“ 

Die ertragsteuerlichen Konsequenzen von Dividendenzahlungen sind der allgemeinen 

Grundregelung folgend entsprechend der Behandlung der für die Steuerwirkung ursäch-

lichen Transaktionen zu behandeln. Das IASB sieht dabei die ertragsteuerlichen Konse-

quenzen aus Dividendenzahlungen stärker an vergangene Transaktionen oder Ereignis-

se geknüpft, aus denen ausschüttungsfähige Gewinne erwirtschaftet wurden, als an die 

Ausschüttung an Anteilseigner. Als ursächliche Transaktion ist daher nicht auf die Divi-

dende im Sinne einer Eigenkapitaltransaktion, sondern auf die zum auszuschüttenden 

Gewinn führenden Geschäftsvorfälle abzustellen. Damit sind die ertragsteuerlichen Kon-

sequenzen grundsätzlich ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu er-

fassen, es sei denn, die zugrunde liegenden Transaktionen wurden nicht GuV-wirksam 
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erfasst. Eine Rückwirkung der Regelung erfolgt nur auf diejenigen ertragsteuerlichen 

Konsequenzen, die aus Dividendenzahlungen resultieren, die am oder nach dem Beginn 

der frühesten im Abschluss dargestellten Vergleichsperiode erfolgten. Die Änderungen 

haben keine praktische Relevanz für die RHÖN-KLINIKUM AG.  

 Änderungen an IAS 23: „Fremdkapitalkosten“

Die Änderungen stellen klar, dass noch nicht zurückgezahlte Fremdmittel, die ursprüng-

lich zur Beschaffung eines konkreten qualifizierten Vermögenswertes aufgenommen

wurden, ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser qualifizierte Vermögenswert im Wesentlichen

für seinen beabsichtigten Gebrauch oder Verkauf hergerichtet ist, mit in die Bestimmung

des allgemeinen Fremdkapitalkostensatzes für andere qualifizierte Vermögenswerte, für

die keine speziellen Fremdmittel aufgenommen wurden, einzubeziehen sind. Die Ände-

rungen haben keine praktische Relevanz für die RHÖN-KLINIKUM AG.

b) Neue Rechnungslegungsvorschriften ab dem Geschäftsjahr 2020 bzw. folgenden Geschäfts-

jahren 

Folgende durch das IASB neu veröffentlichte bzw. geänderte Standards und Interpretationen 

sind – sofern durch die Europäische Union übernommen – ab dem Geschäftsjahr 2020 bzw. 

den Folgejahren anzuwenden und haben für den Konzernabschluss der RHÖN-KLINIKUM AG 

keine praktische Relevanz bzw. unterliegen einer Prüfung durch das Management: 

Standard/Interpretation

Zeitpunkt 

verpflichtende 

Anwendung Endorsement
1) Auswirkungen

Änderungen IAS 1, IAS 8

Darstellung des 

Abschlusses, Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden 1.1.2020 Ja

Keine praktische 

Relevanz

Änderungen IFRS 9, IAS 39, IFRS 7

Interest Rate Benchmark 

Reform 1.1.2020 Ja

Keine praktische 

Relevanz

Änderungen Diverse

Konzeptionelles 

Rahmenkonzept IFRS-

Standards 1.1.2020 Ja

Unterliegt einer Prüfung 

durch das Management

Änderungen IFRS 3

Unternehmenszusammen-

schlüsse 1.1.2020 Nein

Keine praktische 

Relevanz

Neu IFRS 17 Versicherungsverträge 1.1.2021 Nein

Keine praktische 

Relevanz

1) Übernahme der IFRS-Standards bzw . -Interpretationen durch die Europäische Union.
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Nachfolgend werden die Standards und Interpretationen erläutert, die bereits von der Europäi-

schen Union übernommen wurden: 

 Änderungen an IAS 1, IAS 8: „Darstellung des Abschlusses, Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden“

Durch die Änderungen wird die Definition von Wesentlichkeit in allen IFRS und im Rahmenkon-

zept der IFRS vereinheitlicht. Es wird klargestellt, dass die Frage, ob eine Information wesent-

lich ist, von der Art der Information und/oder dem Umfang der Auswirkung des zugrunde liegen-

den Sachverhalts abhängt. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der Verschleierung von 

Informationen mit der geänderten Definition von Wesentlichkeit neu eingefügt. Eine Verschleie-

rung liegt dabei vor, wenn die daraus resultierenden Auswirkungen mit dem Weglassen oder 

der Falschdarstellung dieser Informationen vergleichbar sind. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn 

Sachverhalte ungenau oder unscharf beschrieben werden, zusammengehörige Informationen 

getrennt und über den gesamten Abschluss verteilt werden oder Sachverhalte, die keine Ähn-

lichkeit aufweisen, in nicht angemessener Art und Weise aggregiert werden. Letztlich können 

wesentliche Informationen auch dadurch verschleiert werden, dass sie durch unwesentliche 

Informationen überlagert werden. Die Änderungen an IAS 1, IAS 8 sind auf Geschäftsjahre an-

zuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen und haben für die RHÖN-

KLINIKUM AG keine praktische Relevanz.  

 Änderungen IFRS 9, IAS 39, IFRS 7: „Interest Rate Benchmark Reform“

Die Änderungen an den Standards sehen bestimmte Erleichterungen im Zusammenhang mit 

der IBOR-Reform vor. Die Erleichterungen beziehen sich auf die Bilanzierung von Sicherungs-

beziehungen und haben zur Folge, dass die IBOR-Reform nicht generell zur Beendigung des 

Hedge-Accountings führt. Etwaige Ineffektivitäten sind jedoch weiterhin in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung zu erfassen. Die Änderungen sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2020 beginnen. Sie haben für die RHÖN-KLINIKUM AG keine praktische 

Relevanz. 

 Änderungen Diverse: „Konzeptionelles Rahmenkonzept IFRS-Standards“

Das IASB hat sein Rahmenkonzept zur Rechnungslegung überarbeitet. Dies wird voraussicht-

lich keine unmittelbaren Änderungen an den IFRS zur Folge haben, das IASB und das IFRS IC 

werden das überarbeitete Rahmenkonzept jedoch bei der Erarbeitung zukünftiger Standards 

zugrunde legen. Die Änderungen am Rahmenkonzept sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, 
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die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen. Die Auswirkungen der Änderungen unterlie-

gen derzeit einer detaillierten Prüfung durch das Management der RHÖN-KLINIKUM AG.  

c) Schätzungen

Die Aufstellung von Konzernabschlüssen nach IFRS erfordert Annahmen und Schätzungen. 

Des Weiteren macht die Anwendung der konzerneinheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden Wertungen des Managements erforderlich. Bereiche mit höheren Beurteilungsspiel-

räumen oder höherer Komplexität oder Bereiche, bei denen Annahmen und Schätzungen von 

entscheidender Bedeutung für den Konzernabschluss sind, sind aufgeführt und erläutert. Die 

Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgte auf Basis historischer Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten, eingeschränkt durch die zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam angesetzten 

finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten. 

d) Veröffentlichung

Der Konzernabschluss wird am 19. März 2020 durch den Aufsichtsrat zur Veröffentlichung 

freigegeben.  

2.2 Konsolidierung 

Die Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wurden nach 

einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf den Stichtag des Konzernabschlus-

ses aufgestellt. 

2.3 Tochterunternehmen 

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen (inklusive strukturierter Unternehmen), bei denen 

der Konzern die Möglichkeit hat, diese Unternehmen gemäß IFRS 10 zu beherrschen. Bei der 

Beurteilung, ob eine Beherrschung, d. h. „control“, vorliegt, wird überprüft, ob das Mutterunter-

nehmen Verfügungsgewalt, d. h. „power“, über das Tochterunternehmen besitzt, daraus positi-

ve oder negative variable Rückflüsse erhält und deren Höhe durch die Verfügungsgewalt beein-

flussen kann. Der Konzern überprüft auch dann, ob „control“ vorliegt, wenn das Mutterunter-

nehmen nicht die Mehrheit der Stimmrechte hält, jedoch die Möglichkeit hat, die relevanten Ak-

tivitäten des Tochterunternehmens aufgrund einer De-facto-Beherrschung zu steuern. De-facto-

Beherrschung liegt beispielsweise bei Stimmrechtsvereinbarungen oder erhöhten Minderheits-

rechten vor. 
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Tochterunternehmen werden von dem Zeitpunkt an in den Konzernabschluss einbezogen (Voll-

konsolidierung), an dem „control“ auf den Konzern übergegangen ist. Sie werden zu dem Zeit-

punkt entkonsolidiert, an dem „control“ endet. Die Bilanzierung erworbener Tochterunterneh-

men erfolgt nach der Erwerbsmethode. 

Die Anschaffungskosten des Erwerbs entsprechen dem beizulegenden Zeitwert der hingegebe-

nen Vermögenswerte, der ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente und der entstandenen bzw. 

übernommenen Schulden zum Transaktionszeitpunkt. Außerdem beinhalten sie die beizule-

genden Zeitwerte jeglicher angesetzter Vermögenswerte oder Schulden, die aus einer beding-

ten Gegenleistungsvereinbarung resultieren. Im Rahmen eines Unternehmenszusammen-

schlusses identifizierbare Vermögenswerte, Schulden und Eventualverbindlichkeiten werden bei 

der Erstkonsolidierung mit ihren beizulegenden Zeitwerten zum Erwerbszeitpunkt bewertet. Für 

jeden Unternehmenserwerb entscheidet der Konzern auf individueller Basis, ob die nicht be-

herrschenden Anteile am erworbenen Unternehmen zum beizulegenden Zeitwert oder anhand 

des proportionalen Anteils am Nettovermögen des erworbenen Unternehmens erfasst werden. 

Erwerbsbezogene Kosten werden aufwandswirksam erfasst, wenn sie anfallen. 

Bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss wird der zuvor erworbene Eigenkapi-

talanteil des Unternehmens mit dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert 

neu bestimmt. Der daraus resultierende Gewinn oder Verlust ist in der Gewinn- und Verlust-

rechnung zu erfassen. 

Als Geschäftswert wird der Wert angesetzt, der sich aus dem Überschuss der Anschaffungs-

kosten des Erwerbs, dem Betrag der nicht beherrschenden Anteile am erworbenen Unterneh-

men sowie dem beizulegenden Zeitwert jeglicher vorher gehaltener Eigenkapitalanteile zum 

Erwerbsdatum über den Anteil des Konzerns an dem zum beizulegenden Wert bewerteten Net-

tovermögen ergibt. Sind die Anschaffungskosten geringer als das zum beizulegenden Zeitwert 

bewertete Nettovermögen des erworbenen Tochterunternehmens, wird der Unterschiedsbetrag 

direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Konzerninterne Transaktionen und Salden 

sowie unrealisierte Gewinne und Verluste aus Transaktionen zwischen Konzernunternehmen 

werden eliminiert. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von Tochtergesellschaften 

werden, sofern notwendig, angepasst, um eine konzerneinheitliche Bilanzierung zu  

gewährleisten. 
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2.3.1 Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen 

Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen werden wie Transaktionen mit Eigenkapital-

gebern behandelt. Ein aus dem Erwerb eines nicht beherrschenden Anteils entstehender Un-

terschiedsbetrag zwischen der gezahlten Leistung und dem betreffenden Anteil an dem Buch-

wert des Nettovermögens des Tochterunternehmens wird im Eigenkapital erfasst. Positive oder 

negative Effekte, die bei der Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen entstehen, wer-

den ebenfalls im Eigenkapital erfasst. Dies gilt nur insoweit, als durch die Veräußerung kein 

Verlust von „control“ eintritt.  

2.3.2 Assoziierte Unternehmen und gemeinschaftlich geführte Unternehmen 

Assoziierte Unternehmen sind solche Unternehmen, auf die der Konzern maßgeblichen Einfluss 

ausübt. Ein maßgeblicher Einfluss wird widerlegbar vermutet, wenn der Stimmrechtsanteil zwi-

schen 20,0 % und 50,0 % liegt. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und gemeinschaft-

lich geführten Unternehmen (Joint Ventures) werden unter Anwendung der Equity-Methode 

bilanziert und anfangs mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteil des Konzerns an 

assoziierten Unternehmen oder gemeinschaftlich geführten Unternehmen beinhaltet den beim 

Erwerb entstandenen Geschäftswert (unter Berücksichtigung kumulierter Wertminderungen). 

Der Anteil des Konzerns an Gewinnen und Verlusten von assoziierten Unternehmen oder Joint 

Ventures wird ab dem Zeitpunkt des Erwerbs in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und 

die kumulierten Veränderungen werden gegen den Beteiligungsbuchwert verrechnet. Erfolgs-

neutrale Eigenkapitalveränderungen sind nicht zu berücksichtigen. Wenn der Verlustanteil des 

Konzerns an einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture dem Anteil des Konzerns an 

diesem Unternehmen inklusive anderer ungesicherter Forderungen entspricht bzw. diesen 

übersteigt, werden keine weiteren Verluste erfasst, es sei denn, der Konzern ist für das assozi-

ierte Unternehmen oder gemeinschaftlich geführte Unternehmen eine Verpflichtung eingegan-

gen oder hat für dieses Zahlungen geleistet. 

Nicht realisierte Zwischenergebnisse aus Transaktionen zwischen Konzernunternehmen und 

assoziierten Unternehmen oder gemeinschaftlich geführten Unternehmen werden anteilig elimi-

niert, soweit die zugrunde liegenden Sachverhalte wesentlich sind. 

Im Rahmen der Werthaltigkeitsprüfung (Impairment Test) wird der Buchwert eines nach der 

Equity-Methode bewerteten Unternehmens mit dessen erzielbarem Betrag verglichen. Falls der 

Buchwert den erzielbaren Betrag übersteigt, ist eine Wertminderung (Impairment) in Höhe des 
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Differenzbetrags vorzunehmen. Sofern die Gründe für eine zuvor erfasste Wertminderung ent-

fallen sind, erfolgt eine entsprechende erfolgswirksame Zuschreibung.  

Die Abschlüsse der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen werden nach konzern-

einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt. Die assoziierten Unterneh-

men, deren Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage im Einzelnen und insgesamt unwe-

sentlich ist, werden nicht nach der Equity-Methode konsolidiert. Sie werden mit dem beizule-

genden Zeitwert im Konzernabschluss berücksichtigt. Unwesentliche Beteiligungen, deren 

Marktwert aufgrund des Fehlens eines aktiven Markts nicht berechnet werden kann, werden zu 

Anschaffungskosten bewertet. 

2.3.3 Veräußerung von Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen 

Wenn der Konzern entweder die Beherrschung oder den maßgeblichen Einfluss auf ein Unter-

nehmen verliert, wird der verbleibende Anteil zum beizulegenden Zeitwert neu bewertet und die 

daraus resultierende Differenz als Gewinn oder Verlust erfasst. Der beizulegende Zeitwert ist 

der beim erstmaligen Ansatz eines assoziierten Unternehmens, Gemeinschaftsunternehmens 

oder eines finanziellen Vermögenswertes ermittelte beizulegende Zeitwert. Darüber hinaus 

werden alle im sonstigen Ergebnis ausgewiesenen Beträge in Bezug auf dieses Unternehmen 

so bilanziert, wie dies verlangt würde, wenn das Mutterunternehmen die dazugehörigen Vermö-

genswerte und Schulden direkt veräußert hätte. Dies bedeutet, dass ein zuvor im sonstigen 

Ergebnis erfasster Gewinn oder Verlust vom Eigenkapital in die Gewinn- und Verlust- 

rechnung umgebucht wird. Soweit dieser nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht 

werden kann, verbleibt er im Eigenkapital (z. B. versicherungsmathematische Ergebnisse aus 

Pensionen). 

2.3.4 Segmentberichterstattung 

Nach IFRS 8 - Geschäftssegmente - sind die Segmentinformationen über Geschäftssegmente 

entsprechend der internen Berichterstattung an den Hauptentscheidungsträger darzustellen 

(Managementansatz). Ein Geschäftssegment ist ein Unternehmensbestandteil,  

- der Geschäftstätigkeiten betreibt, mit denen Umsatzerlöse erwirtschaftet werden und bei

denen Aufwendungen anfallen können. Dazu gehören bei uns alle Umsatzerlöse im Zu-

sammenhang mit der Leistungserbringung, die unmittelbar und mittelbar gegenüber Pati-

enten erfolgt, sowie alle zur Leistungserbringung notwendigen Aufwendungen,
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- dessen Betriebsergebnis regelmäßig von der verantwortlichen Unternehmensinstanz im 

Hinblick auf Entscheidungen über die Allokation von Ressourcen zu diesem Segment und 

die Bewertung seiner Ertragskraft überprüft wird und  

- für den separate Finanzinformationen vorliegen.  

In unserem Konzern ist der Vorstand das Hauptentscheidungsträgergremium. In diesem Gre-

mium werden die strategischen Entscheidungen für den Konzern getroffen und an dieses Gre-

mium werden regelmäßig die Kennzahlen der Kliniken, die bei uns die operativen Segmente 

darstellen, berichtet.  

Das monatliche Berichtswesen an den Vorstand umfasst die Kliniken. Die Konzernführungskos-

ten werden vollständig auf die operativen Segmente verteilt. Der monatliche Plan-Ist-Vergleich 

und Ist-Ist-Vergleich im Bericht an den Vorstand dient durch die Zusammenfassung der operati-

ven Segmente zu einem Berichtssegment der Steuerung der in der Unternehmensprognose 

veröffentlichten Zielgrößen, besonders der EBITDA-Marge.  

Aus unserem Verständnis heraus, integrierte Gesundheitsleistungen anzubieten, unterscheiden 

wir in der Steuerung nicht danach, ob die Leistungen im Sinne des Sozialgesetzbuchs dem sta-

tionären oder dem ambulanten Sektor bzw. dem Reha- oder Pflegesektor zuzurechnen sind. In 

die operativen Segmente fließen alle Aufwendungen und Erträge ein, die direkt oder indirekt mit 

den Patienten im Zusammenhang stehen.  

Die operativen Segmente werden zu einem Berichtssegment aggregiert, da diese vergleichbare 

wirtschaftliche Merkmale aufweisen. Bedingt durch dieselben strukturellen Rahmenbedingun-

gen, weisen die operativen Segmente im Konzern mit den erbrachten Gesundheitsleistungen 

ein vergleichbares Chancen- und Risikoprofil auf, deren wirtschaftliches Umfeld weitgehend 

gesetzlich bestimmt ist. Die politisch gewollten staatlichen Eingriffe setzen sowohl auf der Er-

lösseite als auch bei den Aufwendungen an. Damit ist es den operativen Segmenten möglich, 

vergleichbare EBITDA-Margen zu erzielen. Wir verfügen damit unverändert über nur ein be-

richtspflichtiges Geschäftssegment.  

Sämtliche Umsatzerlöse für alle unsere Tätigkeitsbereiche erzielen wir im Inland. Den Großteil 

unseres Umsatzes im stationären, ambulanten, Reha- und pflegerischen Bereich erzielen wir 

mit den gesetzlichen Krankenkassen, der staatlichen Rentenversicherung, den gesetzlichen 

Berufsgenossenschaften und weiteren öffentlichen Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge. Nur 

ein geringer Teil des Umsatzes wird mit privaten Krankenkassen bzw. Selbstzahlern getätigt. 
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Wir verweisen hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern und Bundes-

ländern auf Kapitel 5 des Anhangs. 

2.4 Geschäftswerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte 

2.4.1 Geschäftswert 

Der Geschäftswert stellt den Überschuss der Anschaffungskosten des Unternehmenserwerbs 

über den beizulegenden Zeitwert der Anteile des Konzerns an den Nettovermögenswerten des 

erworbenen Unternehmens zum Erwerbszeitpunkt dar. Ein durch Unternehmenserwerb ent-

standener Geschäftswert wird den immateriellen Vermögenswerten zugeordnet. Der Ge-

schäftswert wird mindestens einem jährlichen Werthaltigkeitstest (Impairment Test) unterzogen 

und mit seinen ursprünglichen Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wertminderungen 

bewertet. Eine Überprüfung findet darüber hinaus auch dann statt, wenn Ereignisse oder Um-

stände darauf hindeuten, dass der Wert gemindert sein könnte. Wertaufholungsbeträge werden 

nicht berücksichtigt. Gewinne und Verluste aus der Veräußerung eines Unternehmens umfas-

sen den Buchwert des Geschäftswertes, der dem abgehenden Unternehmen zugeordnet ist. 

Der Geschäftswert wird zum Zweck des Werthaltigkeitstests auf zahlungsmittelgenerierende 

Einheiten (Cash Generating Units) verteilt. Diese entsprechen bei der RHÖN-KLINIKUM AG 

grundsätzlich den einzelnen Kliniken (jedem Klinikstandort mit seinen stationären, teilstationä-

ren und ambulanten Versorgungsstrukturen einschließlich vorhandener Rehabilitationseinrich-

tungen), soweit der zugehörige Goodwill kooperierender Einheiten nicht auf übergeordneter 

Ebene überwacht wird.  

Falls der erzielbare Betrag den Buchwert unterschreitet, wird eine Wertminderung erfasst. Der 

erzielbare Betrag entspricht dabei dem höheren der beiden Beträge aus beizulegendem Zeit-

wert abzüglich Verkaufskosten sowie dem Nutzungswert.  

2.4.2 Computersoftware 

Erworbene Computersoftwarelizenzen werden zu ihren Anschaffungskosten zuzüglich der Kos-

ten für die Versetzung in einen nutzungsbereiten Zustand aktiviert. Diese Kosten werden über 

die geschätzte Nutzungsdauer linear abgeschrieben (drei bis sieben Jahre) und unter dem Pos-

ten Abschreibungen und Wertminderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 
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Kosten, die mit der Entwicklung von Websites oder Pflege von Computersoftware verbunden 

sind, werden zum Zeitpunkt ihres Anfalls als Aufwand erfasst, sofern die Voraussetzungen für 

eine Aktivierung gemäß IAS 38 nicht erfüllt sind.  

2.4.3 Sonstige immaterielle Vermögenswerte 

Sonstige immaterielle Vermögenswerte werden zu historischen Anschaffungskosten angesetzt 

und – soweit abnutzbar – entsprechend ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer (drei bis 

fünf Jahre) planmäßig linear abgeschrieben und unter dem Posten Abschreibungen und Wert-

minderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 

2.4.4 Forschungs- und Entwicklungskosten 

Forschungskosten werden gemäß IAS 38 als laufender Aufwand erfasst. Entwicklungskosten 

werden aktiviert, wenn die Voraussetzungen des IAS 38 kumulativ erfüllt sind. Aktivierungs-

pflichtige Entwicklungskosten liegen nicht vor. 

2.5 Sachanlagen 

Die unter den Sachanlagen ausgewiesenen Grundstücke und Gebäude umfassen hauptsäch-

lich Krankenhausbauten. Sie werden ebenso wie die übrigen Sachanlagen zu ihren historischen 

Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet. Anschaffungs-

kosten beinhalten die direkt dem Erwerb zurechenbaren Aufwendungen. Die Herstellungskos-

ten umfassen darüber hinaus den Herstellungskosten zurechenbare Gemeinkosten. Nachträgli-

che Anschaffungs-/Herstellungskosten werden nur dann als Teil der Anschaffungs-/Her-

stellungskosten des Vermögenswertes oder – sofern einschlägig – als separater Vermögens-

wert erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass daraus dem Konzern zukünftig wirtschaftlicher 

Nutzen zufließen wird und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig ermittelt werden kön-

nen. Alle anderen Reparaturen und Wartungen werden in dem Geschäftsjahr aufwandswirksam 

in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in dem sie angefallen sind. 

Sachanlagen werden auf Wertminderungen überprüft, wenn Ereignisse oder veränderte Um-

stände vermuten lassen, dass eine Wertminderung eingetreten sein könnte. In einem solchen 

Fall erfolgt die Werthaltigkeitsprüfung nach IAS 36 entsprechend den für immaterielle Vermö-

genswerte erläuterten Grundsätzen. Sofern eine Wertminderung vorzunehmen ist, wird die 

Restnutzungsdauer gegebenenfalls entsprechend angepasst. Sind die Gründe für eine zuvor 

erfasste Wertminderung entfallen, werden diese Vermögenswerte erfolgswirksam zugeschrie-
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ben, wobei diese Wertaufholung nicht den Buchwert übersteigen darf, der sich ergeben hätte, 

wenn in den früheren Perioden keine Wertminderung erfasst worden wäre.  

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Bei allen weiteren Vermögenswerten erfolgt die Ab-

schreibung linear, wobei die Anschaffungskosten über die erwartete Nutzungsdauer der Ver-

mögenswerte wie folgt auf den Restbuchwert abgeschrieben werden: 

Gebäude 331/3 Jahre

Maschinen und technische Anlagen 5 bis 15 Jahre

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 12 Jahre

Die Restbuchwerte und wirtschaftlichen Nutzungsdauern werden zu jedem Bilanzstichtag über-

prüft und gegebenenfalls angepasst. Gewinne und Verluste aus den Abgängen von Vermö-

genswerten werden als Unterschiedsbetrag zwischen den Veräußerungserlösen und dem 

Buchwert ermittelt und erfolgswirksam erfasst.  

2.6 Öffentliche Zuwendungen 

Zuwendungen der öffentlichen Hand werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert erfasst, wenn mit 

großer Sicherheit davon auszugehen ist, dass die Zuwendung erfolgen wird und der Konzern 

die notwendigen Bedingungen für den Erhalt der Zuwendung erfüllt. Öffentliche Zuwendungen 

für Investitionen werden als Buchwertminderung von den Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten der geförderten Vermögensgegenstände abgesetzt. Sie werden auf linearer Basis über die 

erwartete Nutzungsdauer der betreffenden Vermögenswerte aufwandsmindernd verteilt. Derar-

tige Zuwendungen werden im Rahmen der gesetzlich normierten Investitionsförderung den 

Krankenhäusern gewährt. Noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel werden un-

ter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag ausgewiesen. 

2.7 Wertminderung von Sachanlagen und immateriellen Vermögens-
werten (ohne Geschäftswert) 

Der Konzern beurteilt an jedem Bilanzstichtag, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Ver-

mögenswert wertgemindert sein könnte. Liegen solche Anhaltspunkte vor oder ist eine jährliche 

Überprüfung eines Vermögenswertes auf Wertminderung erforderlich, nimmt der Konzern eine 

Schätzung des erzielbaren Betrags vor. Können dem einzelnen Vermögenswert keine eigen-

ständigen Mittelzuflüsse zugeordnet werden, erfolgt die Schätzung des erzielbaren Betrags für 

die zahlungsmittelgenerierende Einheit, zu der der Vermögenswert gehört. Der erzielbare Be-

trag ist der höhere Betrag aus dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswertes abzüglich 
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Veräußerungskosten und dem Nutzungswert. Übersteigt der Buchwert eines Vermögenswertes 

seinen erzielbaren Betrag, wird der Vermögenswert als wertgemindert betrachtet und auf sei-

nen erzielbaren Betrag abgeschrieben. Zur Ermittlung des Nutzungswertes werden die ge-

schätzten künftigen Cash-Flows unter Zugrundelegung eines Abzinsungssatzes vor Steuern, 

der die aktuellen Markterwartungen hinsichtlich des Zinseffektes und der spezifischen Risiken 

des Vermögenswertes widerspiegelt, auf ihren Barwert abgezinst. Wertminderungsaufwendun-

gen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten Abschreibungen und Wert-

minderungen ausgewiesen.  

An jedem Bilanzstichtag wird überprüft, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Wertminde-

rungsaufwand, der in früheren Berichtsperioden erfasst wurde, nicht länger besteht oder sich 

vermindert haben könnte. Liegt ein solcher Indikator vor, wird der erzielbare Betrag geschätzt. 

Ein zuvor erfasster Wertminderungsaufwand ist dann aufzuheben, wenn sich seit der Erfassung 

des letzten Wertminderungsaufwands eine Änderung in den Schätzungen ergeben hat, die bei 

der Bestimmung des erzielbaren Betrags herangezogen wurden. Wenn dies der Fall ist, ist der 

Buchwert des Vermögenswertes auf seinen erzielbaren Betrag zu erhöhen. Dieser darf aller-

dings nicht den Buchwert übersteigen, der sich nach Berücksichtigung der planmäßigen Ab-

schreibungen ergeben hätte, wenn in Vorjahren kein Wertminderungsaufwand erfasst worden 

wäre. Eine solche Wertaufholung ist sofort im Periodenergebnis zu erfassen. Nachdem eine 

Wertaufholung vorgenommen wurde, ist der Abschreibungsaufwand in künftigen Berichtsperio-

den anzupassen, um den berichtigten Buchwert des Vermögenswertes abzüglich eines etwai-

gen Restbuchwertes systematisch auf seine Restnutzungsdauer zu verteilen. 

2.8 Finanzielle Vermögenswerte 

Die finanziellen Vermögenswerte setzen sich grundsätzlich zusammen aus den Forderungen, 

sonstigen finanziellen Vermögenswerten, Eigenkapitaltiteln, derivativen Finanzinstrumenten mit 

positiven beizulegenden Zeitwerten und den Zahlungsmitteln. 

Diese finanziellen Vermögenswerte werden grundsätzlich in die folgenden Kategorien im Sinne 

von IFRS 9 unterteilt:  

 erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Fair Value through profit and loss)

 erfolgsneutral zum Fair Value bewertet (Fair Value through other comprehensive in-
come, ohne Recycling)

 zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet (amortised cost)
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 erfolgsneutral zum Fair Value bewertet (Fair Value through other comprehensive in-
come, mit Recycling) 

Alle Käufe und Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten werden zum Erfüllungstag ange-

setzt, dem Tag, an dem der Kauf bzw. Verkauf des Vermögenswertes abgewickelt wird. Deriva-

tive Finanzinstrumente werden zum Handelstag angesetzt. Der Erstansatz aller finanziellen 

Vermögenswerte erfolgt zum Fair Value.  

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete Vermögenswerte (Fair Value through other compre-

hensive income, ohne Recycling) werden nach ihrem erstmaligen Ansatz zu ihren beizulegen-

den Zeitwerten bewertet. Finanzielle Vermögenswerte in der Kategorie amortised cost werden 

zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung der Effektivzinsmethode bilanziert. Fi-

nanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Zahlungen aus dem In-

vestment erloschen sind oder übertragen wurden und der Konzern im Wesentlichen alle Risiken 

und Chancen, die mit dem Eigentum verbunden sind, übertragen hat. 

Investitionen in Eigenkapitalinstrumente (Beteiligungen) werden nach IFRS 9 bei der RHÖN-

KLINIKUM AG als Fair Value through other comprehensive income (ohne Recycling) bilanziert. 

Dabei handelt es sich um strategische Finanzinvestitionen und der Konzern hält diese Klassifi-

zierung für aussagefähiger. Entsprechende Gewinne und Verluste aus der Veräußerung wer-

den nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert. 

Wenn für finanzielle Vermögenswerte kein aktiver Markt besteht oder es sich um nicht notierte 

Vermögenswerte handelt, werden die beizulegenden Zeitwerte mittels geeigneter Bewertungs-

methoden ermittelt. Diese können Bezugnahmen auf kürzlich stattgefundene Transaktionen 

zwischen unabhängigen Geschäftspartnern, die Verwendung aktueller Marktpreise anderer 

Vermögenswerte, die im Wesentlichen dem betrachteten Vermögenswert ähnlich sind, Discoun-

ted-Cash-Flow-Verfahren sowie Optionspreismodelle umfassen, die so weit wie möglich von 

Marktdaten und so wenig wie möglich von unternehmensindividuellen Daten Gebrauch machen.  

Zu jedem Bilanzstichtag wird überprüft, ob eingetretene Verluste bzw. bereits erwartete Verluste 

zu erfassen sind. Sofern nicht der vereinfachte Wertminderungsansatz für Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen angewendet wird, wird zusätzlich danach differenziert, ob sich das 

Ausfallrisiko finanzieller Vermögenswerte seit ihrem Zugang wesentlich verschlechtert hat oder 

nicht. Liegt eine signifikante Verschlechterung des Ausfallrisikos vor (z. B. wenn der finanzielle 

Vermögenswert nicht mehr der Ratingklasse Investment Grade zugeordnet werden kann), wer-

den ab diesem Zeitpunkt sämtliche erwartete Verluste über die gesamte Laufzeit erfasst.  

Andernfalls werden nur die über die Laufzeit des Instruments erwarteten Verluste berücksich-
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tigt, die aus künftigen möglichen Verlustereignissen innerhalb der nächsten zwölf Monate 

resultieren. 

Im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG kommt das allgemeine Wertminderungsmodell im We-

sentlichen für Festgeldanlagen zur Anwendung. Die Ermittlung des erwarteten Kreditverlusts 

erfolgt dabei unter Berücksichtigung von externen Ratings, Insolvenzquoten sowie zukunftsori-

entierter Informationen über Credit Default Swaps (CDS).  

2.8.1 Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Vermögenswerte (Fair Value 
through profit and loss) 

Nach IFRS 9 ist die erfolgswirksame Bewertung zum Fair Value bei finanziellen Vermögenswer-

ten verpflichtend vorzunehmen, wenn diese weder im Rahmen eines Geschäftsmodells gehal-

ten werden, dessen Zielsetzung darin besteht, Vermögenswerte zu halten, um vertragliche 

Cash-Flows zu vereinnahmen, noch im Rahmen eines Geschäftsmodells, dessen Zielsetzung 

erfüllt wird, wenn vertragliche Cash-Flows vereinnahmt und finanzielle Vermögenswerte ver-

kauft werden. Darüber hinaus sind finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam zum beizule-

genden Zeitwert zu bewerten, wenn sie die Zahlungsstrombedingungen i. S. d. IFRS 9 nicht 

erfüllen. Bei der RHÖN-KLINIKUM AG existieren keine finanziellen Vermögenswerte in Form 

von Fremdkapitalinstrumenten, die dieser Kategorie zugeordnet werden könnten.  

2.8.2 Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete Vermögenswerte (Fair Value 
through other comprehensive income, ohne Recycling) 

Investitionen in Eigenkapitalinstrumente erfüllen die Zahlungsstrombedingungen i. S. d. IFRS 9 

nicht, sie sind grundsätzlich zum Fair Value zu bewerten. Für Eigenkapitalinstrumente, die nicht 

zu Handelszwecken gehalten werden, hat ein Unternehmen das unwiderrufliche Recht, bei Er-

stansatz von der Nutzung der Fair Value-OCI-Option Gebrauch zu machen. Im Konzern der 

RHÖN-KLINIKUM AG werden Beteiligungen in Höhe von 9,5 Mio. € (Vj. 4,7 Mio. €) zum Fair 

Value (Fair Value through other comprehensive income, ohne Recycling) bewertet.  

2.8.3 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Vermögenswerte 
(amortised cost) 

Finanzielle Vermögenswerte, die im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, deren 

Zielsetzung darin besteht, Vermögenswerte zu halten, um die vertraglichen Cash-Flows zu ver-

einnahmen, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, sofern die Vermögenswerte 

auch die Zahlungsstrombedingungen i. S. v. IFRS 9 erfüllen.  
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Bei der Beurteilung, ob Cash-Flows realisiert werden, indem die vertraglich vereinbarten Zah-

lungen aus dem finanziellen Vermögenswert vereinnahmt werden, sind die Häufigkeit und der 

Umfang der Verkäufe in früheren Perioden zu berücksichtigen, ob die verkauften Vermögens-

werte kurz vor dem Fälligkeitstermin standen sowie die Gründe für diese Verkäufe und die Er-

wartungen hinsichtlich der künftigen Verkaufsaktivitäten.  

Im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 

sonstige finanzielle Vermögenswerte sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente die-

ser Kategorie zugeordnet.  

2.8.4 Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete Vermögenswerte (Fair Value 
through other comprehensive income; mit Recycling)  

Dieser Kategorie werden finanzielle Vermögenswerte zugeordnet, die die Zahlungsstrombedin-

gungen i. S. d. IFRS 9 erfüllen und deren Zielsetzung darin besteht, vertragliche Cash-Flows zu 

vereinnahmen und finanzielle Vermögenswerte zu verkaufen. Solche finanziellen Vermögens-

werte liegen momentan bei der RHÖN-KLINIKUM AG nicht vor.  

2.9 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien umfassen Grundstücke und Gebäude, die zur Erzie-

lung von Mieteinnahmen oder zum Zweck der Wertsteigerung gehalten werden und nicht für die 

eigene Erbringung von Dienstleistungen, für Verwaltungszwecke oder für den Verkauf im Rah-

men der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit genutzt werden. Als Finanzinvestition gehaltene Im-

mobilien werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibun-

gen bewertet.  

Da das wirtschaftliche Eigentum an den vermieteten Immobilien bei der RHÖN-KLINIKUM AG 

oder ihren Tochtergesellschaften als Leasinggeber (Operating-Leasing) verbleibt, werden diese 

Immobilien unter entsprechender Kennzeichnung in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Die 

Leasinggegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert und entspre-

chend den Bilanzierungsgrundsätzen für Sachanlagen abgeschrieben. Mieterlöse werden linear 

über die Vertragslaufzeit berücksichtigt. 

2.10 Vorräte 

Vorräte beinhalten im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Diese 

werden zu Anschaffungskosten (einschließlich Nebenkosten) bzw. dem niedrigeren Netto-
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veräußerungswert bewertet. Die Anschaffungskosten werden auf Grundlage der Durch-

schnittsmethode bestimmt. Der Nettoveräußerungswert stellt den geschätzten Verkaufspreis im 

ordentlichen Geschäftsgang abzüglich noch anfallender Veräußerungskosten dar.  

2.11 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert 

zuzüglich eventueller Transaktionskosten angesetzt und in der Folge zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten (amortised cost) unter Abzug von Wertminderungen bewertet. Der Konzern tätigt 

über 90 % seiner Umsätze mit den gesetzlichen Krankenkassen. Der wesentliche Teil der For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen besteht ebenso gegenüber gesetzlichen Kranken-

kassen. Für die Ermittlung erwarteter Kreditverluste haben wir für diese Kategorie der Forde-

rungen das Länderausfallrisiko für die Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt. Bei den 

übrigen Forderungen schätzt der Konzern den Anteil der erwarteten Kreditverluste zum Bilanz-

stichtag kollektiv auf Basis von Altersstrukturlisten und Erfahrungswerten der Vergangenheit als 

Prozentsatz in Abhängigkeit von der Außenstandsdauer. Makroökonomische Risiken fließen 

zeitversetzt über das Länderausfallrisiko für die Bundesrepublik Deutschland bzw. über die indi-

viduellen Forderungsausfälle in die Betrachtung ein. Forderungen werden im Konzern der 

RHÖN-KLINIKUM AG nach Ablauf der gesetzlich festgeschriebenen Verjährungsfristen bzw. 

nach Abschluss eines erfolglosen Insolvenzverfahrens ausgebucht. Zusätzlich bilanziert der 

Konzern Einzelwertberichtigungen, wenn aufgrund besonderer Umstände nicht mit der Einbrin-

gung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu rechnen ist. 

2.12 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Bargeld, Sichteinlagen und andere 

kurzfristige hochliquide finanzielle Vermögenswerte mit einer ursprünglichen Laufzeit von 

maximal drei Monaten. In der Bilanz werden ausgenutzte Kontokorrentkredite als Verbindlich-

keiten gegenüber Kreditinstituten unter den kurzfristigen Finanzschulden gezeigt. 

2.13 Eigenkapital 

Stammaktien werden als Eigenkapital klassifiziert. Kosten, die direkt der Ausgabe von neuen 

Aktien zuzurechnen sind, werden im Eigenkapital (netto nach Steuern) als Abzug von den 

Emissionserlösen bilanziert.  
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Erwirbt ein Unternehmen des Konzerns Eigenkapitalanteile der RHÖN-KLINIKUM AG, wird der 

Wert der bezahlten Gegenleistung einschließlich direkt zurechenbarer zusätzlicher Kosten 

(netto nach Steuern) vom Eigenkapital, das den Aktionären des Unternehmens zusteht, abge-

zogen, bis die Aktien entweder eingezogen, wieder ausgegeben oder weiterveräußert werden. 

Werden solche Anteile nachträglich wieder ausgegeben oder veräußert, wird die erhaltene Ge-

genleistung netto nach Abzug direkt zurechenbarer zusätzlicher Transaktionskosten und damit 

zusammenhängender Ertragsteuern im Eigenkapital, das den Aktionären der RHÖN-KLINIKUM 

AG zusteht, erfasst. 

2.14 Finanzielle Verbindlichkeiten 

Die finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich grundsätzlich aus Finanzschulden (einschließlich 

negativer beizulegender Zeitwerte derivativer Finanzinstrumente), Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen sowie sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten zusammen. Darlehens-

verbindlichkeiten werden als kurzfristige Verbindlichkeiten klassifiziert, sofern der Konzern nicht 

das unbedingte Recht hat, die Begleichung der Verbindlichkeit auf einen Zeitpunkt mindestens 

zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag zu verschieben.  

Finanzielle Verbindlichkeiten sowie Finanzschulden werden bei ihrem erstmaligen Ansatz zum 

beizulegenden Zeitwert (nach Abzug von Transaktionskosten) angesetzt. In den Folgeperioden 

werden sie zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet; jede Differenz zwischen dem Aus-

zahlungsbetrag (nach Abzug von Transaktionskosten) und dem Rückzahlungsbetrag wird über 

die Laufzeit der Ausleihung unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung im Finanzergebnis erfasst.  

Die derivativen Finanzinstrumente werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Für kurzfristi-

ge finanzielle Verbindlichkeiten bedeutet dies, dass sie mit ihrem Rückzahlungs- oder Erfül-

lungsbetrag angesetzt werden. 

2.15 Laufende und latente Steuern 

Der Steueraufwand der Periode setzt sich aus laufenden und latenten Steuern zusammen. 

Steuern werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, es sei denn, sie beziehen sich auf 

Posten, die unmittelbar im Eigenkapital oder im sonstigen Ergebnis erfasst wurden. In diesem 

Fall werden Steuern ebenfalls im Eigenkapital oder im sonstigen Ergebnis erfasst. 

Latente Steuern werden, unter Verwendung der Verbindlichkeitenmethode, für alle temporären 

Differenzen zwischen steuerlichen Buchwerten der Vermögenswerte und Schulden und den 
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jeweiligen IFRS-Konzernbuchwerten angesetzt. Wenn jedoch im Rahmen einer Transaktion, die 

keinen Unternehmenszusammenschluss darstellt, eine latente Steuer aus dem erstmaligen An-

satz eines Vermögenswertes oder einer Verbindlichkeit entsteht, die zum Zeitpunkt der Trans-

aktion weder einen Effekt auf den bilanziellen noch auf den steuerlichen Gewinn oder Verlust 

hat, unterbleibt die Steuerabgrenzung. Latente Steuern werden unter Anwendung der Steuers-

ätze (und Steuervorschriften) bewertet, die am Bilanzstichtag gelten oder im Wesentlichen ge-

setzlich verabschiedet sind und deren Geltung zum Zeitpunkt der Realisierung der latenten 

Steuerforderung bzw. der Begleichung der latenten Steuerverbindlichkeit erwartet wird. Die Er-

mittlung der latenten Steuern beruht auf einem Körperschaftsteuersatz von 15,0 % (zuzüglich 

Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die Körperschaftsteuer). 

Latente Steuerforderungen werden in dem Umfang angesetzt, in dem eine steuerliche Vorteils-

nahme aus der Verrechnung mit steuerlichen Gewinnen wahrscheinlich ist.  

Latente Steuerverbindlichkeiten im Zusammenhang mit temporären Differenzen bei Beteiligun-

gen an Tochterunternehmen werden grundsätzlich angesetzt, es sei denn, dass der Zeitpunkt 

der Umkehrung der temporären Differenzen vom Konzern gesteuert werden kann und dass 

eine Umkehrung der temporären Differenzen in absehbarer Zeit nicht wahrscheinlich ist.  

2.16 Leistungen an Arbeitnehmer  

2.16.1 Pensionsverpflichtungen und sonstige langfristig fällige Leistungen an 
Arbeitnehmer 

Im Konzern existieren unterschiedliche Pensionspläne. Die Pläne werden durch Zahlungen an 

Versicherungsgesellschaften oder Pensionskassen oder durch Bildung von Rückstellungen 

(unmittelbare Zusagen), deren Höhe auf versicherungsmathematischen Berechnungen basiert, 

finanziert. Der Konzern hat sowohl leistungsorientierte als auch beitragsorientierte Pensions-

pläne.  

Ein beitragsorientierter Plan ist ein Pensionsplan, unter dem der Konzern feste Beitragszahlun-

gen an eine eigenständige Gesellschaft (Versicherungsgesellschaft oder Pensionskasse) leis-

tet. Der Konzern könnte lediglich im Rahmen der Subsidiärhaftung in Anspruch genommen 

werden, zusätzliche Beiträge zu leisten. Da die RHÖN-KLINIKUM AG das Risiko des Ausfalls 

einer Versicherungsgesellschaft oder Pensionskasse für äußerst gering hält, werden derartige 

Zusagen wie beitragsorientierte Pläne bilanziert. 
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Bei beitragsorientierten Plänen leistet der Konzern aufgrund einer gesetzlichen oder vertragli-

chen Verpflichtung Beiträge an öffentliche oder private Pensionsversicherungspläne. Der Kon-

zern hat über die Zahlung der Beiträge hinaus keine weiteren Zahlungsverpflichtungen. Die Bei-

träge werden bei Fälligkeit im Personalaufwand erfasst. 

Ein leistungsorientierter Plan ist ein Pensionsplan, der nicht unter die Definition eines beitrags-

orientierten Plans fällt. Er ist typischerweise dadurch charakterisiert, dass er einen Betrag an 

Pensionsleistungen festschreibt, den ein Mitarbeiter bei Renteneintritt erhalten wird und dessen 

Höhe üblicherweise von einem oder mehreren Faktoren wie Alter, Dienstzeit und Gehalt ab-

hängig ist.  

Die in der Bilanz angesetzte Rückstellung für leistungsorientierte Pläne entspricht dem Barwert 

der leistungsorientierten Verpflichtung (Defined Benefit Obligation, DBO) am Bilanzstichtag. Die 

DBO wird jährlich von einem unabhängigen versicherungsmathematischen Gutachter unter 

Anwendung der Anwartschaftsbarwertmethode (projected unit credit method) berechnet. Der 

Barwert der DBO wird berechnet, indem die erwarteten zukünftigen Mittelabflüsse mit dem 

Zinssatz von Industrieanleihen hoher Bonität, die auf die Währung lauten, in der auch die Leis-

tungen bezahlt werden, und deren Laufzeiten denen der Pensionsverpflichtung entsprechen, 

abgezinst werden.  

Die Erfassung von versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten, die sich aus Ände-

rungen versicherungsmathematischer Annahmen bzw. aus Abweichungen zwischen früheren 

versicherungsmathematischen Annahmen und der tatsächlichen Entwicklung ergeben, erfolgt 

unter Berücksichtigung latenter Steuern direkt im Eigenkapital in der Periode der Entstehung. 

Dadurch zeigt die Bilanz – nach Abzug gegebenenfalls existierenden Planvermögens – den 

vollen Umfang der Verpflichtungen unter der Vermeidung von Aufwandsschwankungen, die sich 

insbesondere bei Änderungen der Berechnungsparameter ergeben können. Die in der jeweili-

gen Berichtsperiode erfassten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste werden als 

„Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen“ in der Gesamtergebnisrechnung ge-

sondert dargestellt.  

Gemäß IAS 19 wird nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand, d. h. alle Leistungsänderungen, 

die die leistungsorientierte Verpflichtung vermindern, in vollem Umfang im Zeitpunkt der 

Planänderung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
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Gemeinschaftliche Pläne mehrerer Arbeitgeber 

Aufgrund tarifvertraglicher Regelungen leistet der Konzern für eine bestimmte Anzahl von Mit-

arbeitern Beiträge an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und an andere 

Versorgungswerke des öffentlichen Diensts (BVK Zusatzversorgung - Bayerische Versorgungs-

kammer, BVK). Die Zusatzversorgungskassen sind Körperschaften oder Anstalten des öffentli-

chen Rechts. Die Beiträge werden im Rahmen von Umlageverfahren erhoben. Durch diese Fi-

nanzierungsstruktur besteht das Risiko steigender Beiträge durch die Erhebung von Sanie-

rungsbeiträgen, die einseitig oder überproportional den Arbeitgebern auferlegt werden können.  

Bei den vorliegenden Plänen handelt es sich um gemeinschaftliche Pläne mehrerer Arbeitgeber 

(IAS 19.8), da sich die beteiligten Unternehmen sowohl das Risiko der Kapitalanlage als auch 

das biometrische Risiko teilen. Die VBL-/BVK-Versorgung ist grundsätzlich als leistungsorien-

tierter Versorgungsplan einzuordnen (IAS 19.38), für eine sachgerechte Abbildung des Kon-

zernanteils der zukünftigen Zahlungsverpflichtung fehlen allerdings aufgrund der vorliegenden 

Umlagefinanzierung die notwendigen Informationen. Aufgrund dieser Finanzierung nach dem 

Umlageverfahren, bei dem der Umlagesatz für einen bestimmten Deckungsabschnitt auf Basis 

des gesamten Versicherungsbestands und nicht auf Basis des einzelnen Versichertenrisikos 

ermittelt wird, ist der Versorgungsplan gemäß IAS 19.34 als beitragsorientierter Plan zu bilan-

zieren. Vereinbarungen im Sinne von IAS 19.37 bestehen nicht, so dass der Ansatz eines ent-

sprechenden Vermögenswertes oder einer Schuld entfällt. Der Erfassung eines etwaigen 

Schuldpostens in der Bilanz gehen vorrangig einzulösende Gewährsträgerverpflichtungen öf-

fentlicher Gebietskörperschaften vor. 

Die laufenden Beitragszahlungen an die VBL/BVK wurden als Aufwendungen für Altersversor-

gung der jeweiligen Jahre bzw. als Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im 

Personalaufwand ausgewiesen. 

Neben der Umlage erhebt die VBL Sanierungsgelder von beteiligten Arbeitgebern mit Pflicht-

versicherten im Abrechnungsverband West. Seit 2016 beträgt das Sanierungsgeld bis zum 

31. Dezember 2022 rund 0,14 % der versicherten Entgelte.  

Im Abrechnungsverband West finanziert die VBL ihre Leistungen über ein modifiziertes Ab-

schnittsdeckungsverfahren (Umlageverfahren). Der aktuelle Deckungsabschnitt umfasst die 

Jahre 2016 bis 2022. Der Umlagesatz ist so bemessen, dass die für die Dauer des Deckungs-

abschnitts zu entrichtende Umlage zusammen mit den übrigen zu erwartenden Einnahmen und 

dem verfügbaren Vermögen ausreicht, die Ausgaben während des Deckungsabschnitts sowie 
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der sechs folgenden Monate zu erfüllen. Seit 1. Januar 2002 beträgt der Umlagesatz 7,86 % 

des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Davon tragen die Arbeitgeber einen Anteil von 

6,45 % und die Beschäftigten einen Anteil von 1,41 % des zusatzversorgungspflichtigen Ent-

gelts. Seit 1. Juli 2017 kommt ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag von 0,4 % zur Anwendung. 

Der Beitragssatz in der BVK beträgt je nach Beitrittsjahr des Mitarbeiters zwischen 4,8 % und 

7,75 %. 

Aufgrund nicht ausreichender Informationen kann keine Aussage zu der Höhe der Beteiligung 

an den Versorgungswerken anhand der Beitragszahlung des Konzerns der RHÖN-KLINIKUM 

AG im Vergleich zu den Gesamtbeitragszahlungen an die VBL und an andere Versorgungswer-

ke des öffentlichen Diensts (BVK) getroffen werden.  

Im Falle der Beendigung einer VBL-Beteiligung sind die daraus entstehenden rechtlichen Fol-

gen in § 23 der VBL-Satzung festgelegt. Mit der Beendigung einer VBL-Beteiligung enden auch 

die Pflichtversicherungen. Da die VBL auch weiterhin die bis zum Ende der Beteiligung ent-

standenen Rentenansprüche und Rentenanwartschaften ausgleicht, muss zum Ausgleich dafür 

der ausscheidende Beteiligte einen Gegenwert zahlen, ausgenommen sind die Teile, die im 

Kapitaldeckungsverfahren finanziert wurden. Dieser Gegenwert umfasst sowohl die Ausfinan-

zierung bestehender Anwartschaften und die Deckung der Verwaltungskosten als auch zukünf-

tige Leistungsansprüche. Eine ähnliche Regelung sieht auch die Zusatzversorgungskasse vor. 

Da bei einem Ausscheiden aus der Umlagefinanzierung auch die Risiken der anderen System-

beteiligten anteilig mit ausgeglichen werden müssen, ist eine nachvollziehbare versicherungs-

mathematische Berechnung nur durch die Versorgungskasse selbst möglich. 

Die Mitgliedschaft bei der VBL/BVK besteht aufgrund der Übernahme von Kliniken aus der öf-

fentlichen Hand. Die Kliniken in Gießen und Marburg sind Mitglied in der VBL, die RHÖN-

Kreisklinik Bad Neustadt a. d. Saale ist Mitglied der BVK.  

2.16.2 Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden erbracht, wenn ein 

Mitarbeiter vor dem regulären Renteneintritt entlassen wird oder gegen eine Abfindungsleistung 

freiwillig aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Der Konzern erfasst Abfindungsleistungen, 

wenn er verpflichtet ist, das Arbeitsverhältnis von gegenwärtigen Mitarbeitern entsprechend 

einem detaillierten formalen Plan, der nicht rückgängig gemacht werden kann, zu beenden, 

oder Abfindungen bei freiwilliger Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Mitarbeiter zu leis-
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ten hat. Leistungen, die mehr als zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag fällig werden, werden 

auf ihren Barwert abgezinst.  

2.16.3 Tantiemen und Ergebnisbeteiligungen  

Für Tantiemen und Ergebnisbeteiligungen wird eine Verbindlichkeit, basierend auf einem am 

Konzernergebnis bzw. an den Ergebnissen der einbezogenen Tochtergesellschaften orientier-

ten Bewertungsverfahren, passiviert. Der Konzern passiviert eine Verbindlichkeit in den Fällen, 

in denen eine vertragliche Verpflichtung besteht oder sich aufgrund der Geschäftspraxis der 

Vergangenheit eine Verpflichtung ergibt.  

2.16.4 Anteilsbasierte Vergütungen 

Anteilsbasierte Vergütungen werden nach IFRS 2 bilanziert. Im Geschäftsjahr 2014 wurden 

Optionsrechte in Form von virtuellen Aktien ausgegeben. Die Bilanzierung erfolgt als Vergütung 

mit Barausgleich. Die Rückstellung für die Verpflichtung aus den virtuellen Aktien wurde in Hö-

he des zu erwartenden Aufwands gebildet. Der beizulegende Zeitwert der virtuellen Aktien wur-

de unter Anwendung eines Binomialmodells ermittelt. Die Verpflichtungen aus virtuellen Aktien-

optionen wurden mit Auszahlung im Juni 2019 vollumfänglich erfüllt. Im Übrigen sind die amtie-

renden und ehemaligen Vorstände an der im März 2016 gegründeten RHÖN-Innovations 

GmbH mit 3,0 % (Vj. 3,0 %) sowie weitere Angestellte mit 3,0 % (Vj. 3,2 %) am Stammkapital 

beteiligt. Die bei der Gründung geleisteten Zahlungen für die Geschäftsanteile in Höhe von ins-

gesamt 0,3 Mio. € (Vj. 0,3 Mio. €) – davon entfallen auf die Vorstände 0,1 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €) 

– werden als aktienbasierte Vergütungen i. S. v. IFRS 2 (cash-settled share-based payment 

transactions) unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Den Vorständen und weite-

ren Angestellten wird dabei eine Put-Option gewährt, die Anteile jeweils nach fünf Jahren, erst-

mals zum 31. Dezember 2020, der RHÖN-KLINIKUM AG anzudienen. Des Weiteren besteht 

die Möglichkeit, bei Beendigung des Dienstverhältnisses die Anteile zurückzugeben. In 2018 

hat ein mittlerweile ausgeschiedener Angestellter diese Regelung in Anspruch genommen. Die 

Bewertung der Anteile erfolgt zum Verkehrswert, mindestens jedoch zum Nennbetrag der Ge-

schäftsanteile. In 2019 hat ein mittlerweile ausgeschiedener Angestellter diese Regelung in An-

spruch genommen. Die Bewertung der Anteile erfolgte zum Verkehrswert, mindestens jedoch 

zum Nennbetrag der Geschäftsanteile. Eine freie Veräußerung der Anteile ist nicht möglich. 
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2.17 Rückstellungen 

Rückstellungen für Umstrukturierungen und rechtliche Verpflichtungen werden erfasst, wenn 

das Unternehmen eine Verpflichtung als Folge eines Ereignisses der Vergangenheit hat, wenn 

es wahrscheinlich ist, dass es im Zuge der Erfüllung der Verpflichtung in der Zukunft zu einem 

Abfluss wirtschaftlicher Ressourcen kommt, und wenn der Wert des Ressourcenabflusses ver-

lässlich bestimmt werden kann. Umstrukturierungsrückstellungen beinhalten im Wesentlichen 

Kosten aus der frühzeitigen Beendigung von Anstellungsverträgen mit Mitarbeitern.  

Besteht eine Mehrzahl gleichartiger Verpflichtungen, erfolgt die Beurteilung der Wahrscheinlich-

keit der Inanspruchnahme auf Grundlage einer Gesamtbetrachtung der gleichartigen Verpflich-

tungen. Eine Rückstellungsbildung erfolgt auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit der Inan-

spruchnahme bei einzelnen dieser Verpflichtungen als gering einzuschätzen ist.  

Rückstellungen werden zum Barwert der mit dem Begleichen der Verpflichtung erwarteten Zah-

lungen bewertet. Dabei wird mit einem Vorsteuerzinssatz diskontiert, der die aktuellen Markter-

wartungen bezüglich des Zeitwertes des Gelds und der Risikopotenziale der Verpflichtung re-

flektiert. Werterhöhungen von Rückstellungen, die auf zeitbedingten Zinseffekten beruhen, wer-

den in der Gewinn- und Verlustrechnung als Zinsaufwand gezeigt.  

2.18 Ertragsrealisierung 

Erträge werden in Höhe des beizulegenden Zeitwertes der für die Erbringung von Dienstleis-

tungen und für den Verkauf von Waren erhaltenen Gegenleistung erfasst. Erträge aus konzern-

internen Verkäufen und Leistungserbringungen werden im Rahmen der Konsolidierung elimi-

niert. Erträge werden wie folgt realisiert:  

2.18.1 Stationäre und ambulante Krankenhausleistungen 

Krankenhausleistungen werden entsprechend dem Leistungsfortschritt im Verhältnis von er-

brachter zur Gesamtdienstleistung in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem die Dienstleistungen 

erfolgen. Die Abrechnung der mit den Kostenträgern vereinbarten Leistungsrechnung erfolgt im 

Wesentlichen auf Basis verweildauerunabhängiger, pauschalierter Entgelte. In Teilbereichen 

kommen tagesgleiche Pflegesätze zur Abrechnung. Im ambulanten Bereich werden die einzel-

nen Leistungen und Hilfsmittel nach für den jeweiligen Bereich gültigen Leistungskatalogen ab-

gerechnet. 
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Die Krankenhausleistungen sind im Rahmen eines vereinbarten Budgets der Höhe nach be-

grenzt. Daraus folgt, dass Mehrleistungen (Budgetüberschreitungen) und Minderleistungen 

(Budgetunterschreitungen) im Rahmen der gesetzlichen Regelungen wechselseitig auszuglei-

chen sind. Auch im ambulanten Bereich kommen budgetbeschränkende Regelungen zur An-

wendung. 

2.18.2 Zinserträge  

Zinserträge werden zeitanteilig unter Anwendung der Effektivzinsmethode erfasst.  

2.18.3 Ausschüttungs- und Dividendenerträge  

Gewinnausschüttungen werden in dem Zeitpunkt erfasst, in dem das Recht auf den Empfang 

der Zahlung entsteht.  

2.19 Leasingverhältnisse 

Der neue Standard IFRS 16, der seit 1. Januar 2019 zur Anwendung kommt, definiert ein Lea-

singverhältnis als einen Vertrag, der das Recht zur Nutzung eines Vermögenswertes über einen 

Zeitraum im Austausch für eine Gegenleistung beinhaltet. Die bisherige Klassifizierung in Fi-

nanzierungs- und Operating-Leasing-Verhältnisse i. S. d. IAS 17 entfällt für den Leasingnehmer 

ab dem Erstanwendungszeitpunkt. Für detaillierte Ausführungen verweisen wir auf Kapitel 2.1 

„Grundlagen der Abschlusserstellung“.  

2.20 Fremdkapitalkosten 

Falls Fremdkapitalaufnahmen erfolgen, werden die Kosten der Fremdkapitalaufnahmen bei den 

entsprechenden Posten abgesetzt und nach der Effektivzinsmethode verteilt. Im Übrigen wer-

den dann die Zinsen als laufender Aufwand erfasst. Fremdkapitalkosten, die im Zusammen-

hang mit der Anschaffung/Herstellung sog. qualifizierter Vermögenswerte entstehen, werden 

während des gesamten Herstellungsprozesses bis zur Inbetriebnahme aktiviert. Andere Fremd-

kapitalkosten werden aufwandswirksam gebucht. 

2.21 Dividendenausschüttungen 

Die Ansprüche der Anteilseigner auf Dividendenausschüttungen werden in der Periode als Ver-

bindlichkeit erfasst, in der die entsprechende Beschlussfassung erfolgt ist. 

0.0906646.001



34 

2.22 Finanzrisikomanagement 

2.22.1 Finanzrisikofaktoren 

Die RHÖN-KLINIKUM AG unterliegt hinsichtlich ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und 

geplanten Transaktionen insbesondere folgenden Risiken: 

 dem Kreditrisiko,

 dem Liquiditätsrisiko und

 dem Zinsänderungsrisiko.

Ziel des finanziellen Risikomanagements ist die Begrenzung der aufgeführten Risiken durch 

laufende operative Aktivitäten sowie den Einsatz derivativer und nicht-derivativer (z. B. Fest-

zinsdarlehen) Finanzinstrumente. Derivative Finanzinstrumente dürfen grundsätzlich nur zur 

Absicherung von Grundgeschäften abgeschlossen werden, d. h., für Handels- oder spekulative 

Zwecke kommen sie nicht zum Einsatz. 

Grundsätzlich werden Finanzinstrumente zur Begrenzung des Kontrahentenrisikos nur mit füh-

renden Finanzinstituten abgeschlossen, die mindestens ein Investment Grade-Rating haben.  

Das Finanzrisikomanagement erfolgt durch die Abteilung Treasury unter Aufsicht des Finanz-

vorstands entsprechend den vom Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedeten Leitlinien. Die 

Risikoidentifikation und -bewertung erfolgt durch den Vorstand in Zusammenarbeit mit den ope-

rativen Einheiten des Konzerns. Der Finanzvorstand gibt sowohl die Prinzipien für das be-

reichsübergreifende Risikomanagement vor als auch Richtlinien für bestimmte Bereiche, wie 

z. B. den Umgang mit dem Zins- und Kreditrisiko, den Einsatz derivativer und nicht-derivativer

Finanzinstrumente sowie die Investition von Liquiditätsüberschüssen. 

2.22.2 Kreditrisiko 

Der Konzern erbringt zu über 90 % Leistungen an Mitglieder der gesetzlichen Sozialversiche-

rung und im Übrigen an Selbstzahler, die bei privaten Krankenversicherungen abgesichert sind. 

Signifikante Konzentrationen bezüglich einzelner Kostenträger bestehen nicht. Die Kranken-

hausleistungen werden i. d. R. innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durch die Kos-

tenträger beglichen. Hinsichtlich der Ausfallrisiken im Geschäftsjahr 2019 wird auf die Ausfüh-

rungen in den Kapiteln „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“, „Sonstige finanzielle 

Vermögenswerte“ und „Sonstige Vermögenswerte“ verwiesen. Das maximale Ausfallrisiko ent-
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spricht der Summe der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte abzüglich 

Wertberichtigungen. Kontrahentenrisiken aus Abschlüssen von Finanztransaktionen werden 

durch die Einhaltung von Regeln und Limits minimiert.  

2.22.3 Liquiditätsrisiko 

Ein vorsichtiges Liquiditätsmanagement schließt das Halten einer ausreichenden Reserve an 

flüssigen Mitteln, die Möglichkeit zur Finanzierung eines adäquaten Betrags im Rahmen zuge-

sagter Kreditlinien und die Fähigkeit zur Emission am Markt ein. Aufgrund der Dynamik des 

Marktumfelds, in dem der Konzern operiert, ist es das Ziel der RHÖN-KLINIKUM AG, die not-

wendige Flexibilität in der Finanzierung beizubehalten, indem ausreichend verfügbare Kreditli-

nien bestehen und ein jederzeitiger Zugang zu den Kapitalmärkten möglich ist. Um jederzeitige 

Handlungsfähigkeit sicherzustellen, wird eine strategische Mindestliquidität aus Cash-

Positionen und freien, sofort verfügbaren Kreditlinien gehalten. Zur Überwachung des Liquidi-

tätsrisikos wird täglich ein Liquiditätsreport erstellt. Zusätzlich werden kurz- bis mittelfristige Li-

quiditätsplanungsrechnungen durchgeführt. 

2.22.4 Zinsänderungsrisiko 

Das Zinsänderungsrisiko resultiert aus der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des 

Zinsniveaus und wirkt sich auf alle verzinslichen Positionen sowie auf Zinsderivate aus. Die 

RHÖN-KLINIKUM AG unterliegt damit grundsätzlich Zinsänderungsrisiken. 

Die unterhaltenen Bankguthaben waren zum Bilanzstichtag zu 53,8 % (Vj. 53,6 %) variabel ver-

zinslich mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen oder täglich kündbar und zu 46,2 % (Vj. 46,4 %) 

fest- oder variabel verzinslich mit einer maximalen Restlaufzeit von bis zu 15 Monaten (Vj. 12 

Monate) angelegt. 

Im Juli 2019 hat die RHÖN-KLINIKUM AG eine Namensschuldverschreibung in Höhe von 

60,0 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren platziert. Im Oktober 2018 wurde ein Schuld-

scheindarlehen in Höhe von 100,0 Mio. € aufgenommen. Die ausschließlich festverzinsten und 

endfälligen Tranchen sind mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren ausgestattet. Die 

eingenommenen Mittel aus beiden Transaktionen dienen der allgemeinen Unternehmensfinan-

zierung. Im Jahr 2017 wurde eine syndizierte Kreditlinie in Höhe von 100 Mio. € abgeschlossen. 

Eine Inanspruchnahme dieser Linie bestand zum Bilanzstichtag nicht. 

Wie schon im Vorjahr wurde im Geschäftsjahr 2019 aufgrund des verringerten Risikos auf eine 

Überwachung der Zinsänderungsrisiken mittels Sensitivitätsanalysen verzichtet.  
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2.22.5 Management von Eigen- und Fremdkapital 

Das Ziel des Managements beim Umgang mit dem Eigen- und Fremdkapital ist die strikte Ver-

folgung einer Fristenkongruenz (horizontale Bilanzstruktur) von Mittelherkunft und Mittelver-

wendung. Langfristig gebundenes Vermögen soll langfristig finanziert sein. Zur langfristigen 

Mittelherkunft zählen die in der Bilanz ausgewiesenen Positionen Eigenkapital und langfristige 

Schulden. Diese Kennzahl soll mindestens 100 % betragen und betrug im Berichtsjahr 128,1 % 

(Vj. 122,7 %). Langfristige Mittelverwendungen betreffen Finanz- und Sachanlagen. Obwohl der 

Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG bei einer Personalkostenquote von über 50 % häufig der 

Dienstleistungsbranche zugerechnet wird, ist das Geschäftsmodell langfristig ausgerichtet und 

hauptsächlich investitionsgetrieben. Die Investitionskosten sollen nachhaltig mit mindestens 

35,0 % Eigenkapital unterlegt sein. Zum 31. Dezember 2019 waren dies auf Konzernebene 

72,7 % (Vj. 72,9 %). 

Das Konzernwachstum wird im Übrigen durch angemessene Maßnahmen beim Eigenkapital 

über die Gewinnverwendungsbeschlüsse bei den einbezogenen Gesellschaften gesteuert. Bei 

Thesaurierung von Teilen der Jahresüberschüsse orientiert sich das Management an einer 

Eigenkapitalquote von 25 %. 

Im Falle des Einsatzes von Fremdkapital orientiert sich das Management zur Risikominimierung 

an nachfolgenden Steuerungsgrößen. Es wird angestrebt, den Quotienten aus Nettofinanzver-

schuldung (= Finanzschulden abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) und 

EBITDA auf maximal das 3,5-Fache zu begrenzen.  

3 Kritische Schätzungen und Beurteilungen bei der Bilan-
zierung und Bewertung 

Sämtliche Schätzungen und Beurteilungen werden fortlaufend überprüft und basieren auf histo-

rischen Erfahrungen und weiteren Faktoren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger 

Ereignisse, die unter den gegebenen Umständen vernünftig erscheinen.  

Der Konzern trifft Einschätzungen und Annahmen, die die Zukunft betreffen. Die hieraus abge-

leiteten Schätzungen werden naturgemäß in den seltensten Fällen den späteren tatsächlichen 

Gegebenheiten entsprechen. Diese Unsicherheiten betreffen in besonderem Maße:  

 die Parameter der Planung, die dem Wertminderungstest für Geschäftswerte zugrunde
gelegt werden,

 Annahmen bei der Bestimmung von Pensionsverpflichtungen,
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 Annahmen und Wahrscheinlichkeiten bei der Bemessung von Rückstellungen und 

 Annahmen bezüglich des Ausfallrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. 

Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko in Form einer wesentlichen An-

passung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden innerhalb des nächsten Ge-

schäftsjahres mit sich bringen, werden im Folgenden erörtert.  

3.1 Geschätzte Wertminderung der Geschäftswerte 

Zur Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte abzüglich Veräußerungskosten der Geschäfts-

werte wurden die operativen Cash-Flows der einzelnen Kliniken mit ihren stationären, teilstatio-

nären sowie ambulanten Versorgungsstrukturen mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapi-

talkostensatz (Weighted Average Cost of Capital, WACC) nach Steuern von 5,27 % (Vj. 5,54 %) 

diskontiert. Die Buchwerte übersteigen die beizulegenden Zeitwerte abzüglich Veräußerungs-

kosten nicht. Auf dieser Berechnungsgrundlage ergab sich kein Wertminderungsbedarf. 

Schlüsselannahmen mit wesentlichem Einfluss auf den beizulegenden Zeitwert abzüglich Ver-

äußerungskosten sind der WACC sowie die durchschnittliche EBIT-Marge. Für das durch-

schnittliche Umsatzwachstum wird auf unsere Erläuterungen unter Punkt 6.1 verwiesen. Bei 

den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten entspricht ab einem unterstellten Kapitalkostensatz 

von 6,2 % (Vj. 7,2 %) der erzielbare Betrag dem Buchwert. 

3.2 Umsatzrealisierung 

Die Kliniken des Konzerns der RHÖN-KLINIKUM AG unterliegen wie alle anderen Krankenhäu-

ser in Deutschland den gesetzlichen Entgeltregelungen. 

Die Umsatzrealisierung beruht im Wesentlichen auf einer Gegenüberstellung von Leistungen 

und Gegenleistungen aus einem Vertrag: eine erbrachte Leistung führt zu einem Vermögens-

wert, eine erhaltene Gegenleistung zu einer Verpflichtung. Dieser Zeitpunkt bzw. Zeitraum 

muss nicht, kann aber mit dem Übergang der Chancen und Risiken zusammenfallen. Behand-

lungsverträge zwischen Krankenhäusern und Patienten bzw. deren Krankenkassen entspre-

chen Dienstleistungsverträgen gemäß § 630a ff. BGB. Unabhängig davon, wer zukünftig die 

Zahlung übernimmt, dürfte regelmäßig der Patient als Kunde angesehen werden. Der Umfang 

der Leistungsverpflichtungen im Rahmen der Krankenhausbehandlung ergibt sich im Wesentli-

chen aus gesetzlichen Bestimmungen. Die Preise gegenüber den Kostenträgern sind durch 

eine Vielzahl an Gesetzen und Verordnungen geregelt. Der Patient erhält und verbraucht den 
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Nutzen gleichzeitig mit der Leistungserbringung. Somit erfolgt der Kontrollübergang und damit 

auch die Umsatzrealisation zeitraumbezogen. Die Umsatzerlöse werden entsprechend dem 

Fortschritt der Leistungserfüllung während des Leistungserfüllungszeitraums erfasst.  

Die Entgeltregelungen sehen regelmäßig prospektive Entgeltvereinbarungen vor, um Planungs- 

und Erlössicherheit zu schaffen. In der Praxis jedoch finden diese Verhandlungen erst im Ver-

lauf des Geschäftsjahres oder sogar erst nach dessen Ablauf statt, so dass hinsichtlich der ver-

güteten Leistungsmenge zum Bilanzstichtag Unsicherheiten bestehen, die durch sachgerechte, 

auf Erfahrungswerten beruhende verlässliche Schätzungen in der Bilanz als Ansprüche oder 

Verbindlichkeiten abgebildet werden. Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass die 

mit den Schätzungen verbundenen Ungenauigkeiten für die Finanz- und Ertragslage des Kon-

zerns von vernachlässigbarer Bedeutung sind. 

Der Konzern tätigt über 90 % seiner Umsätze mit den gesetzlichen Krankenkassen. Grundsätz-

lich werden zu Jahresbeginn mit den gesetzlichen Krankenkassen die verschiedenen Budgets 

für die einzelnen Krankenhäuser festgelegt. Die Bewertung der diagnosebezogenen Fallgrup-

pen (Diagnosis Related Groups, DRG) wird bundesweit einheitlich über den DRG-Katalog vor-

genommen (Output-Methode i. S. v. IFRS 15). Die Bewertungsrelationen werden jährlich vom 

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK) überprüft und angepasst.  

Stimmt die von einem Krankenhaus abgerechnete Leistungsmenge (Anzahl, Schweregrad oder 

Art der Leistung) am Ende des Geschäftsjahres nicht mit dem für dieses Jahr verhandelten 

Budget überein, ergeben sich Mehr- bzw. Mindererlöse, die durch einen Erlösausgleich zwi-

schen den Krankenkassen und dem jeweiligen Krankenhaus ausgeglichen werden. Bei einer 

mengenmäßigen Über- oder Unterschreitung des vereinbarten Gesamtbudgets werden für 

Mehr- oder Minderleistungen nur die zusätzlich angefallenen bzw. entfallenen variablen Kosten 

in Höhe pauschalierter Sätze vergütet bzw. abgezogen. Die sich daraus ergebenden Forderun-

gen (Contract Assets) bzw. Verbindlichkeiten (Contract Liabilities) werden dabei in der Kon-

zernbilanz abgebildet und die Umsatzerlöse entsprechend korrigiert. 

Bis zur Erstellung der Konzernbilanz lagen bei einem Teil der Kliniken genehmigte Entgeltver-

einbarungen vor, so dass eventuelle Mehr- oder Mindererlösausgleiche genau kalkuliert werden 

konnten. In den Kliniken, in denen für 2019 bzw. für Vorjahre noch keine Entgeltvereinbarungen 

vorlagen, haben wir uns aus diesem Grund bei der Bilanzierung strikt an die rechtlichen Rah-

menbedingungen gehalten. Wir gehen davon aus, dass die Vereinbarungen für 2019 keinen 

negativen Einfluss auf das Ergebnis 2020 haben werden.  
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Darüber hinaus besteht nach § 275 SGB V sowie § 17 KHG grundsätzlich seitens der Kosten-

träger ein Prüfungsrecht hinsichtlich der kodierten Erlöse durch den Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung (MDK). Bei der Bemessung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen und der Umsatzerlöse aus erbrachten Krankenhausleistungen 

werden Schätzungen in Bezug auf die Beanstandungsquote des MDK vorgenommen und ba-

sierend auf Erfahrungswerten auch hierfür entsprechende Korrekturen der Umsatzerlöse be-

rücksichtigt. Die endgültigen Ergebnisse aus den Überprüfungen des MDK haben wiederum 

Einfluss auf den Erlösausgleich des jeweiligen Geschäftsjahres. 

3.3 Ertragsteuern 

Für die Bildung von Steuerrückstellungen sowie von latenten Steuerposten sind Schätzungen 

erforderlich. 

Ausschlaggebend für die Beurteilung der Werthaltigkeit aktiver latenter Steuern ist die Ein-

schätzung der Wahrscheinlichkeit der Umkehrung der Bewertungsunterschiede und der Nutz-

barkeit der Verlustvorträge, die zum Ansatz von aktiven latenten Steuern geführt haben. Dies ist 

abhängig von der Entstehung künftiger steuerpflichtiger Gewinne während der Zeiträume, in 

denen sich steuerliche Bewertungsunterschiede umkehren und steuerliche Verlustvorträge gel-

tend gemacht werden können. Es bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Auslegung komple-

xer Steuervorschriften sowie der Höhe und des Zeitpunkts künftiger zu versteuernder Einkünfte, 

die Änderungen des Steuerergebnisses in künftigen Perioden zur Folge haben. Für mögliche 

Folgen der Betriebsprüfung durch die Steuerverwaltung bildet der Konzern angemessene 

Rückstellungen. Berücksichtigt werden dabei insbesondere verschiedene Faktoren wie Erfah-

rungen aus früheren Betriebsprüfungen sowie unterschiedliche Auslegungen des materiellen 

Steuerrechts zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltungen im Hinblick auf den jeweiligen 

Sachverhalt. 
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4 Unternehmenserwerbe 

Konsolidierungskreis 

Konzernobergesellschaft ist die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Neustadt 

a. d. Saale. Der Konsolidierungskreis stellt sich wie folgt dar:

31.12.2018 Zugänge Abgänge Umgliederung 31.12.2019

Vollkonsolidierte Gesellschaften 26 1 -1 1 27

Gesellschaften, nach der Equity-Methode konsolidiert 2 - -1 1

Übrige Gesellschaften 8 2 - - 10

Konsolidierungskreis 36 3 -1 - 38

Im vierten Quartal 2019 haben wir die Medgate Deutschland GmbH gegründet. Die RHÖN-

KLINIKUM AG hält 51,0 % der Anteile, die Medgate International AG aus der Schweiz hält die 

restlichen 49,0 %. Mit der Medgate Deutschland GmbH wollen wir in den zukunftsträchtigen 

Markt der Telemedizin einsteigen.  

Nach dem Abschluss der Liquidation wurde die RK-Reinigungsgesellschaft Süd GmbH i. L. im 

zweiten Quartal 2019 aus dem Handelsregister gelöscht. 

Übrige Gesellschaften sind Unternehmen, deren Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage 

im Einzelnen und insgesamt unwesentlich ist bzw. bei denen wir keinen maßgeblichen Einfluss 

auf die finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen ausüben können. Sie werden mit ihren 

Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Zeitwerten im Konzernabschluss berücksichtigt.  

Im zweiten Quartal wurde im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eine Minderheitsbeteili-

gung von 5,0 % an dem Hamburger Softwareanbieter Tiplu GmbH sowie ein mit Sonderrechten 

versehener Anteil von 1,00 € an der Siebensachen GmbH, der Muttergesellschaft der Tiplu 

GmbH, erworben. Das 2016 gegründete Unternehmen Tiplu hat sich auf fallbegleitendes Kodie-

ren und Erlössicherung durch den Einsatz semantischer Textanalysen in Krankenhausdoku-

menten, wie zum Beispiel Arztbriefe, Laborbefunde oder OP-Dokumentation, spezialisiert. Die 

RHÖN-KLINIKUM AG setzt die Kodiersoftware Tiplu Momo zur vollständigen und leistungsge-

rechten Abrechnung, Erlössicherung und Steuerung der Verweildauer ein.  

Die Geschäftsführung der Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft mbH des Uni-

versitätsklinikums Heidelberg mit beschränkter Haftung, an der die RHÖN-KLINIKUM AG zu-

nächst mit 24,9 % beteiligt war, stellte im September 2018 Insolvenzantrag. Im vierten Quartal 

2018 erfolgte die Einigung mit dem Universitätsklinikum Heidelberg, das bis dahin 75,1 % an 

der Gesellschaft hielt, auf die Übernahme dieser Geschäftsanteile zum 1. Januar 2019 und die 
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Bestellung der Geschäftsführung ab Januar 2019 durch die RHÖN-KLINIKUM AG. Die Kartell-

amtszusage erfolgte im Dezember 2018. Damit üben wir ab 1. Januar 2019 „control“ aus und 

konsolidieren die mittlerweile als Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung firmierende Gesellschaft (MIT) ab vorgenanntem Zeitpunkt vollständig in 

den Konzernabschluss. Die Kaufpreisallokation zum 1. Januar 2019 hat folgende Auswirkungen 

auf die Vermögenslage des Konzerns im Jahr 2019: 

Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft mbH Zeitwert nach 

Aquisition in 

Mio. €

Erworbene Vermögenswerte und Schulden

Immaterielle Vermögenswerte 0,0

Sachanlagen 6,6

Vorräte 0,2

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,5

Sonstige Vermögenswerte 2,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -2,4

Latente Steuern -1,0

Übrige Schulden -1,1

Erworbenes Nettovermögen 7,9

+ Goodwill 0,0

Anschaffungskosten im Sinne des IFRS 3 7,9

./. Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -0,5

Zahlungsmittelabfluss aus der Transaktion zum Erstkonsolidierungszeitpunkt 7,4

Bereits geleistete Zahlungen 3,8

Noch zu zahlender Kaufpreis 4,1

Das Ionenstrahl-Therapiezentrum bietet eine hochwirksame Behandlungsmöglichkeit zur 

punktgenauen Behandlung von Tumorerkrankungen mit Protonen und Schwerionen unter 

Schonung von Risikoorganen wie Herz, Lunge, Leber oder auch Nieren. Die MIT trägt im Be-

richtszeitraum mit 8,7 Mio. € zum Umsatz und mit - 1,5 Mio. € zum Konzernergebnis bei. Mit der 

engeren Verzahnung der MIT mit den Universitätskliniken in Gießen und Marburg will die 

RHÖN-KLINIKUM AG die weitere Versorgung der Patienten mit einer innovativen Behandlungs-

therapie sicherstellen. Im Rahmen des Erwerbs sind im Geschäftsjahr 2018 Beratungskosten in 

Höhe von rund 0,2 Mio. € angefallen. Im Geschäftsjahr 2019 sind keine weiteren nennenswer-

ten Beratungskosten entstanden. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind kurz-

fristig fällig und wurden nicht wertberichtigt. 

Erwerb von Arztsitzen 

Im Geschäftsjahr 2019 wurden drei kliniknahe Kassenarztsitze erworben, für die die Wirksam-

keitsvoraussetzungen vertragsgemäß noch im Berichtszeitraum 2019 eintraten. Die Einbezie-
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hung in den Konzern erfolgte ebenfalls im Geschäftsjahr 2019. Im Rahmen des Erwerbs dieser 

Kassenarztsitze sind keine Kosten angefallen. Die seit Einbeziehung in den Konzernabschluss 

erzielten Umsatzerlöse und Jahresergebnisse sind für den Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG 

von untergeordneter Bedeutung. Die endgültige Kaufpreisallokation hat folgende Auswirkungen 

auf die Vermögenslage des Konzerns im Jahr 2019: 

Zeitwert nach 

Akquisition

Mio. €

Erworbene Vermögenswerte und Schulden

Sachanlagen 0,0

Erworbenes Nettovermögen 0,0

+ Goodwill 0,3

Anschaffungskosten 0,3

./. Ausstehende Kaufpreiszahlungen -0,1

./. Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,0

Zahlungsmittelabfluss aus Transaktion 0,2

Kauf Arztsitze Januar bis Dezember 2019

 

Der Goodwill in Höhe von 0,3 Mio. € beinhaltet im Wesentlichen Synergieeffekte, die aus dem 

Ausbau der Medizinischen Versorgungszentren erwartet werden. Es ist davon auszugehen, 

dass der erfasste Goodwill für steuerliche Zwecke abzugsfähig ist.  

Des Weiteren sind im Berichtszeitraum 2,75 Arztsitze von den Kassenärztlichen Vereinigungen 

an die MVZ‐Gesellschaften an den Standorten Frankfurt (Oder), Bad Neustadt a. d. Saale und 

Marburg unentgeltlich übertragen worden sowie 0,25 Arztsitze zurückgegeben worden. 

Im Geschäftsjahr 2019 wurden drei kliniknahe Kassenarztsitze erworben, für die die Wirksam-

keitsvoraussetzungen vertragsgemäß erst zum 1. Januar 2020 bzw. zum 1. April 2020 eintreten. 

Die Einbeziehung in den Konzern erfolgt ebenfalls im Geschäftsjahr 2020. Die vorläufige Kauf-

preisallokation hat folgende Auswirkungen auf die Vermögenslage des Konzerns im Jahr 2020: 

Zeitwert nach 

Akquisition

Mio. €

Erworbene Vermögenswerte und Schulden

Sachanlagen 0,0

Erworbenes Nettovermögen 0,0

+ Goodwill 0,5

Anschaffungskosten 0,5

./. Ausstehende Kaufpreiszahlungen -0,5

./. Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,0

Zahlungsmittelabfluss aus Transaktion 0,0

Kauf Arztsitze mit Wirksamkeit 1. Januar 2020 bzw. 1. April 2020
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Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Schulden 

Die GPG Gesellschaft für Projekt- und Grundstücksentwicklung GmbH Leipzig, die ihre Ge-

schäftstätigkeit in Leipzig hat, wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 veräußert. Mit dem Ver-

kauf der Kliniken am Standort Leipzig in 2014 fehlte die Anbindung der Gesellschaften an die 

verbliebenen Kliniken des Konzerns. Im Rahmen der Anpassung an IFRS 5 wurden die zur 

Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte und Schulden, die auf die zur Veräußerung vorge-

sehenen Gesellschaft entfallen, in der Bilanz entsprechend umgegliedert. Eine Abwertung auf 

diese Posten war nicht notwendig. Die Aufteilung auf die originären Bilanzposten ist im Folgen-

den dargestellt. 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte zum 31. Dezember 2019 Mio. €

Langfristige Vermögenswerte

Sachanlagen 0,1

0,1

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,3

0,3

Summe zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0,4

Zur Veräußerung gehaltene Schulden zum 31. Dezember 2019 Mio. €

Langfristige Schulden

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,0

0,0

Kurzfristige Schulden

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,0

Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 0,0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,1

0,1

Summe zur Veräußerung gehaltene Schulden 0,1
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5 Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung 

5.1 Umsatzerlöse 

Die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Geschäftsfeldern und Regionen stellt sich wie folgt dar: 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Geschäftsfelder

Akutkliniken 1.261,8 1.192,5

Medizinische Versorgungszentren 16,1 14,9

Rehabilitationskliniken 26,0 25,5

1.303,9 1.232,9

Regionen

Freistaat Bayern 265,8 256,5

Freistaat Sachsen 0,2 0,2

Freistaat Thüringen 170,7 164,5

Land Brandenburg 146,6 136,3

Land Hessen 720,6 675,4

1.303,9 1.232,9

Die Umsatzerlöse stellen nach IFRS 15 Umsätze aus der Erbringung von Dienstleistungen dar 

und sind im Geschäftsjahr 2019 um 71,0 Mio. € bzw. 5,8 % auf 1.303,9 Mio. € angestiegen. Auf 

Umsätze in den Akut- und Rehabilitationskliniken entfallen 1.287,8 Mio. € (Vj. 1.218,0 Mio. €) 

und auf Umsätze in den Medizinischen Versorgungszentren 16,1 Mio. € (Vj. 14,9 Mio. €).  

Die Umsatzerlöse beinhalten wie im Vorjahr Erlöse aus der Abrechnung eines Zusatzentgelts 

zur medikamentösen Behandlung von Spinaler Muskelatrophie sowie Erlöse aus der Abrech-

nung eines Zusatzentgelts zur Behandlung von Multipler Sklerose, das erstmalig im zweiten 

Quartal 2018 zur Anwendung kam. Diese Zusatzentgelte werden neben der reinen DRG (Diag-

nosis Related Groups) vergütet und belasten in beinahe gleicher Höhe den Materialaufwand. 

Zudem werden die Umsatzerlöse erstmalig ab dem Geschäftsjahr 2019 durch Kostenerstattun-

gen für Krebsimmuntherapien beeinflusst, die in gleicher Höhe den Materialaufwand belasten. 

Zudem konnten wir im Geschäftsjahr 2019 von höheren Umsatzerlösen aus unseren Hoch-

schulambulanzen profitieren. 

0.0906646.001



45 

5.2 Sonstige Erträge 

Die sonstigen Erträge setzen sich wie folgt zusammen: 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Erträge aus Leistungen 163,3 154,5

Erträge aus Fördermitteln und sonstigen Zuwendungen 13,7 13,1

Erträge aus Schadensersatzleistungen/sonstige Erstattungen 2,1 0,6

Übrige 50,8 15,2

229,9 183,4

Als Erträge aus Leistungen werden Erlöse aus Hilfs- und Nebenbetrieben in Höhe von 

155,6 Mio. € (Vj. 147,7 Mio. €) sowie Miet- und Pachterlöse in Höhe von 7,7 Mio. € (Vj. 6,8 

Mio. €) ausgewiesen.  

Zur Kompensation bestimmter zweckgebundener Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 

öffentlichen Mitteln geförderten Maßnahmen stehen (z. B. Personal- und Sachkosten für For-

schung und Lehre, Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz), erhielt der Konzern Fördermittel 

und sonstige Zuwendungen.  

Gegenüber dem Vorjahr sind die sonstigen Erträge um 46,5 Mio. € bzw. 25,4 % auf 229,9 Mio. € 

angestiegen. Dabei wurden im Geschäftsjahr 2019 Rückstellungen für rechtliche und steuerliche 

Risiken auf der Grundlage neuer Erkenntnisse in Höhe von 39,2 Mio. € (Vj. 5,7 Mio. €) aufgelöst. 

Die Erträge wurden innerhalb der sonstigen übrigen Erträge erfasst. Im Übrigen resultiert der An-

stieg der sonstigen Erträge u. a. aus gestiegenen Verkäufen von Arzneimitteln (u. a. Erlöse aus 

der Abrechnung eines Medikaments zur Behandlung von Multipler Sklerose, das in gleicher Höhe 

den Materialaufwand belastet) und Zytostatika sowie aus erstmals refinanzierten Personalkosten 

für Schüler der Gesundheitsfachberufe. Zu berücksichtigen ist ferner, dass im Vorjahr unter die-

sem Posten mit 12,8 Mio. € einmalige Erträge aus der Vereinbarung zur Trennungsrechnung so-

wie weitere 7,2 Mio. € unter dem Personalaufwand erfasst wurden.  

5.3 Materialaufwand 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 369,9 341,3

Aufwendungen für bezogene Leistungen 38,0 31,1

407,9 372,4
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Gegenüber dem Vorjahr ist der Materialaufwand im Geschäftsjahr 2019 um 35,5 Mio. € bzw. 

9,5 % überproportional zur Erhöhung der Umsatzerlöse gestiegen. Die Materialquote hat sich 

ebenfalls von 30,2 % auf 31,3 % erhöht. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für die medi-

kamentöse Behandlung von Spinaler Muskelatrophie, Multipler Sklerose sowie erstmals ab dem 

Geschäftsjahr 2019 Aufwendungen für Krebsimmuntherapien enthalten, die in beinahe gleicher 

Höhe vergütet werden und unter den Umsatzerlösen bzw. sonstigen Erträgen ausgewiesen 

sind. Bereinigt um diesen Effekt hat sich die Materialquote von 28,5 % auf 29,5 % erhöht. Durch 

die verpflichtende Anwendung des neuen Standards IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ erstmalig 

ab dem Geschäftsjahr 2019 werden bisher unter dem Materialaufwand erfasste Aufwendungen 

in Höhe von 0,7 Mio. € nicht mehr hier ausgewiesen. Die Nutzungsrechte an den Leasingobjek-

ten werden über die Laufzeit des jeweiligen Leasingvertrags abgeschrieben, die Leasingver-

bindlichkeiten werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode verzinst und mit 0,7 Mio. € 

unter den Abschreibungen und Wertminderungen bzw. dem Finanzergebnis erfasst.  

5.4 Personalaufwand 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Löhne und Gehälter 726,7 669,3

Sozialversicherungsabgaben 60,3 54,9

Aufwendungen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

79,1 71,2

0,9 0,7

867,0 796,1

Beitragsorientierte Pläne

Leistungsorientierte Pläne

 

Die Aufwendungen für die beitragsorientierten Pläne betreffen die gesetzliche Rentenversiche-

rung, Zahlungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und die Bayeri-

sche Versorgungskammer-Zusatzversorgung (BVK). Die leistungsorientierten Pläne entfallen 

auf Versorgungszusagen von Konzerngesellschaften und betreffen Zusagen für Alters-, Invali-

den- und Hinterbliebenenrenten sowie Abfindungsleistungen für Mitglieder des Vorstands nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses.  

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Beitragszahlungen an die Versorgungskasse VBL (Versor-

gungsanstalt des Bundes und der Länder) in Höhe von 23,2 Mio. € (Vj. 21,7 Mio. €) geleistet. 

Die Zahlungen an die BVK (Bayerische Versorgungskammer-Zusatzversorgung) betrugen in 

2019 0,9 Mio. € (Vj. 1,0 Mio. €). Zum Stichtag 31. Dezember 2019 waren 8.950 Beschäftigte 

(Vj. 8.269 Beschäftigte) mit einem Anspruch auf Zusatzversorgung bei der VBL und 397 Be-

schäftigte (Vj. 430 Beschäftigte) bei der BVK gemeldet. 
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Im Personalaufwand sind Abfindungen in Höhe von 1,9 Mio. € (Vj. 1,2 Mio. €) enthalten. 

5.5 Abschreibungen und Wertminderungen 

Der Posten enthält planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, 

Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Die Abschreibungen sind gegen-

über dem Vorjahresvergleichszeitraum um 7,9 Mio. € bzw. 13,0 % auf 68,5 Mio. € gestiegen. 

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Inbetriebnahme des Campus Bad Neustadt zum Jah-

reswechsel 2018/2019. Aus der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ ab 

dem Geschäftsjahr 2019 resultiert ein Anstieg in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. €.  

5.6 Sonstige Aufwendungen 

Die sonstigen Aufwendungen entfallen auf: 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Instandhaltung und Wartung 56,2 49,6

Gebühren, Beiträge und Beratungskosten 29,1 25,3

Versicherungen 12,5 11,9

Verwaltungs- und EDV-Kosten 11,7 11,0

Übrige 10,2 10,3

Sonstige Personal- und Weiterbildungsaufwendungen 6,1 5,4

Mieten und Pachten 4,2 5,4

Reisekosten, Bewirtung, Repräsentationskosten 2,6 2,6

Sonstige Steuern 0,8 0,4

Verluste aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten 0,1 0,2

133,5 122,1

 

Die sonstige Aufwandsquote hat sich leicht von 9,9 % auf 10,2 % erhöht. Durch die erstmalige 

Anwendung des IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ ab dem Geschäftsjahr 2019 werden bisher un-

ter den sonstigen Aufwendungen erfasste Aufwendungen des Geschäftsjahres 2019 in Höhe 

von 1,6 Mio. € nicht mehr unter diesem Posten ausgewiesen. Die Nutzungsrechte an den Lea-

singobjekten werden über die Laufzeit des jeweiligen Leasingvertrags abgeschrieben, die Lea-

singverbindlichkeiten unter Anwendung der Effektivzinsmethode verzinst und mit 1,6 Mio. € un-

ter den Abschreibungen und Wertminderungen bzw. dem Finanzergebnis erfasst.  
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5.7 Ergebnis aus der Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten 

Das negative Ergebnis aus der Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 

0,2 Mio. € (Vj. 0,2 Mio. €) resultiert aus der Anwendung des IFRS 9, der u. a. die Erfassung 

zukünftig erwarteter Verluste finanzieller Vermögenswerte regelt. Zum Ausfallrisiko von Finanz-

anlagen verweisen wir auf die Ausführungen zum Finanzergebnis.  

5.8 Forschungskosten 

Die Forschungsaktivitäten erstrecken sich vorrangig auf Prozessoptimierungen bei der stationä-

ren Krankenhausversorgung und nicht auf die Herstellung von vermarktungsfähigen Produkten. 

Die Forschungsergebnisse entstehen daher in der Regel als Folge von bzw. im sachlichen Zu-

sammenhang mit krankenversorgenden Tätigkeiten und sind deshalb nur sehr eingeschränkt 

isoliert abgrenz- und bewertbar. In Abhängigkeit vom Umfang der den Forschungsaktivitäten 

zuzurechnenden Kosten werden die jährlichen Forschungsaufwendungen mit einem Betrag 

innerhalb einer Bandbreite von 0,5 % bis 2,0 % der Umsatzerlöse veranschlagt. Sie entfallen 

insbesondere auf Personalaufwendungen und sonstige Aufwendungen. Im Rahmen der Über-

nahme der beiden Universitäts- und Wissenschaftsstandorte Gießen und Marburg haben wir 

uns verpflichtet, jährlich einen Betrag von mindestens 2,0 Mio. € den beiden medizinischen Fa-

kultäten zur Verfügung zu stellen.  
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5.9 Finanzergebnis – netto 

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen

Ertrag von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen 0,1 0,1

Aufwand von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen - -

0,1 0,1

Finanzerträge

Bankguthaben 0,1 0,1

Sonstige Zinserträge 0,1 0,2

0,2 0,3

Finanzaufwendungen

Bankschulden -2,4 -0,5

Sonstige Zinsaufwendungen -0,6 -1,6

-3,0 -2,1

Ergebnis aus der Wertminderung von Finanzanlagen

Ertrag aus der Wertminderung von Finanzanlagen 0,1 -

Aufwand aus der Wertminderung von Finanzanlagen - -0,1

0,1 -0,1

-2,6 -1,8

 

Das negative Finanzergebnis hat sich im Geschäftsjahr 2019 geringfügig um 0,8 Mio. € auf 

2,6 Mio. € erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen der Anstieg der Finanzaufwendungen 

für Bankschulden in Höhe von 1,9 Mio. €, der insbesondere im Zusammenhang mit der im Juli 

2019 begebenen Namensschuldverschreibung und dem im Oktober 2018 begebenen Schuld-

scheindarlehen steht. Gegenläufig wirkte sich der Rückgang der sonstigen Zinsaufwendungen 

um 1,0 Mio. € aufgrund einer im Vorjahr erfassten Ausbuchung einer Finanzanlage aus. Zudem 

sind unter den sonstigen Zinsaufwendungen u. a. Zinsaufwendungen aus Steuerverbindlichkei-

ten enthalten. 

Im Übrigen gingen die Finanzierungserträge aufgrund leicht rückläufiger sonstiger Zinserträge, 

die im Wesentlichen Zinserträge aus Steuerforderungen beinhalten, um 0,1 Mio. € zurück.  

Ferner wurden Erträge aus der Wertminderung von Finanzanlagen im Sinne von IFRS 9 in Hö-

he von 0,1 Mio. € (Vj. Aufwand 0,1 Mio. €) erfasst. 
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Unter den sonstigen Zinsaufwendungen sind mit 0,1 Mio. € erstmalig Zinsaufwendungen aus-

gewiesen, die im Zusammenhang mit der Anwendung des IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ ab 

1. Januar 2019 stehen.

Das negative Gesamtzinsergebnis nach IFRS 7 für finanzielle Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten, die nicht der Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finan-

zielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten“ angehören, beläuft sich im Geschäftsjahr 2019 

auf 2,5 Mio. € (Vj. 1,7 Mio. €) und setzt sich mit 0,3 Mio. € (Vj. 0,3 Mio. €) aus Erträgen sowie 

mit 2,8 Mio. € (Vj. 2,0 Mio. €) aus Aufwendungen zusammen. Die höheren Aufwendungen re-

sultieren aus höheren Finanzierungskosten im Zusammenhang mit dem in 2018 aufgenomme-

nen Schuldscheindarlehen sowie der in 2019 aufgenommenen Namensschuldverschreibung. 

5.10 Ertragsteuern 

Als Ertragsteuern wird die Körperschaftsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags und in 

geringem Umfang die Gewerbeertragsteuer ausgewiesen. Zusätzlich werden in diesem Posten 

latente Steuern auf unterschiedliche Wertansätze in IFRS- und Steuerbilanz, auf Konsolidie-

rungsvorgänge und auf erwartete realisierbare Verlustvorträge, die i. d. R. zeitlich unbegrenzt 

vortragsfähig sind, erfasst.  

Die Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen: 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Laufende Ertragsteuern 8,7 5,8

Latente Steuerabgrenzungen 1,1 6,2

9,8 12,0

Der Ertragsteueraufwand ist gegenüber dem Vorjahr bei einer unveränderten Tarifbesteuerung 

bedingt durch ein niedrigeres steuerliches Ergebnis um 2,2 Mio. € auf 9,8 Mio. € (Vj. 

12,0 Mio. €) zurückgegangen. Im Übrigen ist im Ertragsteueraufwand des Geschäftsjahres 2019 

die Risikovorsorge im Zusammenhang mit einer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in Hö-

he von 3,1 Mio. € enthalten. Die Ertragsteuerbelastung liegt bei 18,1 % (Vj. 19,0 %). 

0.0906646.001



 
51 

Die Überleitung vom rechnerischen Steueraufwand für das Ergebnis vor Ertragsteuern auf den 

Ertragsteueraufwand stellt sich wie folgt dar: 

Mio. € % Mio. € %

Ergebnis vor Ertragsteuern 54,2 100,0 63,2 100,0

Rechnerischer Steueraufwand (Steuersatz 15,0 %) 8,1 15,0 9,5 15,0

Solidaritätszuschlag (Steuersatz 5,5 %) 0,4 0,8 0,5 0,8

Risikovorsorge Rechtsprechung Bundesfinanzhof 3,1 5,7 0,0 0,0

Ausbuchung abgegrenzter Verlustvorträge/Einbuchung 

bisher nicht abgegrenzter Verlustvorträge und 

Zinsvorträge/nicht angesetzte Verlustvorträge 2,6 4,8 1,6 2,5

Gewerbesteuer 0,8 1,5 0,4 0,6
Steuermehrungen aufgrund steuerlich nicht 

abzugsfähiger Aufwendungen 0,2 0,4 0,2 0,3

Steuern Vorjahre 0,2 0,4 -0,3 -0,5

Ausschüttungsbedingter Mehraufwand 0,1 0,2 0,1 0,2

Eliminierung von nicht besteuerungsrelevanten 

Sachverhalten -5,8 -10,6 0,0 0,0

Effektiver Ertragsteueraufwand 9,8 18,1 12,0 19,0

2019 2018

 

Nicht besteuerungsrelevante Sachverhalte beinhalten Beträge, die bei der Berechnung des zu 

versteuernden Einkommens als nicht steuerpflichtig klassifiziert sind. Hinsichtlich der Zuord-

nung der Steuerabgrenzungen zu den einzelnen Vermögenswerten und Schulden wird auf die 

Erläuterungen zur Konzernbilanz verwiesen. 

5.11 Auf nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital entfallender 
Gewinn 

Hierbei handelt es sich um Gewinnanteile, die anderen Gesellschaftern zustehen. 

5.12 Ergebnis je Aktie  

Das Ergebnis je Aktie gemäß IAS 33 errechnet sich als Quotient aus dem den Aktionären der 

RHÖN-KLINIKUM AG zustehenden Konzernergebnis und dem gewichteten Durchschnitt der 

sich während des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen Aktienzahl.  
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Die Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien ist aus nachfolgender Übersicht 

ersichtlich: 

Anzahl zum Anzahl zum 

01.01.2019 31.12.2019

Stückaktien 66.962.470 66.962.470

Eigene Aktien -24.000 -24.000

66.938.470 66.938.470

Die Anzahl der Anteile ist unverändert. Bezüglich der Erläuterungen zum Eigenkapital wird auf 

Punkt 6.12 verwiesen. 

Das Ergebnis je Aktie ermittelt sich wie folgt: 

Stammaktien

Anteil am Konzerngewinn in Tsd. € 43.277

(Vj.) (48.993)

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien in 

Tsd. Stück 66.938

(Vj.) (66.938)

Gewinn je Aktie in € 0,65

(Vj.) (0,73)

Das verwässerte Ergebnis je Aktie entspricht dem unverwässerten Ergebnis je Aktie, da an den 

Bilanzstichtagen keine Options- und Wandlungsrechte ausgegeben waren.  
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6 Erläuterungen zur Konzernbilanz 

6.1 Geschäftswerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte 

Geschäfts-

werte

Sonstige 

immaterielle 

Vermögenswerte Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. €

Anschaffungskosten

01.01.2019 163,9 43,9 207,8

Zugänge aus Änderung Konsolidierungskreis 0,3 0,0 0,3

Zugänge 0,0 4,5 4,5

Abgänge 0,0 0,1 0,1

Umbuchungen 0,0 0,2 0,2

31.12.2019 164,2 48,5 212,7

Kumulierte planmäßige Abschreibungen 

und Wertminderungen

01.01.2019 0,0 31,1 31,1

Abschreibungen 0,0 3,5 3,5

Abgänge 0,0 0,1 0,1

Umbuchungen 0,0 0,1 0,1

31.12.2019 0,0 34,6 34,6

Bilanzwert 31.12.2019 164,2 13,9 178,1

 
 

Geschäfts-

werte

Sonstige 

immaterielle 

Vermögenswerte Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. €

Anschaffungskosten

01.01.2018 163,3 39,8 203,1

Zugänge aus Änderung Konsolidierungskreis 0,6 0,0 0,6

Zugänge 0,0 4,8 4,8

Abgänge 0,0 0,7 0,7

Umbuchungen 0,0 0,0 0,0

31.12.2018 163,9 43,9 207,8

Kumulierte planmäßige Abschreibungen 

und Wertminderungen

01.01.2018 0,0 28,6 28,6

Abschreibungen 0,0 3,2 3,2

Abgänge 0,0 0,7 0,7

31.12.2018 0,0 31,1 31,1

Bilanzwert 31.12.2018 163,9 12,8 176,7
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Unter den sonstigen immateriellen Vermögenswerten wird im Wesentlichen Software ausge-

wiesen. Eigentums- und Verfügungsbeschränkungen liegen nicht vor. 

Geschäftswerte unterliegen einem jährlichen Wertminderungstest für ihre jeweilige zahlungsmit-

telgenerierende Einheit (jedes Krankenhaus mit seinen stationären, teilstationären sowie ambu-

lanten Versorgungsstrukturen, soweit der zugehörige Geschäftswert kooperierender Einheiten 

nicht auf übergeordneter Ebene überwacht wird). Dieser Wertminderungstest wird jährlich zum 

1. Oktober durchgeführt. Dabei wird der Buchwert der zahlungsmittelgenerierenden Einheit mit

dem erzielbaren Betrag für die Einheit verglichen, der als beizulegender Zeitwert abzüglich Ver-

äußerungskosten der Einheit ermittelt wurde. Der beizulegende Zeitwert wird auf Basis eines 

zahlungsstromorientierten Bewertungsverfahrens (DCF-Verfahren) ermittelt. Dabei wird ein ent-

sprechender Barwert auf Basis einer operativen Fünf-Jahres-Detailplanung, in die auch Erwar-

tungen über die zukünftige Marktentwicklung im Gesundheitswesen eingehen, mit Annahmen 

über die langfristigen Wachstumsraten fortgeschrieben sowie unter der anschließenden Be-

rücksichtigung einer ewigen Rente errechnet. Zur Berechnung des Barwertes der ewigen Rente 

werden die errechneten Cash-Flows mit dem WACC abgezinst. Vor dem Hintergrund unvorher-

gesehener Maßnahmen durch den Gesetzgeber wurde im Abzinsungsfaktor der ewigen Rente 

ein Abschlag von 0,5 % (Vj. 0,5 %) berücksichtigt. Die Planung ist integraler Bestandteil der 

Unternehmensplanung und beruht insoweit auf den tatsächlichen Erwartungen der Geschäfts-

führung für die jeweilige Einheit sowie auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen im Gesund-

heitswesen. Wir sind der Auffassung, dass nur mit dieser längeren Detailbetrachtung die bereits 

mit dem Unternehmenserwerb geplanten Maßnahmen, wie z. B. Abriss- und Wiederaufbau 

bzw. Sanierungsmaßnahmen, zutreffend erfasst werden können. Zum Jahresende wurde über-

prüft, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse auch unverändert die Ergebnisse des Wertminde-

rungstests stützen. Dies war zum 31. Dezember 2019 der Fall.  

Die Werthaltigkeit der Geschäftswerte der erworbenen Einheiten zum 31. Dezember 2019 wur-

de anhand der Daten der aktuellen Unternehmensplanung überprüft. Hierbei ergaben sich keine 

Hinweise, dass sich die Unternehmenswerte zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

und dem Bilanzstichtag negativ verändert haben. 

Als Abzinsungssatz, unter Berücksichtigung eines Steuervorteils aus einer fiktiven Fremdfinan-

zierung (tax shield), werden die gewichteten Kapitalkosten eines potenziellen Investors aus der
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Gesundheitsbranche zum Bewertungszeitpunkt herangezogen. Dieser Abzinsungssatz wurde 

für 2019 mit 5,27 % (Vj. 5,54 %) ermittelt. Wesentliche Geschäftswerte entfallen auf folgende 

zahlungsmittelgenerierende Einheiten: 

31.12.2019 31.12.2018

Einheiten Mio. € Mio. €

Universitätsklinikum Gießen und Marburg 137,5 137,5

Zentralklinik Bad Berka 16,3 16,3

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt 6,2 5,9

Übrige Geschäftswerte unter 5,0 Mio. € 4,2 4,2

Bilanzwert 164,2 163,9

Für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes, abzüglich Veräußerungskosten, der entspre-

chenden geschäftswerttragenden Einheiten wurden Zahlungsströme prognostiziert, die auf Erfah-

rungen der Vergangenheit, aktuellen operativen Ergebnissen und bestmöglichen Einschätzungen 

künftiger Entwicklungen durch die Geschäftsführungen sowie auf Marktannahmen basieren. Auf 

die Nutzungswerte war nicht abzustellen, da die Zeitwerte abzüglich Veräußerungskosten diese 

übersteigen. Der ermittelte beizulegende Zeitwert für die geschäftswerttragenden Einheiten wurde 

der Stufe 3 der Hierarchiestufen von beizulegenden Zeitwerten zugeordnet. Der beizulegende 

Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten wird hauptsächlich durch den Endwert (Barwert der ewi-

gen Rente) bestimmt, der besonders sensitiv auf Veränderungen der Annahmen zur langfristigen 

Wachstumsrate des Umsatzes und zum Abzinsungssatz reagiert. Während der Abzinsungssatz 

einheitlich für alle geschäftswerttragenden Einheiten festgelegt wurde, wird die Wachstumsrate 

individuell pro Einheit festgelegt. Der Abzinsungssatz spiegelt die gegenwärtige Marktbeurteilung 

der spezifischen Risiken der Einheiten wider. Die Wachstumsraten berücksichtigen externe mak-

roökonomische Daten und branchenspezifische Trends. Den geschäftswerttragenden Einheiten 

wird eine homogene Struktur während der Planung unterstellt. 

Die folgende Tabelle zeigt die Annahmen der langfristigen Wachstumsraten des Umsatzes für 

die ewige Rente, die bei der Wertminderungsprüfung der geschäftswerttragenden Einheiten, 

denen wesentliche Geschäfts- und Firmenwerte zugeordnet worden sind, zur Bestimmung des 

beizulegenden Zeitwertes abzüglich Veräußerungskosten herangezogen worden sind: 

Langfristige 

Wachstumsrate 

ewige Rente WACC

Langfristige 

Wachstumsrate 

ewige Rente WACC

Universitätsklinikum Gießen und Marburg 3,00 % 5,27 % 3,00 % 5,54 %

Zentralklinik Bad Berka 3,00 % 5,27 % 3,00 % 5,54 %

RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt 3,00 % 5,27 % 3,00 % 5,54 %

2019 2018
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Den Werten der Umsatzerlöse im zehnjährigen Planungszeitraum der Gruppen von zahlungs-

mittelgenerierenden Einheiten, denen wesentliche Geschäfts- und Firmenwerte zugeordnet 

worden sind, liegen durchschnittliche organische Wachstumsraten zwischen 3,1 % und 3,4 % 

(Vj. 2,7 % und 3,3 %) zugrunde. 

Im Zusammenhang mit dem Impairment Test wurde zusätzlich eine Sensitivitätsanalyse durch-

geführt. Innerhalb des Tests wurden folgende Prämissen angewendet: 

 EBIT-Rückgang um 10 %

 Erhöhung WACC um 0,5 %

Als Ergebnis der Sensitivitätsanalyse wurde festgestellt, dass sich bei einem Rückgang des 

EBIT um 10 % kein Abwertungsbedarf (Vj. kein Abwertungsbedarf) ergibt. Bei einer Erhöhung 

des WACC um 0,5 % entsteht ebenfalls kein Abwertungsbedarf (Vj. kein Abwertungsbedarf).  
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6.2 Sachanlagen 

Grund-

stücke und 

Gebäude

Technische 

Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- 

und 

Geschäfts-

ausstattung

Anlagen im 

Bau Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Anschaffungskosten

01.01.2019 1.150,2 56,4 345,5 19,2 1.571,3

Zugänge aus Änderung Konsolidierungskreis 0,0 0,0 6,6 0,0 6,6

Zugänge 19,9 1,6 23,4 20,0 64,9

Abgänge 1,0 1,1 11,7 0,0 13,8

Umbuchungen -1,2 1,0 5,0 -5,0 -0,2

31.12.2019 1.167,9 57,9 368,8 34,2 1.628,8

Kumulierte planmäßige 

Abschreibungen und Wertminderungen

01.01.2019 446,0 36,2 237,0 0,0 719,2

Abschreibungen 30,9 4,0 30,0 0,0 64,9
Wertminderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abgänge 0,9 1,1 11,4 0,0 13,4
Umbuchungen 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1

31.12.2019 476,0 39,1 255,5 0,0 770,6

Bilanzwert 31.12.2019 691,9 18,8 113,3 34,2 858,2

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bilanzwert 31.12.2019 691,9 18,8 113,3 34,2 858,2

 

Grund-

stücke und 

Gebäude

Technische 

Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- 

und 

Geschäfts-

ausstattung

Anlagen im 

Bau Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

01.01.2018 958,0 50,0 301,3 114,3 1.423,6

Zugänge aus Änderung Konsolidierungskreis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zugänge 88,7 6,5 56,6 12,6 164,4

Abgänge 1,1 0,2 15,3 0,1 16,7

Umbuchungen 104,6 0,1 2,9 -107,6 0,0

31.12.2018 1.150,2 56,4 345,5 19,2 1.571,3

Kumulierte planmäßige 

Abschreibungen und Wertminderungen

01.01.2018 416,7 32,9 226,9 0,0 676,5

Abschreibungen 30,4 3,5 23,4 0,0 57,3
Wertminderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abgänge 1,1 0,2 13,3 0,0 14,6

31.12.2018 446,0 36,2 237,0 0,0 719,2

Bilanzwert 31.12.2018 704,2 20,2 108,5 19,2 852,1

 

Im Geschäftsjahr sind Fremdkapitalkosten in Höhe von 0,1 Mio. € (Vj. 0,0 Mio. €) angefallen, 

die für die Finanzierung der Anschaffung bzw. Herstellung qualifizierter Vermögenswerte ent-

standen sind und in den Sachanlagenzugängen zu erfassen wären.  
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Das Grundvermögen ist analog dem Vorjahr nicht mit Grundpfandrechten zur Sicherung von 

Bankdarlehen belastet.  

Fördermittel und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionen werden 

von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der geförderten Vermögenswerte abgesetzt 

und mindern die laufenden Abschreibungen. Der abgesetzte fortgeführte Betrag der zweckent-

sprechend verwendeten Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beläuft sich 

auf 163,3 Mio. € (Vj. 161,2 Mio. €). Zur Absicherung von bedingt rückzahlbaren Einzelförder-

maßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (z. B. für Krankenhausneuerrichtun-

gen bzw. wesentliche Erweiterungen) in Höhe von 2,1 Mio. € (Vj. 2,3 Mio. €) sind Grundpfand-

rechte in Höhe von 4,1 Mio. € (Vj. 4,1 Mio. €) bestellt. Umstände, die Anlass für eine Rückzah-

lung dieser Zuwendungen geben, liegen nicht vor.  

Die Gebäude, technischen Anlagen und Maschinen beinhalteten zum 31. Dezember 2018 Be-

träge, bei denen der Konzern Leasingnehmer in einem Finanzierungs-Leasing-Verhältnis war. 

Durch erstmalige Anwendung des IFRS 16 sind nun grundsätzlich jegliche Leasingverhältnisse 

als Nutzungsrechte zu erfassen: 

Grund-

stücke und 

Gebäude

Betriebs- und 

Geschäfts-

ausstattung Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. €

Anschaffungskosten

01.01.2019 0,0 6,7 6,7

Erstanwendung IFRS 16 2,3 5,9 8,2

01.01.2019 gemäß IFRS 16 2,3 12,6 14,9

Zugänge 1,4 0,9 2,3

Abgänge 0,0 0,1 0,1

31.12.2019 3,7 13,4 17,1

Kumulierte planmäßige 

Abschreibungen und Wertminderungen

01.01.2019 0,0 1,1 1,1

Abschreibungen 0,6 2,6 3,2

Wertminderungen 0,0 0,0 0,0

Abgänge 0,0 0,1 0,1

31.12.2019 0,6 3,6 4,2

Bilanzwert 31.12.2019 3,1 9,8 12,9

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 0,0 0,0 0,0

Bilanzwert 31.12.2019 3,1 9,8 12,9
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Grund-

stücke und 

Gebäude

Betriebs- und 

Geschäfts-

ausstattung Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. €

Anschaffungskosten

01.01.2018 0,0 7,6 7,6

Zugänge 0,0 4,8 4,8

Abgänge 0,0 5,7 5,7

31.12.2018 0,0 6,7 6,7

Kumulierte planmäßige 

Abschreibungen und Wertminderungen

01.01.2018 0,0 3,8 3,8

Abschreibungen 0,0 1,2 1,2

Wertminderungen 0,0 0,0 0,0

Abgänge 0,0 3,9 3,9

31.12.2018 0,0 1,1 1,1

Bilanzwert 31.12.2018 0,0 5,6 5,6
 

6.3 Latente Steuerforderungen 

Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden saldiert, wenn ein einklagbares Recht 

besteht, die laufenden Steuerforderungen gegen die laufenden Steuerverbindlichkeiten aufzu-

rechnen, und wenn die latenten Steuern gegen dieselbe Steuerbehörde bestehen. Die folgen-

den Beträge wurden saldiert: 

Aktivisch Passivisch Aktivisch Passivisch

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Verlustvorträge 0,4 0,0 2,1 0,0

Sachanlagen/Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 7,1 0,0 6,2

Verzinsliche Schulden 0,0 0,3 0,0 0,2

Bewertungsunterschiede bei Tochtergesellschaften 0,0 0,9 0,0 0,9

Übrige Aktiva und Passiva 9,6 1,1 9,5 1,1

Gesamt 10,0 9,4 11,6 8,4

Bilanzwert 0,6 3,2

31.12.2019 31.12.2018

 

 

Latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag angesetzt, zu 

dem die Realisierung der damit verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche Ge-

winne wahrscheinlich ist. Verlustvorträge aus früheren Klinikübernahmen werden dann in die 

Bemessungsgrundlage zur Abgrenzung aktiver latenter Steuern einbezogen, wenn diese steu-

erlich hinreichend konkretisierbar sind. Bei einem steuerschädlichen Verkauf von Anteilen an 

Gesellschaften werden vorhandene latente Steuern auf Verlustvorträge ausgebucht. Dem An-

satz latenter Steuerforderungen aus Verlustvorträgen liegen steuerliche Planungsrechnungen 

für einen Zeitraum von fünf Jahren zugrunde. Die Steuerbasis, die für die Steuerabgrenzung 
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genutzt wird, beträgt 2,5 Mio. € (Vj. 12,9 Mio. €). Am Bilanzstichtag bestehen bisher nicht ge-

nutzte steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 26,4 Mio. € (Vj. 23,5 Mio. €), von denen in Höhe 

von 23,9 Mio. € (Vj. 10,6 Mio. €) keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Steuerliche 

Verlustvorträge können das steuerliche Ergebnis in Deutschland zeitlich unbegrenzt mindern. 

Das jährliche steuerliche Ergebnis kann die Verlustvorträge bis zu einem Betrag von 1,0 Mio. € 

in vollem Umfang und darüber hinaus mit 60,0 % des verbleibenden laufenden steuerlichen 

Ergebnisses mindern.  

Latente Steuern aus den Sachanlagen resultieren aus den im Steuerrecht vorgeschriebenen 

Nutzungsdauern und den nach IFRS wirtschaftlich gegebenen Abschreibungsdauern. Zudem 

wurden steuerliche Sonderabschreibungen in IFRS korrigiert. 

Latente Steuerverbindlichkeiten auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochterunternehmen in 

Höhe von 122,3 Mio. € (Vj. 120,0 Mio. €), die bei der Muttergesellschaft in Höhe von 5,0 % der 

Dividendensumme auf die ausgeschütteten Beträge zu steuerlich nicht abzugsfähigen Aufwen-

dungen führen, wurden im Konzernabschluss berücksichtigt.  

Die Veränderungen der latenten Steuern stellen sich wie folgt dar: 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

3,2 9,1

-0,4 0,1

- 0,2

0,0 -0,1

-1,1 -

Aufwand/Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung aus 

laufenden Verrechnungen  -1,1 -6,1

0,6 3,2Latente Steuerforderungen zum Ende des Jahres 

Ergebnisneutrale Erfassung latenter Steuern im Zusammenhang mit im Eigenkapital 

ergebnisneutral erfassten Änderungen des beizulegenden Zeitwertes von 

Beteiligungen 

Latente Steuerforderungen zum Beginn des Jahres

Ergebnisneutrale Erfassung latenter Steuern im Zusammenhang mit der 

Erstanwendung von IFRS 9

Ergebnisneutrale Erfassung latenter Steuern im Zusammenhang mit im Eigenkapital 

ergebnisneutral erfasster Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen

Ergebnisneutrale Erfassung latenter Steuern im Zusammenhang mit 

Unternehmenserwerben
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6.4 Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 

6.4.1 Nach der Equity-Methode bewertete Beteiligungen 

Im Konzernabschluss wurden kein assoziiertes Unternehmen (Vj. eins) und ein Gemeinschafts-

unternehmen (Vj. eins) nach der Equity-Methode bewertet. 

Nach der Equity-Methode bilanziertes Gemeinschaftsunternehmen 2019

Name der Gesellschaft Sitz Kapital-

anteil in %

Gemeinschaftsunternehmen

Energiezentrale Universitätsklinikum Gießen GmbH Gießen 50,0

Nach der Equity-Methode bilanzierte assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 2018

Name der Gesellschaft Sitz Kapital-

anteil in %

Assoziierte Unternehmen

Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft des Universitätsklinikums 

Heidelberg mit beschränkter Haftung Heidelberg 24,9

Gemeinschaftsunternehmen

Energiezentrale Universitätsklinikum Gießen GmbH Gießen 50,0

6.4.2 Assoziierte Unternehmen 

Die im Vorjahr unter diesem Posten ausgewiesene Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-

Gesellschaft des Universitätsklinikums Heidelberg mit beschränkter Haftung, an der die RHÖN-

KLINIKUM AG zunächst mit 24,9 % beteiligt war, wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019 

aufgrund Übernahme weiterer 75,1 % im Konzernabschluss vollkonsolidiert. Zu weiteren Aus-

führungen wird auf Kapitel 4 „Unternehmenserwerbe“ verwiesen. 

6.4.3 Gemeinschaftsunternehmen 

Gegenstand des Joint Ventures ist die zusammen mit den Stadtwerken Gießen durchzuführen-

de Energieversorgung des Universitätsklinikums in Gießen. An dem Joint Venture ist neben der 

RHÖN-KLINIKUM AG, die einen Anteil von 50 % hält, die Stadtwerke Gießen AG mit 50 % be-
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teiligt. Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der aggregierten Ergebnisdaten und 

der aggregierten Buchwerte des nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunter-

nehmens: 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Umsatzerlöse 0,4 0,4

Ergebnis nach Steuern 0,2 0,2

Anteiliges Ergebnis nach Steuern 0,1 0,1

Anteiliges Gesamtergebnis nach Steuern 0,1 0,1

Buchwert des nach der Equity-Methode bewerteten 

Gemeinschaftsunternehmens 0,4 0,4

Ergebnisdaten und Buchwerte des nach der Equity-Methode bewerteten 

Gemeinschaftsunternehmens

 

Das Gemeinschaftsunternehmen weist zum Bilanzstichtag ein Aktivvermögen in Höhe von 

0,9 Mio. € (Vj. 1,5 Mio. €) sowie ein Eigenkapital in Höhe von 0,8 Mio. € (Vj. 0,8 Mio. €). 

6.5 Sonstige finanzielle Vermögenswerte (langfristig) 

Die sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerte gliedern sich wie folgt: 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Beteiligungen 9,5 4,7

Festgeldanlagen 19,8 -

29,3 4,7

 

Die Beteiligungen betreffen Anteile der RHÖN-Innovations GmbH an den Firmen Inovytec Medi-

cal Solutions Ltd., Telesofia Medical Ltd. und CLEW Medical Inc. In 2019 hat die RHÖN-

KLINIKUM AG Anteile an der Tiplu GmbH und der Siebensachen GmbH erworben. Die Bewer-

tung der Anteile erfolgt zum beizulegenden Zeitwert gemäß IFRS 9. Die Beteiligungen sind er-

folgsneutral zum Fair Value (Fair Value through other comprehensive income, ohne Recycling) 

bewertet. Der Buchwert i. H. v. 9,5 Mio. € (Vj. 4,7 Mio. €) entspricht dem maximalen Ausfallrisiko.  

Ferner betreffen 0,0 Mio. € (Vj. 0,0 Mio. €) unwesentliche Beteiligungen, deren Marktwert auf-

grund des Fehlens eines aktiven Markts nicht berechnet werden kann. Diese werden zu An-

schaffungskosten bewertet.  

Die Festgelder im Sinne von IFRS 9 entfallen vollständig auf die Ratingklasse BBB. Der erwar-

tete Kreditverlust der Festgelder beträgt 0,2 Mio. €. 
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Die Entwicklung der unter dem Posten Sonstige finanzielle Vermögenswerte (langfristig) erfass-

ten Wertberichtigungen gemäß IFRS 9 ergibt sich aus nachstehender Tabelle: 

Wertberichtigung 2019 2018

Mio. € Mio. €

Stand 01.01. gemäß IFRS 9 - 0,2

Änderung Konsolidierungskreis - -

Zuführung 0,2 -

Inanspruchnahme - -

Auflösung - 0,2

Währungsumrechnungsdifferenz - -

Stand 31.12. gemäß IFRS 9 0,2 -

Ursächlich für den Anstieg der Wertberichtigungen zum Bilanzstichtag um 0,2 Mio. € ist im We-

sentlichen das höhere Volumen an Festgeldern. 

6.6 Vorräte 

Vorräte in Höhe von 28,4 Mio. € (Vj. 25,9 Mio. €) entfallen auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und betreffen im Wesentlichen den medizinischen Bedarf. Es wurden Wertberichtigungen in 

Höhe von 3,1 Mio. € (Vj. 2,9 Mio. €) vorgenommen. Sämtliche Vorräte befinden sich im Eigen-

tum der RHÖN-KLINIKUM AG und der mit der RHÖN-KLINIKUM AG verbundenen Unterneh-

men. Abtretungen und Verpfändungen liegen nicht vor. 

6.7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 weisen wir Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen in Höhe von 226,6 Mio. € (Vj. 212,4 Mio. €) aus. Die Zeitwerte der Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen entsprechen aufgrund der überwiegend kurzen Laufzeiten im Wesentli-

chen ihren Buchwerten.  
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Wertberichtigungen im Sinne von 

IFRS 9 weisen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 folgende Fälligkeitsstruktur auf: 

Wertberichtigungsmatrix 31.12.2019 Bruttobuchwert
Erwarteter 

Kreditverlust

Mio. € Mio. €

Nicht überfällig 192,3 0,3

Zwischen 0 und 30 Tagen überfällig 11,5 0,1

Zwischen 31 und 90 Tagen überfällig 6,8 0,1

Zwischen 91 und 180 Tagen überfällig 7,3 0,2

Mehr als 180 Tage überfällig 9,6 0,2

Gesamt 227,5 0,9  
 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Wertberichtigungen im Sinne von 

IFRS 9 hatten zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 folgende Fälligkeitsstruktur: 

Wertberichtigungsmatrix 31.12.2018 Bruttobuchwert
Erwarteter 

Kreditverlust

Mio. € Mio. €

Nicht überfällig 177,8 0,3

Zwischen 0 und 30 Tagen überfällig 12,6 0,1

Zwischen 31 und 90 Tagen überfällig 8,5 0,2

Zwischen 91 und 180 Tagen überfällig 5,8 0,1

Mehr als 180 Tage überfällig 8,6 0,2

Gesamt 213,3 0,9

 

Die Entwicklung der im Posten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfassten Wertbe-

richtigungen gemäß IFRS 9 ergibt sich aus nachstehender Tabelle: 

Wertberichtigung 2019 2018

Mio. € Mio. €

Stand 01.01. gemäß IFRS 9 0,9 0,6

Änderung Konsolidierungskreis - -

Zuführung 0,9 0,9

Inanspruchnahme - -

Auflösung 0,9 0,6

Währungsumrechnungsdifferenz - -

Stand 31.12. gemäß IFRS 9 0,9 0,9

 

In Bezug auf die Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird auf 

die weiterführenden Erläuterungen im Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ver-

wiesen.  
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Im Geschäftsjahr 2019 wurden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 

2,5 Mio. € (Vj. 2,5 Mio. €) aufwandswirksam ausgebucht. Diese Forderungsausfälle wurden 

über Ausgleichsmechanismen nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) teilweise kom-

pensiert. Aus bereits ausgebuchten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnten 

noch Zahlungseingänge in Höhe von 0,1 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €) erfolgswirksam vereinnahmt 

werden. 

Unter dem Posten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind unfertige Leistungen aus 

der Behandlung der Patienten in Höhe von 21,8 Mio. € (Vj. 23,2 Mio. €) enthalten. Die Höhe der 

variablen Gegenleistung wird mittels der Erwartungswertmethode i. S. v. IFRS 15 ermittelt.  

6.8 Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig) 

31.12.2019 31.12.2018

< 1 Jahr < 1 Jahr

Mio. € Mio. €

Festgeldanlage < 1 Jahr 89,8 114,4

Forderungen nach dem 

Krankenhausfinanzierungsrecht 59,9 39,3

Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte 18,2 15,6

167,9 169,3

Bedingt durch das niedrige Zinsumfeld für Tagesgelder und kurzfristige Geldanlagen wurden 

Festgeldanlagen mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr in Höhe von 89,8 Mio. € (Vj. 114,4 Mio. €) 

getätigt.  

Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht betreffen überwiegend Ausgleichsan-

sprüche nach dem Krankenhausentgeltgesetz bzw. nach der Bundespflegesatzverordnung. 

Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht enthalten keine Wertberichtigungen.  

Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte betreffen u. a. mit 9,9 Mio. € (Vj. 9,7 Mio. €) Forde-

rungen resultierend aus der Trennungsrechnung, mit 6,8 Mio. € (Vj. 4,8 Mio. €) Forderungen 

aus Leistungserbringungen, die nicht primär mit der Patientenbehandlung im Krankenhaus in 

Verbindung stehen, mit 1,8 Mio. € (Vj. 1,5 Mio. €) Forderungen gegen Mitarbeiter, insbesondere 

aus Abrechnungen im Rahmen des Liquidationsrechts der Chefärzte, sowie mit 0,8 Mio. € 

(Vj. 0,4 Mio. €) debitorische Kreditoren. Die übrigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte 

enthalten Wertberichtigungen in Höhe von 1,3 Mio. € (Vj. 1,2 Mio. €). Zuschreibungen wurden 

nicht vorgenommen. 
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Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte (kurzfristig), die auf Festgelder entfallen, sowie die 

entsprechenden Wertberichtigungen im Sinne von IFRS 9 sind zum 31. Dezember 2019 in fol-

gende Ratingklassen aufgeteilt: 

Wertberichtigungsmatrix nach S&P-

Ratingklassen 31.12.2019
Bruttobuchwert

Erwarteter 

Kreditverlust

Mio. € Mio. €

A 35,0 0,0

AA 30,0 0,1

BBB 25,0 0,1

Gesamt 90,0 0,2

Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte (kurzfristig), die auf Festgelder entfallen, sowie die 

entsprechenden Wertberichtigungen im Sinne von IFRS 9 wurden zum 31. Dezember 2018 in 

folgende Ratingklassen aufgeteilt: 

Wertberichtigungsmatrix nach S&P-

Ratingklassen 31.12.2018
Bruttobuchwert

Erwarteter 

Kreditverlust

Mio. € Mio. €

A 70,0 0,2

BBB 45,0 0,4

Gesamt 115,0 0,6

Die übrigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte (kurzfristig, ohne Festgelder) sowie die ent-

sprechenden Wertberichtigungen im Sinne von IFRS 9 weisen zum Bilanzstichtag 

31. Dezember 2019 folgende Fälligkeitsstruktur auf:

Wertberichtigungsmatrix 31.12.2019 Bruttobuchwert
Erwarteter 

Kreditverlust

Mio. € Mio. €

Nicht überfällig 76,7 0,1

Zwischen 0 und 30 Tagen überfällig 1,2 0,1

Zwischen 31 und 90 Tagen überfällig 0,2 0,1

Zwischen 91 und 180 Tagen überfällig 0,1 0,0

Mehr als 180 Tage überfällig 0,3 0,1

Gesamt 78,5 0,4
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Die übrigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte (kurzfristig, ohne Festgelder) sowie die 

Wertberichtigungen im Sinne von IFRS 9 hatten zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 folgen-

de Fälligkeitsstruktur: 

Wertberichtigungsmatrix 31.12.2018 Bruttobuchwert
Erwarteter 

Kreditverlust

Mio. € Mio. €

Nicht überfällig 53,6 0,1

Zwischen 0 und 30 Tagen überfällig 1,2 0,1

Zwischen 31 und 90 Tagen überfällig 0,1 0,0

Zwischen 91 und 180 Tagen überfällig 0,0 0,0

Mehr als 180 Tage überfällig 0,2 0,0

Gesamt 55,1 0,2

 

Die Entwicklung der unter dem Posten Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig) erfass-

ten Wertberichtigungen gemäß IFRS 9 ergibt sich aus nachstehender Tabelle: 

Wertberichtigung 2019 2018

Mio. € Mio. €

Stand 01.01. gemäß IFRS 9 0,8 0,6

Änderung Konsolidierungskreis - -

Zuführung 0,6 0,8

Inanspruchnahme - -

Auflösung 0,8 0,6

Währungsumrechnungsdifferenz - -

Stand 31.12. gemäß IFRS 9 0,6 0,8

 

Die Wertberichtigungen zum Bilanzstichtag in Höhe von 0,6 Mio. € (Vj. 0,8 Mio. €) entfallen mit 

0,3 Mio. € (Vj. 0,6 Mio. €) auf Festgelder. Ursächlich für die Verminderung in Höhe von 

0,3 Mio. € ist im Wesentlichen das geringere Volumen an Festgeldern. 
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Im Konzern werden Ausgleichsforderungen und -verbindlichkeiten gegenüber den Kostenträ-

gern aus Entgelt-/Budgetvereinbarungen des laufenden Jahres und der Vorjahre saldiert aus-

gewiesen. Analog verhält es sich mit den Fördermittelansprüchen für Investitionen und den 

noch nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln. Der Bruttoausweis stellt sich wie 

folgt dar: 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Forderungen nach dem KHG/KHEntgG brutto 68,6 59,3

Verbindlichkeiten nach dem KHG/KHEntgG brutto -8,7 -20,0

Bilanzwert 59,9 39,3

Bezüglich des Bruttoausweises der korrespondierenden Verbindlichkeiten nach dem 

KHG/KHEntgG wird auf das Kapitel „Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten“ verwiesen. 

6.9 Sonstige Vermögenswerte (kurzfristig) 

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von 10,5 Mio. € (Vj. 7,8 Mio. €) entfallen im We-

sentlichen mit 8,4 Mio. € (Vj. 5,5 Mio. €) auf vorausbezahlte Aufwendungen, insbesondere Ver-

sicherungsaufwendungen, sowie mit 1,9 Mio. € (Vj. 2,2 Mio. €) auf Rückforderungsansprüche 

gegenüber Versicherern aus Haftpflichtfällen. Der Anstieg entfällt mit 2,4 Mio. € im Wesentli-

chen auf die erstmals ab dem 1. Januar 2019 vollkonsolidierte Marburger Ionenstrahl-Therapie 

Betriebs-Gesellschaft. 

6.10 Laufende Ertragsteueransprüche 

Laufende Ertragsteueransprüche umfassen im Wesentlichen Körperschaftsteuererstattungsan-

sprüche gegenüber Finanzbehörden. 

6.11 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Bank- und Kassenbestand 117,7 122,3

Kurzfristige Bankeinlagen 10,0 10,0

127,7 132,3

Ursächlich für den Rückgang des Bank- und Kassenbestandes ist das niedrige Zinsumfeld im 

Festgeldbereich im Verhältnis zu den täglich fälligen Geldanlagen. Der hohe Bank- und Kas-

senbestand erhöht die Flexibilität in der Steuerung der Geldabflüsse im Zusammenhang mit 
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den umfangreichen Baumaßnahmen. Soweit möglich wurden frei verfügbare Finanzmittel fris-

tenkongruent in Festgelder mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr (> 3 Monate) bzw. > 1 Jahr und mit 

Ausweis unter dem Posten Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig) bzw. Sonstige 

finanzielle Vermögenswerte (langfristig) umgeschichtet. Zum Bilanzstichtag belief sich der effek-

tive Zinssatz für Bankeinlagen mit einer initialen Laufzeit < 3 Monate auf 0,03 % (Vj. 0,05 %), 

wobei die Anlagen eine durchschnittliche Restlaufzeit von 30 Tagen (Vj. 30 Tage) hatten.  

Zahlungsmittel und Kontokorrentkredite werden zum Zweck der Kapitalflussrechnung wie folgt 

zusammengefasst: 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 127,7 132,3

Kontokorrentkredite 0,0 -

Finanzmittelfonds 127,7 132,3

6.12 Eigenkapital 

Das Grundkapital der RHÖN-KLINIKUM AG beträgt 167.406.175 € (Vj. 167.406.175 €). Es ist 

unterteilt in 66.962.470 (Vj. 66.962.470) auf den Inhaber lautende voll eingezahlte Stückaktien 

mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 2,50 € je Aktie.  

Anzahl

Rechnerischer 

 Anteil am 

Grundkapital 

€

Stammaktien Stand 01.01.2019 66.962.470 167.406.175

Veränderung 2019 - -

Stammaktien Stand 31.12.2019 66.962.470 167.406.175

In der Kapitalrücklage werden das Agio aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 396,0 Mio. € (Vj. 

396,0 Mio. €) sowie die auf die in den Vorjahren eingezogenen Aktien entfallenden Beträge in 

Höhe von 178,2 Mio. € (Vj. 178,2 Mio. €) ausgewiesen.  

Die sonstigen Rücklagen zum Stichtag in Höhe von 420,0 Mio. € (Vj. 393,8 Mio. €) enthalten mit 

420,0 Mio. € (Vj. 393,8 Mio. €) die in den zurückliegenden Jahren erzielten Ergebnisse der in 

den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit sie nicht ausgeschüttet wurden, 

sowie Effekte aus Konsolidierungsmaßnahmen. 
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Das Gesamtergebnis (Summe Konzerngewinn und sonstiges Ergebnis) des Geschäftsjahres 

2019 beträgt 46,8 Mio. € (Vj. 51,1 Mio. €). Darin enthalten sind Gewinne aus der Neubewertung 

von leistungsorientierten Pensionsplänen in Höhe von 0,2 Mio. € nach Steuern (Vj. 0,3 Mio. €) 

sowie Erträge aus Änderungen des beizulegenden Zeitwertes von Beteiligungen in Höhe von 

2,1 Mio. € (Vj. Aufwendungen 0,4 Mio. €). 

Eigene Anteile werden in Höhe von 0,1 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €) vom Eigenkapital abgesetzt. Der 

Bestand an eigenen Anteilen entwickelte sich im Geschäftsjahr wie folgt: 

Anzahl

Eigene Anteile Stand 01.01.2019 24.000

Veränderung 2019 -

Eigene Anteile Stand 31.12.2019 24.000

 

Nach dem deutschen Aktiengesetz bemessen sich die an die Aktionäre ausschüttbaren Divi-

denden nach dem im handelsrechtlichen Jahresabschluss der RHÖN-KLINIKUM AG ausgewie-

senen Bilanzgewinn. Die Aktionäre stimmten während der letzten Hauptversammlung dem Vor-

schlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu, so dass im Geschäftsjahr 2019 eine tatsächli-

che Dividendenausschüttung in Höhe von 29 Cent (Vj. 22 Cent) je Aktie erfolgte. 

Die nicht beherrschenden Anteile am Eigenkapital in Höhe von 24,3 Mio. € (Vj. 23,9 Mio. €) be-

treffen unmittelbar bzw. mittelbar gehaltene Anteile konzernfremder Dritter am Eigenkapital fol-

gender einbezogener Tochterunternehmen: 

31.12.2019 31.12.2018

% %

Krankenhausgesellschaften

Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 5,0 5,0

Zentralklinik Bad Berka GmbH, Bad Berka 12,5 12,5

MVZ-Gesellschaften

MVZ UKGM GmbH, Marburg 5,0 5,0

MVZ Zentralklinik GmbH, Bad Berka 12,5 12,5

Servicegesellschaften

RK-Reinigungsgesellschaft Süd mbH i. L., Bad Neustadt a. d. Saale - 49,0

Sonstige Gesellschaften

Medgate Deutschland GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 49,0 -

Anteile im Fremdbesitz 
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6.13 Finanzschulden 

Restlauf-

zeit

> 1 Jahr

Restlauf-

zeit 

< 1 Jahr

Restlauf-

zeit

> 1 Jahr

Restlauf-

zeit 

< 1 Jahr

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Langfristige Finanzschulden

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 158,3 99,5 -

Summe langfristige Finanzschulden 158,3 - 99,5 -

Kurzfristige Finanzschulden - - - -

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - 0,9 - 0,3

Summe kurzfristige Finanzschulden - 0,9 - 0,3

Summe Finanzschulden gesamt 158,3 0,9 99,5 0,3

31.12.2019 31.12.2018

Im vierten Quartal 2017 wurde eine syndizierte Kreditlinie in Höhe von 100,0 Mio. € abge-

schlossen. Diese Kreditlinie ist mit einer Kontrollwechselklausel ausgestattet, die im Falle eines 

Kontrollwechsels bei einer Inanspruchnahme der Linie eine vorzeitige Rückzahlung vorsieht 

und den Kreditgebern das Recht einräumt, Neuausreichungen auszuschließen. Eine Inan-

spruchnahme dieser Linie bestand zum Bilanzstichtag nicht. Der syndizierte Kredit ist an einen 

„financial covenant“ gebunden. Diese Finanzkennzahl beschränkt die Nettofinanzverschuldung 

auf maximal das 3,5-Fache des EBITDA. Die Finanzkennzahl wurde im Geschäftsjahr 2019 von 

der RHÖN-KLINIKUM AG eingehalten. 

Die RHÖN‐KLINIKUM AG hat im Oktober 2018 ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 

100,0 Mio. € platziert. Die ausschließlich festverzinsten und endfälligen Tranchen haben Lauf-

zeiten von fünf, sieben und zehn Jahren. Das Schuldscheindarlehen ist mit einer Kontrollwech-

selklausel ausgestattet, die im Falle eines Kontrollwechsels eine vorzeitige Rückzahlung vor-

sieht. Es liegt kein Kontrollwechsel gemäß Vertrag vor, wenn einer oder mehrere der Ankerakti-

onäre (B. Braun Melsungen AG, Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Herr Münch (HCM SE) 

und Frau Münch) mehr als 50 %, aber maximal 70,1 % der stimmberechtigten Aktien an der 

RHÖN‐KLINIKUM AG innerhalb des Kreises der Ankeraktionäre erwirbt bzw. erwerben. 

Im Juli 2019 hat die RHÖN‐KLINIKUM AG eine Namensschuldverschreibung in Höhe von 

60,0 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren platziert. Die Namensschuldverschreibung ist mit 

einer Kontrollwechselklausel ausgestattet, die im Falle eines Kontrollwechsels eine vorzeitige 

Rückzahlung vorsieht. Es liegt kein Kontrollwechsel gemäß Vertrag vor, wenn einer oder meh-

rere der Ankeraktionäre (B. Braun Melsungen AG, Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Herr 

Münch (HCM SE) und Frau Münch) mehr als 50 %, aber maximal 70,3 % der stimmberechtigten 
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Aktien an der RHÖN‐KLINIKUM AG innerhalb des Kreises der Ankeraktionäre erwirbt bzw. er-

werben. 

Die eingenommenen Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, um ausrei-

chend Mittel für die kurz- bis mittelfristig geplanten Investitionen zur Verfügung zu haben. 

Die mit den verzinslichen Verbindlichkeiten verbundenen vertraglichen Zinsanpassungstermine 

stellen sich wie folgt dar: 

Ende Zinsbindung Zinssatz1

Ursprungs-

wert

Buchwert

Darlehen Zinssatz1

Ursprungs-

wert

Buchwert

Darlehen

% Mio. € Mio. € % Mio. € Mio. €

Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten

2020-2023 0,90 7,5 7,5 0,90 7,5 7,5

2024 - - - - - -

2025 1,33 31,0 30,9 1,33 31,0 30,8

> 2025 2,00 121,5 119,9 1,65 61,5 61,2

Zinsen Darlehen 0,9  -  - 0,3

160,0 159,2 100,0 99,8

1 Gewogener Zinssatz. 

31.12.2019 31.12.2018

Die effektiven Zinssätze zum Bilanzstichtag lauten: 

31.12.2019 31.12.2018

% %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1,86 1,60

Die Restlaufzeiten der Finanzschulden betragen:

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Bis 1 Jahr 0,9 0,3

Zwischen 1 und 5 Jahren 7,5 7,5

Über 5 Jahre 150,8 92,0

Summe 159,2 99,8

Die ausgewiesenen Finanzschulden sind wie im Vorjahr nicht durch Grundpfandrechte/ 

Grundschulden besichert. 
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6.14 Rückstellungen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses  

Für die Zeit nach der Pensionierung werden einem Teil der Mitarbeiter im Rahmen der betriebli-

chen Altersversorgung durch den Konzern laufende Versorgungsleistungen zugesagt. Dabei 

erfolgt die betriebliche Altersversorgung sowohl leistungs- als auch beitragsorientiert. Die Ver-

pflichtungen des Konzerns umfassen sowohl bereits laufende Pensionen als auch Anwartschaf-

ten auf künftig zu zahlende Pensionen.  

Die Finanzierung leistungsorientierter Verpflichtungen erfolgt über Rückstellungsbildung. Bei-

träge im Rahmen beitragsorientierter Pläne werden sofort erfolgswirksam erfasst.  

Für die Mitglieder des Vorstands besteht ein Plan, der Altersvorsorgeleistungen nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses vorsieht. Die Vorstände erhalten neben ihrer laufenden Vergü-

tung bei Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit eine in Abhängigkeit von der Dauer des Dienst-

verhältnisses und der Höhe der Bezüge stehende Altersvorsorgeleistung, die auf das 1,5-Fache 

der letzten Jahresbezüge begrenzt ist. Bei der Berechnung des Verpflichtungsumfangs wurde 

nicht wie bei den übrigen Pensionsplänen auf ein einheitliches Pensionsalter abgestellt, son-

dern es wurden die individuellen Vertragsdauern zugrunde gelegt. In diesem Zusammenhang 

bestehen Risiken bei Änderungen der Bemessungsgrundlage. Diese beziehen sich im Wesent-

lichen auf die Abhängigkeit vom letzten Gehalt bzw. von den variablen Vergütungsbestandtei-

len. Soweit diese Bemessungsgrundlage sich anders entwickelt als bei den Rückstellungsbe-

rechnungen vorausgesetzt, könnte gegebenenfalls ein Nachfinanzierungsbedarf entstehen. 

Der Rückstellungsbetrag in der Bilanz betrifft nur einmalige Zahlungen: 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Verpflichtung für einmalige Zahlungen 1,6 2,2

Pensionsrückstellungen (Defined Benefit Liability) 1,6 2,2

 

Der Berechnung der Pensionsrückstellungen liegen folgende Annahmen zugrunde: 

31.12.2019 31.12.2018

% %

Rechnungszinsfuß 0,98 1,85

Erwartete Einkommensentwicklung 2,50 2,50

Erwartete Rentenentwicklung 2,00 2,00  
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Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2018G nach Prof. Dr. Klaus 

Heubeck (Vj. Richttafeln 2018G nach Prof. Dr. Klaus Heubeck) verwendet. Der Pensionsauf-

wand wird vollständig unter dem Personalaufwand ausgewiesen.  

Die Entwicklung des Verpflichtungsumfangs (Defined Benefit Obligation) im Geschäftsjahr 2019 

stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 

2019 2018

Mio. € Mio. €

Stand 01.01. 2,2 2,3

Dienstzeitaufwand 0,7 0,6

Zinsaufwand 0,0 0,1

Verluste aus Planänderungen 0,0 0,0

Rentenzahlungen 0,0 0,0

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus 

Veränderungen der finanziellen Annahmen 0,1 0,0

Erfahrungsbedingte Anpassungen -0,5 0,3

Geleistete Zahlungen -0,9 -1,1

Stand 31.12. 1,6 2,2

 

Die Verpflichtungen haben eine Laufzeit > 1 Jahr. Es existieren keine Erstattungsansprüche, die 

aus Rückdeckungsversicherungen resultieren, die aufgrund von Pensionszusagen an Mitarbei-

ter abgeschlossen wurden. 

Die gewichtete durchschnittliche Duration der Pensionsverpflichtungen liegt bei acht Jahren (Vj. 

sieben Jahre). Die Sensitivität der Pensionsverpflichtungen hinsichtlich der Schwankungsbreite 

aufgrund von Änderungen der verschiedenen versicherungsmathematischen Bewertungsan-

nahmen ergibt sich gemäß nachstehender Tabelle wie folgt: 

Auswirkung auf die Verpflichtung 

(in %) zum 31.12.2019

Veränderung der 

Annahme in 

%-Punkten

Erhöhung der 

Annahme

Verminderung der 

Annahme

Zinssatz 0,2 -1,6 1,7

Bezügedynamik 0,2 1,6 -1,6

Sterbewahrscheinlichkeit +/- 1 Jahr 0,1 -0,2

 

Auswirkung auf die Verpflichtung 

(in %) zum 31.12.2018

Veränderung der 

Annahme in 

%-Punkten

Erhöhung der 

Annahme

Verminderung der 

Annahme

Zinssatz 0,2 -1,4 1,4

Bezügedynamik 0,2 1,4 -1,4

Sterbewahrscheinlichkeit +/- 1 Jahr 0,1 -0,1

 

0.0906646.001



75 

Die Effekte der Sensitivität wurden nach der gleichen Methode ermittelt wie die Verpflichtungen 

zum Jahresende. Effekte einer gleichzeitigen Änderung von mehreren Annahmen wurden dabei 

nicht untersucht. Da es sich bei den zum Geschäftsjahresende verbleibenden Zusagen um 

Kapitalzusagen handelt, ergeben sich keine bzw. keine wesentlichen Auswirkungen aus der 

Änderung des Rententrends, so dass auf eine diesbezügliche Angabe der Sensitivität 

verzichtet wurde. 

6.15 Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt: 

01.01.

2019

Ver-

brauch

Auf-

lösung 

Zu-

füh-

rung 

31.12.

2019

Davon 

< 1 Jahr 

Davon 

> 1 Jahr

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Haftpflichtrisiken 8,4 0,6 0,7 0,2 7,3 7,3 0,0

Übrige Rückstellungen 54,0 8,1 39,2 0,0 6,7 6,7 0,0

62,4 8,7 39,9 0,2 14,0 14,0 0,0

Die Rückstellungen für Haftpflichtrisiken betreffen Schadensersatzansprüche Dritter. Ihnen ste-

hen Rückforderungsansprüche von Versicherern in Höhe von 1,9 Mio. € (Vj. 2,2 Mio. €) gegen-

über, die unter den sonstigen Vermögenswerten (kurzfristig) ausgewiesen werden. Nach Ein-

schätzung des Vorstands wird die Abwicklung dieser Haftpflichtfälle über die zurückgestellten 

Beträge hinaus keine wesentlichen zusätzlichen Aufwendungen mit sich bringen. Der Zeitpunkt 

von Zahlungsabflüssen aus Haftpflichtrisiken, der grundsätzlich kurzfristig eintreten kann, hängt 

im Wesentlichen vom Verlauf und Ergebnis einzelner Haftungsfälle ab.  

Übrige Rückstellungen betreffen die Risikovorsorge für rechtliche und steuerliche Risiken im 

Zusammenhang mit dem Verkauf von Gesellschaften und die dadurch ausgelösten steuerlichen 

Risiken (Steuerarten wie Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer mit Solidaritätszu-

schlag sowie Grunderwerbsteuer). Diese Rückstellungen haben sich im laufenden Geschäfts-

jahr weitgehend konkretisiert. Der Ausweis erfolgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 erst-

malig mit 7,6 Mio. € unter den laufenden Ertragsteuerverbindlichkeiten und mit 6,7 Mio. € unter 

den sonstigen Rückstellungen. Im Verbrauch ist der vorgenannte Betrag in Höhe von 7,6 Mio. € 

enthalten.  
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Die Fristigkeiten der sonstigen Rückstellungen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt 

dar: 

31.12.

2019

Davon 

< 1 Jahr 

Davon 

> 1 Jahr

31.12.

2018

Davon 

< 1 Jahr 

Davon 

> 1 Jahr

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Haftpflichtrisiken 7,3 7,3 0,0 8,4 8,4 0,0

Übrige Rückstellungen 6,7 6,7 0,0 54,0 54,0 0,0

14,0 14,0 0,0 62,4 62,4 0,0

Im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG bestehen Eventualverbindlichkeiten in einem Volumen 

von maximal 0,1 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €). Dabei handelt es sich um Verbindlichkeiten im Rahmen 

des Leistungsprozesses. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die RHÖN-KLINIKUM AG von keiner 

nennenswerten Inanspruchnahme in der Zukunft aus. 

6.16 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

< 1 Jahr > 1 Jahr < 1 Jahr > 1 Jahr 

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 84,5 0,0 115,9 0,0

31.12.2019 31.12.2018

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber Dritten. Der Gesamtbe-

trag von 84,5 Mio. € (Vj. 115,9 Mio. €) ist innerhalb eines Jahres fällig.  

6.17 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

< 1 Jahr > 1 Jahr < 1 Jahr > 1 Jahr

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Verbindlichkeiten KHG/KHEntgG 22,0 - 13,5 -

Kaufpreise 0,7 4,2 0,7 -

Leasingverhältnisse 3,2 9,8 1,0 4,7

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 9,2 9,8 8,4 10,5

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

(Finanzinstrumente) 35,1 23,8 23,6 15,2

31.12.2019 31.12.2018

Die Verbindlichkeiten KHG/KEntgG betreffen noch nicht zweckentsprechend verwendete pau-

schale Fördermittel nach landesrechtlichen Vorschriften zur Krankenhausfinanzierung sowie 

Ausgleichsverpflichtungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz bzw. der Bundespflegesatz-

verordnung. 
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Die Kaufpreise aus Unternehmenserwerben betreffen vertraglich festgelegte Verpflichtungen.  

Die ausgewiesenen Buchwerte der in diesem Posten erfassten kurzfristigen finanziellen Verbind-

lichkeiten entsprechen deren Zeitwerten. Die Buchwerte der langfristigen übrigen Verbindlichkei-

ten wurden nach der Effektivzinsmethode auf Basis der historischen Marktzinsen abgezinst. 

Von den langfristigen übrigen finanziellen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 

fünf Jahren in Höhe von 1,6 Mio. € (Vj. 3,2 Mio. €) entfallen 1,6 Mio. € (Vj. 3,2 Mio. €) auf Ver-

pflichtungen aus Forschungszuschüssen gegenüber den Universitäten in Gießen und Marburg.  

Im Konzern werden Ausgleichsforderungen und -verbindlichkeiten gegenüber Kostenträgern 

aus Entgelt-/Budgetvereinbarungen des laufenden Jahres und der Vorjahre saldiert ausgewie-

sen. Analog verhält es sich mit den Fördermittelansprüchen für Investitionen und den noch nicht 

zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln. Der Bruttoausweis stellt sich wie folgt dar: 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Verbindlichkeiten nach dem KHG/KHEntgG brutto 30,7 33,5

Forderungen nach dem KHG/KHEntgG brutto -8,7 -20,0

Bilanzwert 22,0 13,5  

 

Bezüglich des Bruttoausweises der Forderungen nach dem KHG/KHEntgG auf der Aktivseite 

wird auf das Kapitel „Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kurzfristig)“ verwiesen.  

6.18 Sonstige Verbindlichkeiten 

< 1 Jahr > 1 Jahr < 1 Jahr > 1 Jahr

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Personalverbindlichkeiten 76,9 0,0 73,9 0,0 

Abgrenzungen 10,9 0,0 10,7 0,0 

Betriebssteuern und Sozialversicherungen 13,0 0,0 13,3 0,0 

Erhaltene Anzahlungen 1,0 0,0 0,3 0,0 

Übrige Verbindlichkeiten 9,5 0,0 8,9 0,0 

Sonstige Verbindlichkeiten 

(Nicht-Finanzinstrumente) 111,3 0,0 107,1 0,0 

31.12.2019 31.12.2018

 

Personalverbindlichkeiten entfallen insbesondere auf ergebnisabhängige Vergütungen, Ver-

pflichtungen aus nicht genommenem Urlaub sowie Verpflichtungen aus Überstunden und Be-

reitschaftsdiensten. Im Übrigen werden unter diesem Posten Abfindungsverpflichtungen erfasst. 
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Die übrigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen noch nicht verwendete Drittmittel u. a. 

aus laufenden Studien. 

6.19 Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 

Die laufenden Ertragsteuerverbindlichkeiten in Höhe von 16,4 Mio. € (Vj. 3,8 Mio. €) entfallen 

auf noch nicht veranlagte Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für das 

abgelaufene Geschäftsjahr und auf Vorjahre. Die Rückstellungen für rechtliche und steuerliche 

Risiken im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gesellschaften und die dadurch ausgelösten 

steuerlichen Risiken haben sich im laufenden Geschäftsjahr weitgehend konkretisiert. Der Aus-

weis erfolgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 erstmalig mit 7,6 Mio. € unter den laufen-

den Ertragsteuerverbindlichkeiten und mit 6,7 Mio. € unter den sonstigen Rückstellungen. Im 

Übrigen ist mit 3,1 Mio. € die Risikovorsorge im Zusammenhang mit einer Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs erstmalig unter den laufenden Ertragsteuerverbindlichkeiten enthalten.  

6.20 Derivative Finanzinstrumente 

Zum Bilanzstichtag bestehen ebenso wie zum Vorjahresstichtag keine derivativen Finanzin-

strumente.  
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6.21 Zusätzliche Angaben zu den Finanzinstrumenten 

6.21.1 Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Bewertungs-
kategorien 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Buchwerte und die beizulegenden Zeitwerte der einzelnen 

finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzelne Kategorie von Finanzin-

strumenten gemäß IFRS 9 zum 31. Dezember 2019 dar: 

Bewertungskategorie 31.12.2019 31.12.2018

nach IFRS 9 Buchwert Zeitwert Buchwert Zeitwert

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 29,3 29,3 29,3 4,7 4,7 4,7

davon Beteiligungen

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertet (Fair 

Value through other comprehensive income, 

ohne Recycling) 9,5 9,5 9,5 4,7 4,7 4,7

davon Beteiligungen 

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Fair 

Value through profit or loss) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

davon Übrige

Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewertet (amortised cost) 19,8 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen, sonstige finanzielle 

Vermögenswerte 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewertet (amortised cost) 394,5 394,5 394,5 381,7 381,7 381,7

Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente

Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewertet (amortised cost) 127,7 127,7 127,7 132,3 132,3 132,3

PASSIVA

Finanzschulden

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fort-

geführten Anschaffungskosten bewertet 

werden (amortised cost) 158,3 158,3 172,6 99,5 99,5 101,7

23,8 23,8 15,1 15,2 15,2 16,5

davon sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fort-

geführten Anschaffungskosten bewertet 

werden (amortised cost) 14,0 14,0 15,1 10,5 10,5 11,8

davon aus Leasingverhältnissen n. a. 9,8 9,8 - 4,7 4,7 4,7

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fort-

geführten Anschaffungskosten bewertet 

werden (amortised cost) 84,5 84,5 84,5 115,9 115,9 115,9

Finanzschulden

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu 

fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 

werden (amortised cost) 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,3

35,1 35,1 31,9 23,6 23,6 23,6

davon sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fort-

geführten Anschaffungskosten bewertet 

werden (amortised cost) 31,9 31,9 31,9 22,6 22,6 22,6

davon aus Leasingverhältnissen n. a. 3,2 3,2 - 1,0 1,0 1,0

Aggregiert nach Bewertungskategorien, stellen sich die oben genannten Werte wie folgt dar:

Finanzielle Vermögenswerte, die zu 

fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 

werden (amortised cost) 542,0 542,0 514,0 514,0

Finanzielle Vermögenswerte, die 

erfolgsneutral zum Fair Value bewertet 

werden (Fair Value through other 

comprehensive income, ohne Recycling) 9,5 9,5 4,7 4,7

Finanzielle Vermögenswerte, die 

erfolgswirksam zum Fair Value bewertet 

werden (Fair Value through profit or loss) 0,0 0,0 0,0 0,0

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu 

fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 

werden (amortised cost) 289,6 305,0 248,8 252,3

Langfristige Schulden

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

Kurzfristige Schulden

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

davon davon

Finanzinstrumente Finanzinstrumente
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Des Weiteren betreffen 0,3 Mio. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Veräuße-

rung gehaltene Vermögenswerte. Wir verweisen hierzu auf Kapitel 4 „Unternehmenserwerbe“.  

Die beizulegenden Zeitwerte der bilanzierten finanziellen Vermögenswerte und Schulden i. S. v. 

IFRS 9 zum 31. Dezember 2019 werden wie folgt den drei Stufen der Fair-Value-Hierarchie 

zugeordnet: 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt Gesamt

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Sonstige langfristige finanzielle 

Vermögenswerte (Beteiligungen) - 9,5 - 9,5 4,7

Sonstige langfristige finanzielle 

Vermögenswerte (Übrige) - 19,8 - 19,8 -

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 

sonstige kurzfristige sonstige finanzielle 

Vermögenswerte - 394,5 - 394,5 381,7

Langfristige Finanzschulden - 172,6 - 172,6 101,7

Sonstige langfristige finanzielle 

Verbindlichkeiten - 24,9 - 24,9 16,5

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen - 84,5 - 84,5 115,9

Kurzfristige Finanzschulden - 0,9 - 0,9 0,3

Kurzfristige sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten - 35,1 - 35,1 23,6

 

Die Stufen der Fair-Value-Hierarchie und ihre Anwendung auf die Vermögenswerte und Schul-

den sind im Folgenden beschrieben: 

 Stufe 1: Notierte Marktpreise für identische Vermögenswerte oder Schulden an aktiven 

Märkten 

 Stufe 2: Andere Informationen als notierte Marktpreise, die direkt (z. B. Preise) oder indi-

rekt (z. B. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind 

 Stufe 3: Informationen zu Vermögenswerten und Schulden, die nicht auf beobachtbaren 

Marktdaten basieren  

Die Bewertung des wesentlichen Teils der finanziellen Vermögenswerte erfolgt bei der RHÖN-

KLINIKUM AG gemäß IFRS 9 zu fortgeführten Anschaffungskosten. Darunter fallende Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte sowie 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente haben i. d. R. kurze Restlaufzeiten. Deshalb ent-

sprechen deren Buchwerte zum Abschlussstichtag den Zeitwerten. Die Zeitwerte der sonstigen 

langfristigen finanziellen Vermögenswerte wurden auf Basis des aktuellen Zinsniveaus ermittelt.  
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Beteiligungen in Höhe von 9,5 Mio. € (Vj. 4,7 Mio. €) werden ab dem Erwerb gemäß IFRS 9 

erfolgsneutral zum Fair Value (Fair Value through other comprehensive income, ohne Recyc-

ling) bewertet. Diese Beteiligungen betreffen Start-up-Beteiligungen, deren Marktwert auf Basis 

aktueller Eigenkapitaltransaktionen zwischen Marktteilnehmern im Rahmen weiterer Finanzie-

rungsrunden bzw. unter Anwendung des DCF-Verfahrens ermittelt wurde. Im Übrigen werden 

weitere unwesentliche Beteiligungen in Höhe von 0,0 Mio. € erfolgswirksam zum Fair Value 

bewertet (Fair Value through profit or loss). Änderungen der Marktbewertung von Beteiligungen, 

die erfolgsneutral zum Fair Value (Fair Value through other comprehensive income, ohne Re-

cycling) bewertet sind, führten in Summe zu Gewinnen in Höhe von 2,2 Mio. € (Vj. Verlust 

0,4 Mio. €) (nach Steuern), die erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst sind. 

Der Zeitwert der langfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten und der langfristigen Fi-

nanzschulden der RHÖN-KLINIKUM AG ermittelt sich aus den diskontierten Zahlungsströmen. 

Zur Diskontierung wurde ein der RHÖN-KLINIKUM AG entsprechender risiko- und laufzeitadä-

quater Zinssatz verwendet. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, den 

sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten und den Finanzschulden mit kurzen Restlaufzeiten ent-

sprechen die Buchwerte zum Abschlussstichtag den Zeitwerten. Der Zeitwert der Verbindlich-

keiten aus Leasingverhältnissen wurde mittels Marktzinskurve zum Stichtag ermittelt und ent-

spricht dem aktuellen Buchwert.  

6.21.2 Nettoergebnis nach Bewertungskategorien 

Das Nettoergebnis nach Bewertungskategorien gemäß IFRS 9 stellt sich für das Geschäftsjahr 

2019 wie folgt dar: 

Nettoergebnis

Aus Kurs-

gewinnen

Zum 

Zeitwert

Wert-

berichtigung

Aus 

Abgang
2019

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet 

(amortised costs) - - 0,0 2,4 2,4

Summe 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4

 + = Aufw and,  - = Ertrag

Aus der Folgebewertung
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Das Nettoergebnis nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39 stellt sich für das Geschäftsjahr 

2018 wie folgt dar: 

Nettoergebnis
Aus Kurs-

gewinnen

Zum 

Zeitwert

Wert-

berichtigung

Aus 

Abgang
2018

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet 

(amortised costs) - - 0,3 3,6 3,9

Summe 0,0 0,0 0,3 3,6 3,9

 + = Aufw and,  - = Ertrag

Aus der Folgebewertung

6.21.3 Finanzielle Verbindlichkeiten (Fälligkeitsanalyse) 

Aus nachfolgender Tabelle sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Til-

gungsleistungen der originären finanziellen Verbindlichkeiten ersichtlich, einschließlich der unter 

zur Veräußerung gehaltene Schulden ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten: 

2020 2021-2026 > 2026

Mio. € Mio. € Mio. €

 Finanzschulden -2,9 -55,6 -141,3

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -84,5 0,0 0,0

 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten -31,9 -14,5 0,0

 Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen -3,4 -10,1 0,0

-122,7 -80,2 -141,3

Zahlungsabflüsse

Die folgende Tabelle stellt die Fälligkeitsanalyse des Vorjahres dar: 

2019 2020-2025 > 2025

Mio. € Mio. € Mio. €

 Finanzschulden -1,6 -47,9 -64,8

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -115,9 - -

 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten -25,4 -12,2 -

 Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen -1,1 -4,9 -

-144,0 -65,0 -64,8

Zahlungsabflüsse

Einbezogen wurden alle finanziellen Verbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag im Bestand waren 

und für die bereits Zahlungen vertraglich vereinbart waren. Geplante Zahlungen für zukünftige 

neue Verbindlichkeiten wurden nicht in die Berechnung mit einbezogen. Zinszahlungen wurden 

unter den Vereinbarungen, die zum Bilanzstichtag gültig waren, in die zukünftigen Cash-Flow-

Zahlungen eingerechnet. Kurzfristige Verbindlichkeiten und als jederzeit kündbar vereinbarte 

Verbindlichkeiten wurden in das jeweils kürzeste Zeitraster eingegliedert. 
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7 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung 

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des 

RHÖN-KLINIKUM Konzerns im Laufe des Berichtsjahres durch Mittelzuflüsse und -abflüsse 

verändert haben. Die Auswirkungen von Akquisitionen, Desinvestitionen und sonstigen Verän-

derungen des Konsolidierungskreises sind dabei eliminiert. In Übereinstimmung mit IAS 7 

(Statement of Cash Flows) wird zwischen Zahlungsströmen aus operativer und investiver Tätig-

keit sowie aus Finanzierungstätigkeit unterschieden. Die in der Finanzierungsrechnung ausge-

wiesene Liquidität umfasst Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Für 

Zwecke der Kapitalflussrechnung werden die kurzfristigen Kontokorrentkredite von den Zah-

lungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten abgesetzt, wobei es zum 31. Dezember 2019 wie 

im Vorjahr keine kurzfristigen Kontokorrentkredite gab.  

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich geringfügig von 49,5 Mio. € im Vorjahr 

auf 47,3 Mio. € im Geschäftsjahr 2019 vermindert. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf Ein-

maleffekte des Vorjahres im Zusammenhang mit dem Wirksamwerden der Trennungsrechnung 

am Universitätsklinikum Gießen und Marburg und damit einhergehende Nachzahlungen für die 

Vorjahre zurückzuführen. Gegenläufig wirkte sich die Veränderung des übrigen Working-

Capitals u. a. bedingt durch einen höheren Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellung für 

Gewährleistungen aus.  

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit hat sich von - 125,0 Mio. € im Vorjahr auf 86,7 Mio. € 

im Geschäftsjahr 2019 verbessert. Ursächlich für diese Entwicklung waren geringere Investitio-

nen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, höhere Zuflüsse aus Fördermittel und 

geringere Zuflüsse aus der Auflösung von Festgeldern.  

Die Veränderungen beim Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten resultieren im Wesentlichen 

aus der Begebung einer Namensschuldverschreibung in Höhe von netto 59,0 Mio. € (Vj. Bege-

bung Schuldscheindarlehen in Höhe von netto 99,7 Mio. €). In diesem Zusammenhang sind 

weitere Kosten in Höhe von 0,3 Mio. € (Vj. 0,2 Mio. €) angefallen. An die Aktionäre der RHÖN-

KLINIKUM AG wurden nach der Hauptversammlung im Juni 2019 19,4 Mio. € (Vj. 14,7 Mio. €) 

ausgeschüttet. An nicht beherrschende Anteile erfolgten in 2019 1,0 Mio. € (Vj. 1,2 Mio. €) Divi-

dendenzahlungen. 

In der Kapitalflussrechnung wurden 9,6 Mio. € (Vj. 37,7 Mio. €) ausstehende Baurechnungen 

berücksichtigt. 
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Die Kapitalflussrechnung stellt die Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente zwischen zwei Stichtagen dar. In diesen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 

sind im RHÖN-KLINIKUM Konzern ausschließlich Zuflüsse aus der fortzuführenden Geschäfts-

tätigkeit enthalten, da keine Geschäfte aufgegeben wurden. 

Die Finanzschulden haben sich wie folgt verändert: 

31.12.2018

Zahlungs-

wirksame 

Veränderungen

Nicht zahlungs-

wirksame 

Veränderungen 31.12.2019

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Leasingverpflichtungen 5,7 -3,4 10,7 13,0

Kurzfristige Finanzschulden 0,3 - 0,6 0,9

Langfristige Finanzschulden 99,5 59,0 0,1 158,6

Langfristige Finanzschulden/sonstige Auszahlungen - -0,3 -0,3

Auszahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden -0,6 - 0,2 -0,4

Gesamte Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten 104,9 55,3 11,6 171,8

 

Die im Juli 2019 aufgenommene Namensschuldverschreibung in Höhe von 60,0 Mio. € führte 

nach Abzug der Bankprovisionen zu einem Mittelzufluss von 59,0 Mio. €. Der Mittelabfluss von 

0,3 Mio. € betrifft weitere Beratungskosten im Zusammenhang mit der Namensschuld- 

verschreibung.  
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8 Anteilsbesitz 

8.1 In den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen 

Anteil am 

Kapital 

Eigen-

kapital 

Jahres-

ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €

Krankenhausgesellschaften 

Haus Saaletal GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 1.516 0

Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH, Frankfurt (Oder)1 100,0 73.677 0

RHÖN-Kreisklinik Bad Neustadt GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 374 24

Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 95,0 136.109 14.339

Zentralklinik Bad Berka GmbH, Bad Berka 87,5 126.883 6.005

Anteil am 

Kapital 

Eigen-

kapital 

Jahres-

ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €

MVZ-Gesellschaften 

MVZ Bad Neustadt/ Saale GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 370 1

MVZ des Klinikums Frankfurt (Oder) GmbH, Frankfurt (Oder) 100,0 247 16

MVZ UKGM GmbH, Marburg 95,0 462 110

MVZ Zentralklinik GmbH, Bad Berka 87,5 1.994 -3

Anteil am 

Kapital 

Eigen-

kapital 

Jahres-

ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €

Forschungs- und Bildungsgesellschaften

ESB - Gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 1.626 182

gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der klinischen Forschung auf dem Gebiet der 

Humanmedizin und zur Betreuung von Patienten an den Universitäten Gießen und Marburg 

mbH, Marburg 100,0 35 0

Anteil am 

Kapital 

Eigen-

kapital 

Jahres-

ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €

Grundbesitzgesellschaften 

BGL Grundbesitzverwaltungs-GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 32.340 1.424

GPG Gesellschaft für Projekt- und Grundstücksentwicklung GmbH Leipzig, Leipzig 100,0 265 70

Anteil am 

Kapital 

Eigen-

kapital 

Jahres-

ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €

Servicegesellschaften

RHÖN-Cateringgesellschaft mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 58 -18

RHÖN-Reinigungsgesellschaft mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 2.688 -124

RK Reinigungsgesellschaft Nordost mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 211 -5

UKGM Service GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 69 0

1 Die Gesellschaft nimmt die Befreiung von der Offenlegungspflicht gemäß § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch.
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Anteil am 

Kapital 

Eigen-

kapital 

Jahres-

ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €

Sonstige Gesellschaften/Vorratsgesellschaften

Energiezentrale Universitätsklinikum Gießen GmbH, Gießen 50,0 775 160

Kinderhort Salzburger Leite gemeinnützige Gesellschaft mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 180 11

KLINIK "HAUS FRANKEN" GMBH Bad Neustadt/Saale, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 702 1

Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 

(vormals: Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft des Universitätsklinikums 

Heidelberg mit beschränkter Haftung, Heidelberg) 100,0 -40.961 -249

Medgate Deutschland GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 51,0 316 -34

Psychosomatische Klinik GmbH Bad Neustadt/Saale, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 15 -7

PTZ GmbH, Marburg 100,0 346 -11

RHÖN-KLINIKUM Energie für Gesundheit GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale (vormals: RHÖN 

Energie für Gesundheit GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale) 100,0 1.564 63

RHÖN-Innovations GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 6.848 -910

RK Klinik Betriebs GmbH Nr. 35, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 122 -6

Wolfgang Schaffer GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 569 -5
 

8.2 Sonstige Unternehmen gemäß § 313 Abs. 2 Ziff. 2 ff. HGB 

Anteil am 

Kapital 

Eigen-

kapital 

Jahres-

ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, Berlin1 20,0 989 -131

Bäderland Bayerische Rhön GmbH & Co. KG, Bad Kissingen1 0,1 8 0

HOSPIZ MITTELHESSEN gemeinnützige GmbH, Wetzlar1 15,9 504 3

Inovytec Medical Solutions Ltd., Hod Hasharon (Israel)2 10,2 1.937 -1.924

CLEW Medical Inc., Delaware (USA)2 12,1 1.418 -3.840

Seniorenpflegeheim GmbH Bad Neustadt a. d. Saale, Bad Neustadt a. d. Saale1 25,0 1.335 286
Soemmerring GmbH privates Institut für Bewegungsstörungen und Verhaltensneurologie i. L., 

Bad Nauheim3 31,7 22 -1

Telesofia Medical Ltd., Tel Aviv (Israel)2 12,2 471 -501

Tiplu GmbH, Hamburg 5,0 2.352 1.636

Siebensachen GmbH, Hamburg 0,004 2 -22

 1 Zahlen gemäß Jahresabschluss 31. Dezember 2018.
 2 Zahlen gemäß Jahresabschluss 31. Dezember 2018, umgerechnet zum Stichtags-/Durchschnittskurs 31. Dezember 2019.
 3 Zahlen gemäß Jahresabschluss 31. Dezember 2016.
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9 Sonstige Angaben 

9.1 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 

2019 2018

Anzahl1 Anzahl1 Anzahl1 %

Ärztlicher Dienst 1.050 1.000 50 5,0

Pflegedienst 4.727 4.591 136 3,0

Medizinisch-technischer Dienst 2.652 2.560 92 3,6

Funktionsdienst 1.674 1.693 -19 -1,1

Wirtschafts- und Versorgungsdienst 2.016 1.889 127 6,7

Technischer Dienst 273 254 19 7,5

Verwaltungsdienst 1.127 1.068 59 5,5

Sonstiges Personal 291 269 22 8,2

13.810 13.324 486 3,6

Veränderungen

1 Nach Köpfen; ohne Vorstände, Geschäftsführer, Auszubildende, Praktikanten und Bundesfreiwilligendienstleistende.
 

9.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

31.12.2019 31.12.2018

Mio. € Mio. €

Bestellobligo 28,4 30,5

Operating-Leasing-Verträge

Fällig im Folgejahr - 1,3

Fällig in 2 bis 5 Jahren - 0,4

Fällig nach 5 Jahren - 0,0

Summe Operating-Leasing-Verträge - 1,7

Übrige

Fällig im Folgejahr 34,5 32,8

Fällig in 2 bis 5 Jahren 22,0 25,4

Fällig nach 5 Jahren 2,3 1,5

Summe Übrige 58,8 59,7

 

Vom Bestellobligo entfallen 2,3 Mio. € (Vj. 2,6 Mio. €) auf immaterielle Vermögenswerte sowie 

22,1 Mio. € (Vj. 25,0 Mio. €) auf Sachanlagen.  
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Durch die erstmalige Anwendung von IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ wurden die im Vorjahr 

unter den sonstigen finanziellen Verpflichtungen ausgewiesenen Operating-Leasing-Verträge 

ab dem Erstanwendungszeitpunkt 1. Januar 2019 in der Bilanz in Form eines Nutzungsrechts 

und gleichzeitig einer Leasingverbindlichkeit erfasst.  

Die übrigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren hauptsächlich aus Dienstleis-

tungsverträgen (Wartungsverträge, Verträge betreffend den Bezug von Waren, Verträge betref-

fend Wäschereinigung etc.).  

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verpflichtungen aus Darlehenszusagen an ein assoziiertes 

Unternehmen (Vj. 2,5 Mio. €). Die Vereinbarung aus 2018 mit dem Land Hessen im Zusam-

menhang mit der Finanzierung der zu erbringenden Leistungen für Forschung und Lehre an 

den zum Konzern gehörenden Universitätskliniken sieht Investitionsverpflichtungen in Höhe von 

100,0 Mio. € bis Ende 2021 vor. Davon sind zum Bilanzstichtag bereits 94,1 Mio. € erfüllt. Im 

Übrigen sind folgende Investitionen durchzuführen: Am Standort Marburg sind die Modernisie-

rung der Klinik für Psychiatrie, die Sanierung des Zentralen Operationssaals und der Intensiv-

stationen sowie der Neubau der Klinik für Kinder‐ und Jugendpsychiatrie vorgesehen. Am 

Standort Gießen wird das Kinderherzzentrum ausgebaut und zum Klinikum ein Erweiterungs-

bau hinzugefügt. Für diese Maßnahmen sind bereits 10,7 Mio. € investiert worden. Unsere Kli-

niken an den Standorten Gießen und Marburg verpflichten sich weiterhin, bis zum Ablauf des 

Geschäftsjahres 2021 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten und Auszubildende mit 

entsprechendem Leistungsprofil zu übernehmen. 

Darüber hinaus bestehen vertraglich nicht begrenzte selbstschuldnerische Bürgschaftserklä-

rungen für Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegenüber 

MVZ-Tochtergesellschaften aus deren vertragsärztlichen Tätigkeiten sowie bei einer MVZ-

Tochtergesellschaft eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 0,2 Mio. € (Vj. 0,2 Mio. €) 

als Sicherheit für die Vorauszahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung.  

Im Rahmen des Klinikneubaus in Bad Neustadt a. d. Saale wurde zur Absicherung der Wieder-

aufforstungsvereinbarung mit dem Freistaat Bayern eine Bankbürgschaft in Höhe von 0,1 Mio. € 

(Vj. 0,1 Mio. €) ausgereicht. 

Im Übrigen besteht in Höhe von 3,5 Mio. € (Vj. 9,1 Mio. €) eine Aval-Bürgschaftserklärung für 

Fördermittelansprüche des Freistaats Bayern. Eine Aval-Bürgschaftserklärung in Höhe von 

5,6 Mio. € wurde im ersten Quartal 2019 zurückgezogen. Ferner existiert eine selbstschuldneri-

sche Bürgschaft für Fördermittelansprüche des Freistaats Bayern in Höhe von 0,2 Mio. €, die in 
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2019 gegeben wurde. Des Weiteren besteht eine Prozessbürgschaft im Zusammenhang mit 

einem Klageverfahren in Höhe von 1,9 Mio. € und eine Mietbürgschaft in Höhe von 0,0 Mio. €. 

Es wird nicht mit einer Inanspruchnahme aus den Bürgschaften gerechnet. 

9.3 Leasingbeziehungen im Konzern 

Der neue Standard IFRS 16 ist ab 1. Januar 2019 verpflichtend im Konzern anzuwenden. Die-

ser definiert ein Leasingverhältnis als einen Vertrag, der das Recht zur Nutzung eines Vermö-

genswertes über einen Zeitraum im Austausch für eine Gegenleistung beinhaltet. Im Konzern 

wurde der modifizierte rückwirkende Ansatz angewendet. Eine Reihe von Immobilien-

Leasingverträge enthalten Verlängerungsoptionen. Weitergehende Angaben zur Umstellung ab 

1. Januar 2019 sind im Kapitel 2.1 „Grundlagen der Abschlusserstellung“ dargelegt. 

9.3.1 Ausnahmen und Überleitung von Operating-Leasingverhältnissen 

Bei Leasing-Verhältnissen mit einer Laufzeit von maximal zwölf Monaten in Höhe von 0,3 Mio. € 

sowie bei Leasingverhältnissen über geringwertige Vermögenswerte in Höhe von 0,1 Mio. € 

werden im Konzern der RHÖN-KLINIKUM AG keine Nutzungsrechte und keine Leasingverbind-

lichkeiten bilanziert. Die Leasingraten werden wie bisher innerhalb der Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasst. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der zum 31. Dezember 2018 angegebenen 

Operating-Leasing-Verhältnisse zu den bilanzierten Leasingverbindlichkeiten zum 

1. Januar 2019:  

Mio. €

Zum 31. Dezember 2018 angegebene Verpflichtungen aus Operating-

Leasing-Verhältnissen 1,7

Mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz zum Zeitpunkt der erstmaligen 

Anwendung des IFRS 16 abgezinst 6,5

Leasingverbindlichkeiten i. S. v. IFRS 16 zum 1. Januar 2019 8,2

Zum 31. Dezember 2018 bilanzierte Verbindlichkeiten aus 

Finanzierungs-Leasing 5,7

Leasingverbindlichkeiten gesamt zum 1. Januar 2019 13,9

davon kurzfristige Leasingverbindlicheiten 3,1

davon langfristige Leasingverbindlicheiten 10,8
 

Details zu den bilanzierten Nutzungsrechten sind im Kapitel 6.2 „Sachanlagen“ dargestellt.  
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9.3.2 Verpflichtungen als Leasingnehmer 

Im Rahmen von Finanzierungs-Leasing-Verhältnissen werden vor allem Kopier- und Drucksys-

teme sowie Laborgeräte gemietet. Im Konzern besteht der Grundsatz, Betriebsvermögen stets 

im Eigentum zu erwerben. 

2019 2018

Verbindlichkeiten aus Leasing-Verhältnissen - Mindestleasingzahlungen Mio. € Mio. €

Fällig im Folgejahr 3,3 1,1

Fällig in zwei bis fünf Jahren 8,3 3,8

Fällig nach fünf Jahren 2,0 1,1

13,6 6,0

Künftige Finanzierungskosten aus Leasingverhältnissen -0,6 -0,3

Barwert der Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen 13,0 5,7

2019 2018

Barwert der Verbindlichkeiten aus Leasing-Verhältnissen Mio. € Mio. €

Fällig im Folgejahr 3,2 1,0

Fällig in zwei bis fünf Jahren 9,3 3,6

Fällig nach fünf Jahren 0,5 1,1

13,0 5,7

9.3.3 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Der Konzern vermietet Wohnflächen an Mitarbeiter, Büro- und Gewerbeflächen an Dritte 

(z. B. Cafeteria) sowie Praxisräume an mit dem Krankenhaus kooperierende Ärzte und Labor-

gemeinschaften im Rahmen von kündbaren Operating-Leasing-Verhältnissen.  

Die betragsmäßig wesentlichen Operating-Leasing-Verträge resultieren aus der Vermietung von 

Immobilien an Dritte.  

Bei dem absolut größten Posten handelt es sich um die Vermietung einer Immobilie an einen 

Pflegeheimbetreiber. Aufgrund der Bestimmungen des IFRS 13.97 wird der beizulegende Zeit-

wert für die nach IAS 40 bilanzierten Vermögenswerte ermittelt. Der hierbei bestimmte beizule-

gende Zeitwert ist nicht auf einem aktiven Markt beobachtbar und auch nicht von einer Markt-

preisnotierung ableitbar und somit der Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie des IFRS 13 zuzuord-

nen. Der beizulegende Zeitwert bestimmt sich unter Verwendung einer Ertragswertberechnung. 

Als Inputfaktoren werden hierbei die entsprechenden Komponenten des Ertragswertverfahrens 

wie Rohertrag, Bodenwertverzinsung und Bodenrichtwert verwendet. Auf Basis von Ertrags-

wertermittlungen werden keine wesentlichen Unterschiede zwischen dem Zeitwert dieser Im-
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mobilien und ihren nachfolgend dargestellten Buchwerten gesehen. Aus diesem Grund wurde 

kein externes Zeitwertgutachten eingeholt.  

Die Abschreibungen erfolgen linear über eine Nutzungsdauer von 33⅓ Jahren. Im Jahr 2019 

wurden hierfür Mieteinnahmen in Höhe von 0,4 Mio. € (Vj. 0,4 Mio. €) erzielt. Die Betriebsauf-

wendungen für die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien beliefen sich im Geschäftsjahr 

auf 0,2 Mio. € (Vj. 0,2 Mio. €). Diese entfallen vollständig auf Objekte, mit denen Mieteinnahmen 

erzielt wurden. 

2019 2018

Gesamt Gesamt

Mio. € Mio. €

Anschaffungskosten

01.01. 5,0 5,0

Zugänge 0,0 0,0

Abgänge 0,0 0,0

31.12. 5,0 5,0

Kumulierte planmäßige Abschreibungen

01.01. 2,5 2,4

Abschreibungen 0,1 0,1

Abgänge 0,0 0,0

31.12. 2,6 2,5

Bilanzwert 31.12. 2,4 2,5

Ferner liegen Erträge aus unkündbaren Leasingverhältnissen vor. Die zukünftig zu erhaltenden 

Mindestleasingzahlungen bis zu einem Jahr betragen 0,7 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €). Die Mindest-

leasingzahlungen für den Zeitraum bis zu fünf Jahren betragen 1,5 Mio. € (Vj. 0,0 Mio. €), über 

fünf Jahre 0,2 Mio. € (Vj. 0,0 Mio. €). Im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen Klinikge-

bäudes in Bad Neustadt a. d. Saale im Berichtsjahr wurden im großen Umfang neue Mietverträ-

ge geschlossen. 

9.4 Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen 

Nach der Definition gemäß IAS 24.9 sind nahestehende Unternehmen und Personen solche, 

die dem berichtenden Unternehmen nahestehen. Dabei handelt es sich insbesondere um natür-

liche Personen, die das berichtende Unternehmen beherrschen oder an dessen gemeinschaftli-

cher Führung beteiligt sind, maßgeblichen Einfluss haben oder im Unternehmensmanagement 

des berichtenden Unternehmens eine Schlüsselposition einnehmen. Gleiches gilt für nahe Fa-

milienangehörige dieser Personen. Weiterhin umfasst sind Unternehmen derselben Unterneh-

mensgruppe und Unternehmen unter bzw. mit maßgeblichem Einfluss.  
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Gesellschaften des RHÖN-KLINIKUM Konzerns unterhalten im Einzelfall wechselseitige Ge-

schäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen. Es handelt sich hierbei 

insbesondere um Vermietungen von Gebäuden sowie um Leistungen im Zusammenhang mit 

Pflege sowie Personalgestellungen. Diese Dienstleistungs- und Mietbeziehungen werden zu 

Marktpreisen abgewickelt. 

Als nahestehende Unternehmen werden demnach sämtliche Unternehmen, an denen wir zwi-

schen 20,0 % und 50,0 % beteiligt sind oder die wegen Unwesentlichkeit nicht in den Konzern-

abschluss einbezogen wurden, identifiziert (zu den Unternehmen des Konzerns wird auf die 

Anteilsbesitzliste in diesem Anhang verwiesen). Auch gemeinschaftlich geführte Joint Ventures 

gelten als nahestehend. Aus Konzernsicht bestand im Geschäftsjahr 2019 folgendes Leistungs-

volumen mit nahestehenden Unternehmen: 

Aufwand 

2019

Ertrag 

2019

Forderungen 

31.12.2019

Verbindlichkeiten 

31.12.2019

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Seniorenpflegeheim GmbH Bad Neustadt  

a. d. Saale, Bad Neustadt a. d. Saale 4 417 12 -

4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, Berlin 5 - - -

HOSPIZ MITTELHESSEN gemeinnützige 

GmbH, Wetzlar 23 - - -

32 417 12 -
 

Aus Konzernsicht bestand im Geschäftsjahr 2019 folgendes Leistungsvolumen mit nach der 

Equity-Methode konsolidierten Unternehmen: 

Aufwand 

2019

Ertrag 

2019

Forderungen 

31.12.2019

Verbindlichkeiten 

31.12.2019

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Energiezentrale Universitätsklinikum 

Gießen GmbH, Gießen 692 - - 98

692 0 0 98

 

Die Forderungen und Verbindlichkeiten resultieren aus Liefer- und Leistungsbeziehungen.  

Als nahestehende Personen werden die Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen 

sowie die mit ihnen im Sinne des § 1589 BGB im ersten Grad verwandten Personen und deren 

Ehegatten behandelt. Zu den Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen wurden der 

Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats gezählt. 
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Mitglieder des Aufsichtsrats der RHÖN-KLINIKUM AG bzw. ihnen nahestehende Unternehmen 

und Einrichtungen sowie Unternehmen i. S. v. IAS 24 haben folgende Leistungen zu marktübli-

chen Konditionen erbracht: 

Nahestehende Person Unternehmen i. S. v. Art der Leistung 

IAS 24 2019 2018

Tsd. € Tsd. €

Prof. Dr. Gerhard Ehninger AgenDix - Applied Genetic 

Diagnostics - Gesellschaft 

für angewandte 

molekulare Diagnostik 

mbH Laborleistungen 22 14

Aufsichtsratstätigkeit bei 

einem verbundenen 

Unternehmen 1 1

B. Braun Konzern

(hauptsächlich B. Braun

Melsungen AG und

Aesculap AG)

Kauf von medizinischen 

Produkten 10.900 12.544

Peter Berghöfer Aufsichtsratstätigkeit bei 

einem verbundenen 

Unternehmen 3 4

Klaus Hanschur Aufsichtsratstätigkeit bei 

einem verbundenen 

Unternehmen 3 3

Dr. Katrin Vernau Aufsichtsratstätigkeit bei 

einem verbundenen 

Unternehmen 1 3

Aufwendungen 

Die Aufwendungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten Materialauf-

wand bzw. dem Posten Sonstige Aufwendungen erfasst (Vj. analog). Wertminderungen waren 

im Geschäftsjahr 2019 (Vj. analog) nicht zu erfassen. 

Folgende Leistungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen Erträgen 

erfasst: 

Nahestehende Person Unternehmen i. S. v. Art der Leistung 

IAS 24 2019 2018

Tsd. € Tsd. €

Eugen Münch Telefonkosten, 

Versicherungsgebühren, 

sonstige 

Dienstleistungen 11 9

Stephan Holzinger Sonstige 

Dienstleistungen 1 -

 Erträge

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 bestanden nachfolgende Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 

Unternehmen i. S. v.

IAS 24 2019 2018 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

B. Braun Konzern (hauptsächlich B.

Braun Melsungen AG und Aesculap

AG) 413 1.264 - -

ForderungenVerbindlichkeiten
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Die bei der RHÖN-KLINIKUM AG oder ihren Tochterunternehmen angestellten Arbeitnehmer-

vertreter im Aufsichtsrat erhielten im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses die folgenden Bezüge 

im abgelaufenen Geschäftsjahr: 

Fix

Ergebnis-

abhängig

Gesamt

 2019

Gesamt 

2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Peter Berghöfer 154 40 194 192

Stefan Härtel 49 1 50 52

Klaus Hanschur 37 0 37 38

Oliver Salomon (seit 1. März 2018) 49 1 50 40

Evelin Schiebel 44 1 45 43

Natascha Weihs 48 3 51 50

381 46 427 415

Die vorstehend genannten Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter 

den Personalaufwendungen erfasst. 

9.5 Gesamtbezüge des Aufsichtsrats, des Vorstands und des Beirats 

2019 2018

Tsd. € Tsd. €

Bezüge des Aufsichtsrats 1.948 1.954

Bezüge des amtierenden Vorstands 4.020 3.852

Bezüge der ehemaligen Mitglieder des Vorstands 1.065 1.281

Kreditgewährungen an Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands liegen nicht vor. Die Mit-

glieder des Aufsichtsrats und die ihnen nahestehenden Personen halten zusammen einen Ak-

tienbesitz an der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft von 20,0 % (Vj. 45,2 %) des gesamten 

Aktienkapitals. Die Mitglieder des Vorstands halten zum 31. Dezember 2019 keine Aktien der 

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft.  

Im Berichtszeitraum 2019 liegen der RHÖN-KLINIKUM AG keine Mitteilungen über Eigenge-

schäfte von Führungspersonen nach Art. 19 Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 

vor.  
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Die Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) für Mitglieder des Aufsichtsrats gliedern sich im Ein-

zelnen wie folgt: 

Gesamtbezüge

Fixe 

Grundvergütung

Fixes 

Sitzungsgeld

Fixe Gesamt-

vergütung

Gesamt 

2019

Gesamt 

2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Eugen Münch 120 32 200 352 357

Georg Schulze-Ziehaus 80 32 26 138 138

Wolfgang Mündel 80 44 172 296 301

Dr. Annette Beller 36 52 73 161 172

Peter Berghöfer 40 20 40 100 100

Björn Borgmann (bis 28. Februar 2018) 0 0 0 0 17

Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun (bis 5. Juni 2019) 14 8 11 33 73

Prof. Dr. Gerhard Ehninger 36 10 13 59 54

Jan Hacker (ab 5. Juni 2019) 26 8 15 49 0

Stefan Härtel 40 16 26 82 82

Klaus Hanschur 40 16 26 82 82

Meike Jäger 40 20 40 100 91

Dr. Brigitte Mohn 36 8 10 54 56

Christine Reißner 40 20 40 100 100

Oliver Salomon (ab 1. März 2018) 40 16 26 82 59

Evelin Schiebel 40 22 26 88 80

Dr. Katrin Vernau 36 22 34 92 112

Natascha Weihs 40 18 22 80 80

784 364 800 1.948 1.954

Die Gesamtbezüge des Vorstands entfallen auf: 

Amtierendes 

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Nebenleistungen 16 16 16 16 16 16

Summe 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816 1.816

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 79 216 0 1.000 216 0

Gesamtbezüge 1.895 2.032 1.816 2.816 2.032 1.816

Versorgungsaufwand1 249 239 249 249 249 239

Gesamtvergütung 2.144 2.271 2.065 3.065 2.281 2.055
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Stephan Holzinger

(Vorstandsvorsitzender)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss
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Amtierendes 

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 192 192 192 192 192 192

Nebenleistungen 12 12 12 12 12 12

Summe 204 204 204 204 204 204

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 1.008 1.008 1.008 1.308 1.008 1.008

Gesamtbezüge 1.212 1.212 1.212 1.512 1.212 1.212

Versorgungsaufwand1 157 158 157 157 157 158

Gesamtvergütung 1.369 1.370 1.369 1.669 1.369 1.370
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Prof. Dr. Bernd Griewing

(Mitglied des Vorstands)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss

Amtierendes 

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 192 128 192 192 192 128

Nebenleistungen 13 8 13 13 13 8

Summe 205 136 205 205 205 136

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 708 472 708 1.308 708 472

Gesamtbezüge 913 608 913 1.513 913 608

Versorgungsaufwand1
121 79 121 121 121 79

Gesamtvergütung 1.034 687 1.034 1.634 1.034 687
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Dr. Gunther K. Weiß

(Mitglied des Vorstands ab 1. Mai 2018)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss

Ehemaliges

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 0 96 0 0 0 96

Nebenleistungen 0 5 0 0 0 5

Summe 0 101 0 0 0 101

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 0 279 0 0 0 279

Mehrjährige variable Vergütung

Virtuelle Aktienoptionen 355 0 0 1.702 2.353 20

Gesamtbezüge 355 380 0 1.702 2.353 400

Versorgungsaufwand1 0 48 0 0 0 48

Gesamtvergütung 355 428 0 1.702 2.353 448
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Dr. Dr. Martin Siebert

(ständiger Vertreter des Vorstandsvorsitzenden bis zum 28. März 2018)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss
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Ehemaliges

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 0 0 0 0 0 0

Nebenleistungen 0 0 0 0 0 0

Summe 0 0 0 0 0 0

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 0 0 0 0 0 0

Mehrjährige variable Vergütung

Virtuelle Aktienoptionen 355 0 0 1.702 2.353 20

Gesamtbezüge 355 0 0 1.702 2.353 20

Versorgungsaufwand1 0 0 0 0 0 0

Abfindungsleistungen 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung 355 0 0 1.702 2.353 20
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Martin Menger

(Mitglied des Vorstands bis 23. Februar 2017)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss

Ehemaliges

Vorstandsmitglied

2019 2018 2019 (Min.) 2019 (Max.) 2019 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Grundgehalt (Festvergütung) 0 0 0 0 0 0

Grundgehalt (Nachzahlung für 

das Vorjahr) 0 901 0 0 0 901

Nebenleistungen 0 0 0 0 0 0

Summe 0 901 0 0 0 901

Einjährige variable Vergütung

Tantieme 0 0 0 0 0 0

Mehrjährige variable Vergütung

Virtuelle Aktienoptionen 355 0 0 1.702 2.353 52

Gesamtbezüge 355 901 0 1.702 2.353 953

Versorgungsaufwand1 0 0 0 0 0 1.050

Abfindungsleistungen 0 2.400 0 0 0 2.400

Gesamtvergütung 355 3.301 0 1.702 2.353 4.403
1Versorgungsaufwand umfasst den Dienstzeitaufwand nach IAS 19.

Jens-Peter Neumann

(Mitglied des Vorstands bis 23. Februar 2017)

       Gewährte Zuwendungen Zufluss
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Bei der Beendigung des Dienstvertrags erhalten die Vorstände unter bestimmten Vorausset-

zungen eine Altersvorsorgeleistung. Diese beträgt für jedes volle Jahr (zwölf volle Kalendermo-

nate) der Tätigkeit als Vorstandsmitglied 12,5 % der am Tage der Beendigung des Dienstver-

trags geschuldeten Jahresbezüge, insgesamt jedoch höchstens das 1,5-Fache dieser letzten 

Bezüge. Für diese Leistungen, die den Mitgliedern des Vorstands nach Beendigung ihrer Tätig-

keit zugesagt worden sind, wurden folgende Altersvorsorgeleistungen zurückgestellt: 

Altersvorsorgeleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2018

Veränderung

Altersvorsor-

geleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2019

Nominalbetrag 

bei Vertrags-

ablauf1

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Amtierende Vorstandsmitglieder

Stephan Holzinger 470 292 762 1.125

Prof. Dr. Bernd Griewing 469 196 665 750

Dr. Gunther K. Weiß 79 136 215 413

Gesamt 1.018 624 1.642 2.288

1 
Anspruch nach planmäßigem Auslaufen des Vorstandsvertrags der amtierenden Vorstandsmitglieder auf Basis der Bezüge.

 

Altersvorsorgeleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2018

Veränderung

Altersvorsor-

geleistungen

Rückstellung

Stand 

31.12.2019

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Ehemalige Vorstandsmitglieder

Dr. Dr. Martin Siebert (bis 28. März 2018) 1.181 -1.181 0

Gesamt 1.181 -1.181 0  

 
Die RHÖN-KLINIKUM AG hat im Geschäftsjahr 2014 mit Vereinbarung vom Mai 2014 den im 

Geschäftsjahr 2014 amtierenden drei Vorstandsmitgliedern Optionsrechte in Form von virtuellen 

Aktien gewährt. Die virtuellen Aktien waren unverfallbar. Die Zusagen hatten eine Laufzeit bis 

Juni 2019. Die Auszahlung der gewährten virtuellen Aktien an ehemalige Vorstände erfolgte im 

Juni 2019 mit dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Laufzeitende. Gemäß IFRS 2 

wurde dieser Plan als Cash-settled Plan behandelt und somit als Vergütung mit Barausgleich 

bilanziert.  

An der im März 2016 gegründeten RHÖN-Innovations GmbH sind die amtierenden Vorstände 

bzw. ehemaligen Vorstände mit 3,0 % (Vj. 3,0 %) sowie weitere ehemalige Angestellte mit 

3,0 % (Vj. 3,2 %) am Stammkapital beteiligt. Die geleisteten Zahlungen für die Geschäftsanteile 

in Höhe von insgesamt 0,3 Mio. € (Vj. 0,3 Mio. €) – davon entfallen auf die Vorstände 0,1 Mio. € 

(Vj. 0,1 Mio. €) – werden als aktienbasierte Vergütung i. S. v. IFRS 2 (cash-settled share-based 
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payment transactions) unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Im Periodenergeb-

nis des Berichtsjahres sind 0,0 Mio. € Aufwendungen (Vj. keine Aufwendungen) in diesem Zu-

sammenhang enthalten. Den Vorständen und weiteren Angestellten wird dabei eine Put-Option 

gewährt, die Anteile jeweils nach fünf Jahren, erstmals zum 31. Dezember 2020, der RHÖN-

KLINIKUM AG anzudienen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, bei Beendigung des Dienst-

verhältnisses die Anteile zurückzugeben. In 2019 hat ein Angestellter diese Regelung in An-

spruch genommen. Die Bewertung der Anteile erfolgt zum Verkehrswert, mindestens jedoch 

zum Nennbetrag der Geschäftsanteile. Eine freie Veräußerung der Anteile ist nicht möglich.  

9.6 Erklärung zum Corporate Governance Kodex 

Mit gemeinsamem Beschluss des Aufsichtsrats und des Vorstands der RHÖN-KLINIKUM AG 

vom 6. November 2019 wurde die entsprechende Erklärung gemäß § 161 AktG zur Anwendung 

des Deutschen Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2019 abgegeben. Diese wurde 

auf der Website der RHÖN-KLINIKUM AG hinterlegt und damit der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht.  

9.7 Angabe des im Geschäftsjahr für den Abschlussprüfer als Auf-
wand erfassten Honorars (inklusive Auslagenersatz und ohne 
Umsatzsteuer) 

Im Geschäftsjahr 2019 wurden konzernweit Honorare für Abschlussprüfer in Höhe von 

1,4 Mio. € (Vj. 1,4 Mio. €) aufgewendet. Die Honorare inklusive Auslagen und ohne Umsatz-

steuer entfallen auf nachfolgende Leistungen: 

2019 2018

Tsd. € Tsd. €

Honorar für Abschlussprüfungsleistungen 942 933

Honorar für sonstige gesetzliche Bestätigungsleistungen 91 115

Honorar für Steuerberatungsleistungen 249 266

Honorar für sonstige Leistungen 73 67

1.355 1.381
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Die Honorare für sonstige gesetzliche Bestätigungsleistungen umfassen im Wesentlichen Be-

scheinigungen für krankenhausrechtliche Zwecke sowie für die Prüfung des gesonderten nicht-

finanziellen Berichtes. Die Steuerberatungsleistungen beinhalten insbesondere Honorare für die 

Erstellung von Steuererklärungen sowie Unterstützungsleistungen im Rahmen steuerlicher Be-

triebsprüfungen. Die sonstigen Leistungen betreffen überwiegend Honorare für projektbezoge-

ne Beratungsleistungen.  

Vom Gesamthonorar ohne Umsatzsteuer entfallen keine Honorare auf andere Abschlussprüfer, 

die nicht Konzernabschlussprüfer sind.  

9.8 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Seit dem 31. Dezember 2019 sind keine Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, 

von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-

zerns der RHÖN-KLINIKUM AG erwartet wird.  
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10 Organe der RHÖN-KLINIKUM AG 

Der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG besteht aus: 

 Eugen Münch, Bad Neustadt a. d. Saale, Aufsichtsratsvorsitzender

Weitere Mandate:

- HCM SE, Bad Neustadt a. d. Saale (Vorsitzender des Verwaltungsrats und geschäfts-

führender Direktor)

- Stiftung Münch, München (Vorstand)

 Georg Schulze-Ziehaus, Frankfurt am Main, 1. stv. Vorsitzender,

Landesfachbereichsleiter ver.di, Landesbezirk Hessen

 Wolfgang Mündel, Kehl, 2. stv. Vorsitzender, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in

eigener Praxis

Weitere Mandate:

- Jean d’Arcel Cosmétique GmbH & Co. KG, Kehl (Vorsitzender des Beirats) (bis 24. Ja-  

nuar 2020)

- HCM SE, Bad Neustadt a. d. Saale (stv. Vorsitzender des Verwaltungsrats)

 Dr. Annette Beller, Kassel, Mitglied des Vorstands der B. Braun Melsungen AG

Weiteres Mandat:

- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main (Mitglied des Verwal-

tungsrats)

 Peter Berghöfer, Münchhausen, Leiter Finanzen der Universitätsklinikum Gießen und

Marburg GmbH, Gießen

Weiteres Aufsichtsratsmandat:

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen

 Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun, Melsungen, Unternehmer (bis 5. Juni 2019)

Weitere Aufsichtsratsmandate:

- B. Braun SE, Melsungen (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

- B. Braun Melsungen AG, Melsungen (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
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- Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main (bis zur Gesellschafterver-

sammlung 2019)

- WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG, Spangenberg

Weiteres Mandat: 

- B. Braun Medical AG, Luzern, Schweiz (Vizepräsident des Verwaltungsrats)

 Prof. Dr. Gerhard Ehninger, Dresden, Arzt

- Cellex Gesellschaft für Zellgewinnung mbH, Dresden (Geschäftsführer)

- GEMoaB Monoclonals GmbH, Dresden (Geschäftsführer)

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen

- Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel

 Dipl.-Kfm. Jan Hacker, Unternehmensberater, Bayreuth (ab 5. Juni 2019)

 Stefan Härtel, Müllrose, Krankenpfleger, Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH,

Frankfurt (Oder)

Weiteres Mandat:

- Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH, Frankfurt (Oder) (Mitglied im Beirat)

 Klaus Hanschur, Marburg, Masseur und med. Bademeister

Weitere Aufsichtsratsmandate:

- Marburger Spar- und Bauverein eG, Marburg

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen

 Meike Jäger, Berlin, Landesbezirksfachbereichsleiterin ver.di, Gewerkschaftssekretärin

Weiteres Aufsichtsratsmandat:

- Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH, Berlin (stv. Vorsitzende des Aufsichtsrats)

Weiteres Mandat: 

- Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V., Berlin

(Mitglied im Vorstand) (seit Dezember 2019)

 Dr. Brigitte Mohn, Gütersloh, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung

Weitere Aufsichtsratsmandate:

- Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh
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- Bertelsmann Management SE, Gütersloh

- PHINEO gAG, Berlin (Vorsitzende des Aufsichtsrats)

Weitere Mandate: 

- Agentur Nordpol, Hamburg (Mitglied des Expeditionsrats)

- Clue by Biowink GmbH, Berlin (Mitglied im Advisory Board)

- Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Mitglied im Beirat für Teilhabe und

Integration)

- Mitglied der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH, Gütersloh

- Peres Center for Peace and Innovation, Israel (Mitglied im International Board of

Governors)

- Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung, Witten (Mitglied im Kuratorium)

- Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung, Pullach (Mitglied im Beirat)

- Stiftung Michael Skopp, Bielefeld (Mitglied im Kuratorium)

- Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh (Vorsitzende des Kuratoriums)

- Sunrise Capital GmbH, Leopoldshöhe (geschäftsführende Gesellschafterin)

- Volunteer Directly Ltd., GivingWay, Israel (Mitglied im Advisory Board)

- RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“, Köln (Mitglied im Kuratorium) (ab 15. März 2019)

 Christine Reißner, Sülzfeld, Kauffrau

 Oliver Salomon, Bad Berka, Krankenpfleger

 Evelin Schiebel, Görsbach, Krankenschwester

 Dr. Katrin Vernau, Hamburg, Verwaltungsdirektorin des WDR Westdeutscher Rundfunk,

Köln

Weitere Aufsichtsratsmandate:

- Baden-Badener Pensionskasse VVaG, Baden-Baden (Aufsichtsratsvorsitzende) (bis

September 2019)

- Bavaria Film GmbH, Geiselgasteig

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen

- WDR mediagroup GmbH, Köln
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Weitere Mandate: 

- Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, Köln (Vorsitzende des Verwal-

tungsrats)  

- Gothaer Versicherungsbank (Mitglied in der Mitgliedervertreterversammlung) 

- IVZ Informationsverarbeitungszentrum, Köln (Mitglied im Verwaltungsrat) 

- Köln Musik GmbH, Köln (Vertreterin des Gesellschafters WDR) 

- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn (Mitglied und stv. Vorsitzende  

im Hochschulrat) 

 Natascha Weihs, Bad Neustadt a. d. Saale, Physiotherapeutin  

 
 

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG besteht aus: 

 Stephan Holzinger, geschäftsansässig Bad Neustadt a. d. Saale, Vorstandsvorsitzender 

Aufsichtsratsmandat: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen (Vorsitzender des  

Aufsichtsrats) 

- Medgate Deutschland GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale (ab 20. Dezember 2019) 

Weiteres Mandat: 

- Stiftung Münch, München (Vorstandsvorsitzender) (bis 30. September 2019) 

 Prof. Dr. med. Bernd Griewing, geschäftsansässig Bad Neustadt a. d. Saale, Vorstands-

bereich Medizin  

Aufsichtsratsmandat: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 

Weitere Mandate: 

- Stiftung Münch, München (Vorstand) 

- Zentrum für Telemedizin e. V., Bad Kissingen (Vorstand) (bis 31. Dezember 2019) 

- Stiftung Deutsche Sporthilfe, Frankfurt am Main (Mitglied im Kuratorium)  

 Dr. med. Gunther Karl Weiß, M.Sc., geschäftsansässig Bad Neustadt a. d. Saale, Opera-

tiver Vorstand  

Aufsichtsratsmandat: 

- P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft eG, München  
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Weitere Mandate: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen (Vorsitzender der

Geschäftsführung)

- Mittelhessische Medizin-Stiftung am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Gießen

(Stiftungsvorstand)

Bad Neustadt a. d. Saale, den 14. Februar 2020 

Der Vorstand 

Prof. Dr. Bernd Griewing Stephan Holzinger Dr. Gunther K. Weiß 
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-

grundsätzen der Konzernabschluss der RHÖN-KLINIKUM AG ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und 

im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die 

Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen 

Entwicklung des Konzerns der RHÖN-KLINIKUM AG beschrieben sind. 

 

 

Bad Neustadt a. d. Saale, den 14. Februar 2020 

 

Der Vorstand 

 

 

 

Prof. Dr. Bernd Griewing  Stephan Holzinger Dr. Gunther K. Weiß 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES

KONZERNLAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d.

Saale, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum

31. Dezember 2019, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerngewinn- und Verlustrech-

nung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrechnung für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Konzernanhang, ein-

schließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber

hinaus haben wir den Konzernlagebericht der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Infor-

mationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben

wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie
in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kon-
zerns zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2019 und

 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem
Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernla-
gebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ ge-
nannten Bestandteile des Konzernlageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

1
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-

APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
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Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlus-

ses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durch-

geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Kon-

zernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Kon-

zernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus er-

klären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprü-

fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-

mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammen-

hang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prü-

fungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachver-

halten ab.

Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung:

❶ Realisierung von Erlösen aus erbrachten Krankenhausleistungen und Erlösausgleiche

❷ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt

strukturiert:

① Sachverhalt und Problemstellung

② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

③ Verweis auf weitergehende Informationen

2
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Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:

❶ Realisierung von Erlösen aus erbrachten Krankenhausleistungen und Erlösausgleiche

① Die im Konzernabschluss der Gesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse in Höhe von
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€ 1.303,9 Mio betreffen im Wesentlichen Krankenhausleistungen und unterliegen daher über-
wiegend den gesetzlichen Entgeltregelungen im Gesundheitswesen. Für die Abgeltung der er-
brachten Krankenhausleistungen werden jährlich zwischen den Krankenkassen als Kostenträ-
ger und dem jeweiligen Krankenhaus im Verhandlungswege Erlösbudgets, DRG-Fallzahlen
(Diagnosis Related Groups – DRG) sowie Bewertungsrelationen vereinbart. Grundlage hierfür
ist die Bemessung der allgemeinen Krankenhausleistungen im Rahmen des Versorgungsauf-
trages des jeweiligen Krankenhauses. Die zur Bewertung der Krankenhausleistungen herange-
zogenen diagnosebezogenen Fallgruppen stammen aus dem bundesweit einheitlichen DRG-
Katalog. Stimmt die von einem Krankenhaus abgerechnete Leistungsmenge (in Anzahl,
Schweregrad oder Art der Leistung) am Ende des Geschäftsjahres nicht mit dem für dieses
Jahr verhandelten Budget überein, ergeben sich Mehr- bzw. Mindererlöse, die zwischen den
Krankenkassen als Kostenträger und dem jeweiligen Krankenhaus ausgeglichen werden. Da
die Budgetverhandlungen zumeist erst im Laufe des Geschäftsjahres oder erst nach dessen Ab-
schluss stattfinden, nehmen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft Schätzungen bezüglich
der zu vergütenden Leistungsmengen zum Bilanzstichtag vor. Die Umsatzerlöse werden ent-
sprechend korrigiert.

Darüber hinaus besteht nach § 275 SGB V sowie § 17 KHG grundsätzlich seitens der Kranken-
kassen ein Prüfungsrecht hinsichtlich der kodierten Erlöse (Ermittlung der Leistungsmengen)
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Die Umsatzerlöse aus erbrachten
Krankenhausleistungen werden durch die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft aufgrund
von Schätzungen in Bezug auf die Beanstandungsquote des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung und basierend auf Erfahrungswerten korrigiert. Die endgültigen Ergebnisse
aus den Überprüfungen des Medizinischen Dienstes haben wiederum Einfluss auf den Erlös-
ausgleich des jeweiligen Geschäftsjahres.

Die vorgenommenen Erlöskorrekturen basieren in einem hohen Maß auf den Einschätzungen
und den Annahmen der gesetzlichen Vertreter und sind daher mit erheblichen Unsicherheiten
behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der zugrundeliegenden Komplexität der die-
sem betragsmäßig bedeutsamen Posten zugrundeliegenden Bewertung war dieser Sachver-
halt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns unter anderem anhand der uns vorgelegten ver-
traglichen Grundlagen und sonstigem Schriftverkehr einen Überblick bezüglich der Budget-
vereinbarungen zwischen den Krankenkassen und den jeweiligen Krankenhäusern des RHÖN-
KLINIKUM-Konzerns sowie den jeweils vergüteten Leistungsmengen verschafft. Mit der
Kenntnis, dass bei geschätzten Werten ein erhöhtes Risiko falscher Angaben in der Rech-
nungslegung besteht und dass die Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine
direkte und deutliche Auswirkung auf das Konzernergebnis haben, haben wir die Angemes-
senheit der Einschätzungen zu den Budgetansätzen, zu den Erlösausgleichen sowie zu den Er-
löskorrekturen aufgrund der Prüfungen durch den Medizinischen Dienst beurteilt. Um die An-
gemessenheit der zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Umsatzerlöse zu beurteilen, haben wir
auch die eingerichteten Prozesse der Gesellschaft zur Erfassung der Erlöse aus erbrachten
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Krankenhausleistungen und den vorzunehmenden Erlöskorrekturen gewürdigt und das me-
thodische Vorgehen der gesetzlichen Vertreter zur Vornahme der Erlöskorrekturen nachvoll-
zogen. Weiterhin haben wir auch die diesbezüglichen Annahmen der gesetzlichen Vertreter zu
den vergüteten Leistungsmengen zum Bilanzstichtag auf Basis der uns zur Verfügung gestell-
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ten Detailinformationen nachvollzogen. Damit eingehergehend haben wir die vorgenomme-
nen Erlöskorrekturen mit den uns vorgelegten Protokollen aus den jeweiligen Verhandlungen
mit den Krankenkassen sowie den Verhandlungsergebnissen aus Vorjahren verglichen. Hin-
sichtlich der Erlösausgleiche haben wir neben den Abstimmungen im Rahmen der Erlösver-
probung anhand der jeweiligen Leistungsstatistiken des Patientenmanagements und den zu-
grundeliegenden Vereinbarungen auch den Prozess zur Ermittlung der Erlösausgleiche unter-
sucht. Im Hinblick auf mögliche Korrekturen durch den Medizinischen Dienst haben wir die
Prozesse zur Ermittlung der Leistungsmengen (Kodierungen) und zur Ermittlung der entspre-
chenden Korrekturen gewürdigt. Ferner haben wir die Entwicklung der Prüf- und Beanstan-
dungsquoten sowie der Prüfungsschwerpunkte des Medizinischen Dienstes einer analytischen
Beurteilung unterzogen. Hierbei konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetz-
lichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen zum Ansatz
und zur Bewertung der Erlöse aus erbrachten Krankenhausleistungen hinreichend dokumen-
tiert sind und die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und ge-
troffenen Annahmen stetig abgeleitet wurden.

③ Die Angaben der Gesellschaft zur Umsatzrealisierung sind in den Abschnitten 3.2 und 5.1 des
Konzernanhangs enthalten.

❷ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte

① In dem Konzernabschluss der Gesellschaft wird unter dem Bilanzposten „Geschäftswerte und
sonstige immaterielle Vermögenswerte“ ein Betrag von € 164,2 Mio (10,1 % der Konzernbi-
lanzsumme) für Geschäftswerte ausgewiesen. Geschäfts- oder Firmenwerte werden einmal
jährlich oder anlassbezogen von der Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest unterzogen, um
einen möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. Die Gesellschaft ordnet die Geschäfts-
werte den jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zu. Im Rahmen des Werthaltig-
keitstests wird der Buchwert der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten inklusive
des Geschäfts- oder Firmenwerts dem entsprechenden erzielbaren Betrag gegenübergestellt.
Die Ermittlung des erzielbaren Betrags erfolgt grundsätzlich auf Basis des beizulegenden Zeit-
werts abzüglich Kosten der Veräußerung. Grundlage dieser Bewertung der Geschäftswerte ist
regelmäßig der Barwert künftiger Zahlungsströme der jeweiligen zahlungsmittelgenerieren-
den Einheit. Der jeweilige Barwert wird mittels Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt. Da-
bei bildet die verabschiedete Mittelfristplanung des Konzerns den Ausgangspunkt, die mit An-
nahmen über langfristige Wachstumsraten fortgeschrieben wird. Hierbei werden auch Erwar-
tungen über die zukünftige Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung makro-
ökonomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Abzinsung erfolgt mittels der gewichteten
Kapitalkosten der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheit. Als Ergebnis des Werthal-
tigkeitstests wurde kein Wertminderungsbedarf festgestellt. Das Ergebnis dieser Bewertung ist
in hohem Maße von der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der künftigen
Zahlungsmittelzuflüsse der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, des verwende-
ten Diskontierungssatzes, der Wachstumsrate sowie weiteren Annahmen abhängig und
dadurch mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund
der Komplexität der Bewertung war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von be-
sonderer Bedeutung.
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② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Durch-
führung der Werthaltigkeitstests nachvollzogen und die Ermittlung der gewichteten Kapital-
kosten beurteilt. Nach Abgleich der bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmit-
telzuflüsse mit der verabschiedeten Mittelfristplanung des Konzerns haben wir die Angemes-
senheit der Berechnung insbesondere durch Abstimmung mit allgemeinen und branchenspe-
zifischen Markterwartungen beurteilt. Zudem haben wir auch die sachgerechte Berücksichti-
gung der Kosten von Konzernfunktionen beurteilt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ kleine
Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die
Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben können, haben wir uns in-
tensiv mit den bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezoge-
nen Parameter einschließlich der gewichteten Kapitalkosten beschäftigt und das Berechnungs-
schema nachvollzogen. Um den bestehenden Prognoseunsicherheiten Rechnung zu tragen,
haben wir ergänzend zu den von der Gesellschaft erstellten Sensitivitätsanalysen eigene Ana-
lysen durchgeführt und festgestellt, dass die Buchwerte der zahlungsmittelgenerierenden Ein-
heiten inklusive des zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerts – unter Berücksichtigung der
verfügbaren Informationen – ausreichend durch die diskontierten künftigen Zahlungsmittel-
überschüsse gedeckt sind. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungspara-
meter und -annahmen stimmen insgesamt mit unseren Erwartungen überein und liegen auch
innerhalb der aus unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten.

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Geschäftswerten sind in den Abschnitten 2.4.1, 3.1 und
6.1 des Konzernanhangs enthalten.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-

formationen umfassen die folgenden von uns vor Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten

nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:

 die in Abschnitt 1.9 des Konzernlageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung
nach § 289f HGB und § 315d HGB

 den Corporate Governance-Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex
(mit Ausnahme des Vergütungsberichts)

 den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289b Abs. 3 HGB und § 315b Abs. 3 HGB

Der Geschäftsbericht wird uns voraussichtlich nach dem Datum des Bestätigungsvermerks zur Ver-

fügung gestellt.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht

auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informatio-

nen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten

sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche fal-

sche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache

zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den

Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den

IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwen-

denden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-

sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-

ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich,

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung

des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen

(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu

können.
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kon-

zerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernla-

geberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,

und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermit-

telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ei-

nen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum

Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung so-

wie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme abzugeben.
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Kon-
zernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie
in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

 holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen
der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für
die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die
alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko,
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
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Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die

relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-

hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann,

dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnah-

men.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen er-

örtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuel-

len Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach-

verhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze

oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU- APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 5. Juni 2019 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir

wurden am 13. November 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem

Geschäftsjahr 1988 als Konzernabschlussprüfer der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad

Neustadt a. d. Saale, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-

sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-

klang stehen.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Michael Conrad.
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Frankfurt am Main, den 14. Februar 2020

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael Conrad ppa. Stefan Sigmann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

0.0906646.001

*#AT#*

0.0906646.001



20
00

00
04

33
63

10

M4PDF-Engine V15.20

0.0906646.001


	EK
	RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft - KAP RKA 2019
	Deckblatt Bilanz
	GuV
	KFR
	RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft - KAP RKA 2019
	Versicherung




